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Bundesministerium für Bauten und Technik 

Präsident: 1. Anfrage: Abgeordneter 
Ing. Scheibengraf (SPO) an den Herrn 
Bundesminister für Bauten und Technik, 
betreffend Straßenbauvorhaben B 17 - Bruck 
an der Mur. 

1144/M 

In welchem Ausmaß wird im Jahre 1968 das 
Straßenbauvorhaben B 17 - Bruck an der :Mur 
fortgeführt ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Bauten und Technik 
Dr. Kotzina: Die Maßnahmen für den Ausbau 
der Ortsdurchfahrt Bruck/Mur im Zuge der 
Triester Bundesstraße umfassen die Teil
abschnitte "Bruck I, Errichtung der Mürz
mauer", "Bruck H, Hochbrücke I einschließ
lich der Murbrücke" und "Kreuzungsfreier 
Verkehrsknoten BruckjMur" . 

Die Arbeiten im Abschnitt "Bruck I" 
sind bereits im Gange, und es ist mit der Fertig
stellung der Mürzmauer bis Juni 1968 zu 
rechnen. 

Die Ausschreibung der Arbeiten und Liefe
rungen für die Herstellung der Hochbrücke 
einschließlich der neuen Murbrücke ist für 
Anfang 1968 vorgesehen, sodaß mit den 
diesbezüglichen Bauarbeiten im Frühsommer 
1968 begonnen werden kann. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Ing. Scheibengraf: Herr Bun
desminister! Wie hoch sind die Mittel, die 
für das Jahr 1968 für dieses Bauvorhaben 
vorgesehen sind ? 

Bundesminister Dr. Kotzina: ' Für dieses 
Bauvorhaben, das ich eben erwähnt habe, 
sind im Jahre 1968 insgesamt 8 Millionen 
Schilling vorgesehen. 

Präsident: 2. Anfrage: Abgeordneter 
Dr. Geißler (ÖVP) an dep. Herrn Bauten
minister , betreffend U mfahrung Aflenz. 

1174/M 

Wann kann mit dem Baubeginn an der 
Umfahrung von Af lenz-Kurort an der Bundes
straße Bruck/:Mur-Mariazell gerechnet werden? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina: Mit dem Bau
beginn des Bauloses Dörflach-Palbersdorf, 
welches die Umfahrung von Aßenz einschließt, 
ist im Jahre 1970 zu rechnen. Die Gesamt
baukosten des zweijährigen Bauvorhabens 
werden mit 7 Millionen Schilling veranschlagt. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Geißler: Herr Minister! 
Welche weiteren Ausbauarbeiten sind an der 
Mariazeller Bundesstraße in nächster Zeit 
vorgesehen 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina: Bereits im 
nächsten Jahr, also 1968, wird das Baulos 
Mariazell-Wegscheid mit einem Kostenauf
wand von 12 Millionen Schilling in Angriff 
genommen werden. 

Präsident: 3. Anfrage: Abgeordneter Konir 
(SPO) an den Herrn Bautenminister, be
treffend Steigen des Grundwassers durch den 
Autobahnbau. 

1163/M 

Welche Maßnahmen gedenken Sie auf Grund 
der Tatsache zu ergreifen, daß die Bewohner 
der Wolfsholz- beziehungsweise Heidesiedlung 
in Niederösterreich durch den Autobahnbau 
unter steigendem Grundwasser zu leiden haben? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina: Die Fest
stellung der Ursache des erhöhten Grund
wasserstandes in der Wolfshol�- beziehungs
weise Heidesiedlung in Niederösterreich ist 
bereits Gegenstand eines wasserrechtlichen 
Verfahrens. Es soll auf Grund von Sach
verständigengutachten die Ursache des An
steigens des Grundwassers geklärt werden. 

Wenn dieses Wasserrechtsverfahren ergibt, 
daß der Grundwasserstand durch den Auto
bahnbau verursacht wurde, ist die Bundes
straßenverwaltung, also die Autobahnverwal
tung, bereit, auch die Kosten für diese Ab
hilfemaßnahmen zu übernehmen. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Konir: Herr Bundesminister! 
Sind Sie auch bereit, auf jeden Fall auch die 
Kosten der Bodenuntersuchung zu tragen 1 

Präsident: Herr Minister. 
Bundesminister Dr. Kotzina: Ich glaube, 

es ist gerechtfertigt, daß dann, wenn sich 
ergibt, daß die Ursache für diese Mängel, 
für diesen Wasserstand, der Autobahnbau 
ist, die Untersuchungskosten von der Auto
bahnverwaltung getragen werden. 

Präsident: 4. Anfrage: Abgeordneter 
Dr. Josef Gruber (0 V P) an den Herrn Bauten
minister, betreffend Wohnungsgemeinnützig
kei tsgesetz. 

1175/M 

Wie ist der gegenwärtige Stand der Arbeiten 
am Ressortentwurf für ein neues Wohnungs
gemeinnützigkeitsgesetz ? 

Präsident: Herr Minister. 
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Bundesminister Dr. Kotzina : Die zuständige 
Sektion meines Ressorts hat mit den Vor
arbeiten für ein neu es Wohnungsgemein
nützigkeitsgesetz begonnen. Im Zuge dieser 
Arbeiten haben mehrere Besprechungen über 
grundsätzliche Fragen des Wohnungsgemein
nützigkei tsrech tes mi t den für die Durchführung 
dieses Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 
vom Jahre 1940 zuständigen Beamten der 
Bundesländer stattgefunden. Vor der Aus
arbeitung eines Referentenentwurfes eines 
neuen Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 
sind noch verfassungsrechtliche und zivil
rechtliche Fragen grundsätzlicher Art mit dem 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst und 
dem Bundesministerium für Justiz zu klären. 

Präsident : Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Gruber : Herr Minister ! 
Sind Sie bereit, auch den Verband der gemein
nützigen Wohnbauvereinigungen in die Begut
achtung einzuschalten 1 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina : Herr Abge
ordneter! Sie meinen wohl: bevor der Referen
tenentwurf hergestellt wird 1 (Abg. Dr. Gru
ber: Ja I) Ich glaube sagen zu können, daß 
dieser Kontakt mit diesem Verband bereits 
hergestellt wurde. 

Präsident : Danke, Herr Minister. 

Bundesministerium für Verkehr und verstaat
lichte Unternehmungen 

Präsident : 5. Anfrage: Abgeordneter Liwa
nec (S PÖ) an den Herrn Bundesminister für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen, 
betreffend Befreiung von der Rundfunk
gebühr. 

1145JM 

Wie viele Ansuchen um Befreiung von der 
Rundfunkgebühr wurden eingebracht? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Verkehr und verstaat-
lichte Unternehmungen Dipl.-Ing. Dr. Ludwig 
Weiß : Von den insgesamt 2,140.320 Rund
funkbewilligungsinhabern waren mit Stand 
vom 1. November 1967 64.192 von der Ent
richtung der Rundfunkgebühr befreit, davon 
43 .719 befristet, 20.473 unbefristet. 

Von den insgesamt 950.005 Fernsehrund
funkbewilligungsinhabern waren mit Stand 
vom 1 .  Jänner 1967 14.908 von der Gebühren
entrichtung befreit, davon 6837 befristet und 
8071 unbefristet. 

Präsident : Zusatzfrage. 

Abgeordneter Liwanec : Herr Bundes
minister! Die Eingabe des Arbeiterkammer
tages ist Ihnen wie mir bekannt. Sie wissen, 
daß die Gruppe der Menschen, die um 1000 S 
verdienen beziehungsweise mit einem Kleinst
einkommen von rund 1000 S zu rechnen haben, 
ungefähr eine halbe Million beträgt. 

Sind Sie wie ich der Meinung, daß für diese 
Gruppe von Menschen die rigorose Erhöhung 
der Rundfunkgebühr eine starke Belastung 
bedeutet 1 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß : Ich 
bin überzeugt, daß die Erhöhung der Rund
funkgebühr für diese Bevölkerungsgruppe eine 
gewisse Belastung bedeutet. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Liwanec : Herr Bundesmini
ster! Sind Sie bereit, beim Rundfunk vor
stellig zu werden, damit von dort alle Schritte 
unternommen werden, um die Ermäßigung 
vielleicht auf eine größere Anzahl von Kleinst
einkommensbeziehern auszudehnen 1 

Präsident : Herr Minister. 
Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß : Herr 

Abgeordneter ! Es geht dabei um folgendes : 
Durch die Ermäßigung der Rundfunkgebühr 
verliert der Rundfunk selbstverständlich Ein
nahmen. Ich glaube, es ist eine Sache der 
Post, festzustellen, wie weit mit diesen Er
mäßigungen gegangen werden soll. Ich er
warte aber diesbezüglich schon längst Vor
schläge vom Rundfunk und habe auch dies
bezügliche Schritte unternommen, um zu 
erfahren, wieweit der Rundfunk überhaupt 
auf Einnahmen verzichten kann. 

Präsident : 6. Anfrage :  Abgeordneter Melter 
( F PÖ ) an den Herrn Verkehrsminister , be
treffend Bahnhof Feldkirch. 

1129JM 

Bis wann ist die Aufnahme der Personen
abfertigung im Bahnhofsneubau in Feldkirch 
vorgesehen ? 

Präsident : Herr Minister. 
Bundesminister Dipl .-Ing. Dr. Weiß: Im 

derzeitigen Verwendungsprogramm 1968 der 
Österreichischen Bundesbahnen sind 24 Mil
lionen Schilling für den Umbau des Bahn
hofes Feldkirch vorgesehen. Die Personen
abfertigung im Aufnahmsgebäude Feldkirch 
wird voraussichtlich Ende 1968 aufgenommen 
werden können. 

Präsident : 7 .  Anfrage : Abgeordneter Ma
chunze (Ö V P) an den Herrn Verkehrs
minister, betreffend Unglücksfälle bei den 
ÖBB. 

467 
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1178JM 

Hängen die Unglücksfälle bei den ÖBB in 
Kärnten, Tirol und Niederösterreich in irgend
einer Weise mit Personalmangel zusammen? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß : Herr 
Abgeordneter! Ich nehme an, daß sich Ihre 
Anfrage auf folgende drei Unfälle bezieht: 

einer Schlamperei des Personals an sich 
sprechen. Solche Fälle menschlichen Ver
sagens werden immer wieder vorkommen. 
Im wesentlichen glaube ich sagen zu können, 
daß von einer ausgesprochenen Schlamperei 
des Eisenbahnpersonals keine Rede sein kann. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Machunze : Herr BundesErstens auf den Zusammenstoß eines ein- minister! Ich bin immer gegen Pauschal-
fahrenden Triebwagenpersonenzuges mit einem urteile, und diese Pauschalurteile in den 
Verschub-Triebfahrzeug im Bahnhof Sankt Zeitungen, die ich verlesen habe, müßten 
Paul im Lavanttal am 10. November 1967 und doch für die Bundesbahnen Anlaß sein, 
auf den Zusammenstoß eines einfahrenden Pauschalverdächtigungen zurückzuweisen. Ist 
Güterzuges mit einem auf einem Gleis stehen- das im konkreten Fall geschehen? 
den Güterzug im Bahnhof Prinzersdorf am 
14. November 1967 . In beiden Fällen hatten 
die Bediensteten ihren Dienst nach der dienst
planmäßigen Ruhezeit ausgeruht angetreten 
und waren während ihrer Dienstschicht keiner 
außergewöhnlichen Belastung ausgesetzt. Die 
Entgleisung des Eilzuges zwischen den Bahn
höfen Sankt Anton am Arlberg und Pettneu 
am 12 .  November 1967 dürfte der dritte Fall 
gewesen sein, den Sie im Auge haben . Als 
Ursache der Entgleisung konnte einwandfrei 
ein infolge Materialfehlers ausgebrochenes 
20 cm langes Stück der Schienenkrone fest
geE:ltellt werden. Die UnfallsteIle war ent
sprechend den geltenden Bestimmungen letzt
malig zwei Tage vor der Entgleisung begangen 
worden, wobei keine Gleismängel festgestellt 
werden konnten. 

Keiner dieser drei Unfälle ist auf Über
lastung des Personals beziehungsweise auf 
Personalmangel zurückzuführen. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 
Abgeordneter Machunze : Herr Bundes

minister! Ich nehme an, daß Ihnen vor allem 
die Pressestimmen bekannt sind, die im Zu
sammenhang mit dem letzten Verkehrsunfall 
in NiederöBterreich laut wurden. Ich zitiere 
nur zwei Sätze aus diesen Pressestimmen: 

"Ich glaube, daß diese Unfälle vor allem 
auf die österreichische Schlamperei zurück
zuführen sind." 

Das ist die eine Stimme. Die zweite sagt : 
"All diese Unfälle sind· durch wegs auf die 

Nachlässigkeit der Bediensteten zurückzu
führen." 

Herr Bundesminister ! Haben die Unter
suchungen ergeben, daß vor allem die zwei 
erstgenannten Verkehrsunfälle auf mensch
liches Versagen zurückzuführen sind? 

Präsident : Herr Minister. 
Bundesminister Dipl .-Ing. Dr. Weiß : Die 

beiden erstgenannten Verkehrsunfälle sind 
ohne Zweifel auf menschliches Versagen 
zurückzuführen. Man kann aber nicht von 

Präsident : Herr Minister. 
Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß : Das 

könnte ich nicht auf der Stelle beantworten. 
Ich glaube, daß durch mehrere Äußerungen 
von Funktionären der Bundesbahnen und auch 
von mir darauf hingewiesen worden ist, daß 
diese Anschuldigungen viel zuweit gehen. 

Präsident : 8. Anfrage: Abgeordneter Robak 
(SPÖ) an den Herrn Verkehrsminister, be
treffend P€fsonenzugsverkehr Ober
wart-Rechnitz. 

1146JM 

Sind Sie in der Lage, die Zusicherung zu 
geben, daß der Personenzugsverkehr zwischen 
Oberwart und Rechnitz aufrecht bleibt? 

Präsident : Herr Minister. 
Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß : Die 

am 12. Mai 1967 abgeschlossene betriebswirt
schaftliche Untersuchung der Strecke Ober
wart-Rechnitz hat einen jährlichen Abgang 
von 3,57 Millionen Schilling ergeben. 

Dieser Abgang könnte durch Übergabe des 
geringen Personenverkehrs an eine Kraftfahr
linie der Post oder des Kraftwagendienstes der 
Österreichischen Bundesbahnen um rund 
2,5 Millionen Schilling reduziert werden. Von 
12 täglich verkehrenden Personenzügen weisen 
zwei Drittel nur Frequenzen unter 50 Reisenden 
auf, was dem Fassungsbereich eines Omnibus
ses entspricht. Die Führung des Personen
verkehrs auf der Straße würde durch Ver
legung der Haltestellen in das Siedlungs
zentrum für die Ortschaften Burg und Welgers
dorf örtliche Verbesserungen von 800 m und 
für die Marktgemeinde Rechnitz sogar eine 
Wegverkürzung von rund 3 km für die Reisen
den ergeben. 

Da an eine Einstellung des Güterverkehrs 
nicht gedacht ist, muß nochmals geprüft 
werden, ob der Ersatz der Personenzüge durch 
Autobusse zweckmäßig ist. Ein Einstellungs
verfahren ist noch nicht eingeleitet worden. 

Präsident : Zusatzfrage. 
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Abgeordneter Robak : Herr Minister! Sie 
haben mir vor zirka einem Jahr auf eine 
ähnliche Anfrage die Antwort gegeben, daß 
Sie sich vor jeder Maßnahme mit den zustän
digen burgenländischen Stellen, mit der Landes
regierung und mit den zu.ständigen Kammern 
in Verbindung setzen werden. Ist das geschehen 
oder wird das noch geschehen � 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß : Das 
ist noch nicht geschehen, aber es wird ge
schehen, Herr Abgeordneter! 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 
Abgeordneter Robak : Herr Minister! Der 

Bezirk Oberwart ist eines der wirtschaftlich 
unterentwickeltsten Gebiete unseres Landes. 
Im Vorjahr wurde der Tauchener Kohlenbetrieb 
eingestellt; wir haben auch eine Krise der 
Textilindustrie in Pinkafeld. Der Verkehr ist 
eine der wesentlichen Voraussetzungen der 
wirtschaftlichen Entwicklung eines Gebietes. 
Eine Einstellung der Bahn würde meiner 
Meinung nach gerade eine gegenteilige Wirkung 
haben. Daher möchte ich fragen, ob auch das 
berücksichtigt wird. 

Präsident: Herr Minister. 
Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß : Herr 

Abgeordneter! Es werden ohne Zweifel auch 
die örtlichen Verhältnisse berücksichtigt 
werden, aber Sie müssen verstehen: Mit leeren 
Zügen auf einer Strecke zu fahren, hätte keinen 
Sinn. Wenn eine entsprechende Frequenz 
beziehungsweise ein entsprechender Güter
transport vorhanden ist, kann an eine Ein
stellung der Eisenbahn bestimmt nicht gedacht 
werden. 

Präsident: Danke, Herr Minister. 

Bundesministerium für Landesverteidigung 

Präsident :  9. Anfrage: Abgeordneter Libal 
(SPÖ) an den Herrn Bundesminister für 
Landesverteidigung, betreffend Bau von 
Pontons. 

1150jM 

Im Hinblick auf die Tatsache, daß vom 
Bundesministerium für Landesverteidigung am 
28. Juni 1967 unter der Zahl 516.543 Eink.j67 
der Bau von 20 Stück Pontons aus Kunststoff 
öffentlich ausgeschrieben wurde, frage ich an, 
wem der Auftrag erteilt wurde. 

Präsident : Herr Minister. 
Bundesminister für Landesverteidigung 

Dr. Prader : Herr Abgeordneter! Der Auftrag 
für den Bau von 20 Stück Pontons aus Kunst
stoff wurde an die Firma Pölz Polyester 
vergeben. 

Präsident : Zusatzfrage. 

Abgeordneter Libal : Herr Minister! Wie 
erklären Sie sich das, zumal der Bestbieter, 
die Schiffswerft Korneuburg, pro Ponton um 
80.000 S billiger war und die Prototypen dieser 
Pontons in der Schiffswerft Korneuburg ent. 
wickelt worden sind, sich beim Bundesheer 
bestens bewährt haben und diese Pontons 
außerdem au.ch ausländischen Delegationen 
vorgeführt worden sind ? 

Präsident : Herr Minister. 
Bundesminister Dr. Prader : Herr Abge

ordneter! Die Dinge liegen etwas anders. 
Der Protot.yp des neuartigen Pontons aus 
Kunststoff wurde von der Firma Pölz Polyester 
im Zusammenwirken mit dem Amt für Wehr
technik entwickelt. Die genannte Firma hat 
hinsichtlich dieser Neuentwicklung im Jahre 
1966 ein Patent angemeldet und für drei Jahre 
den Musterschutz zugesprochen erhalten. Die 
Berechtigung ist zwar stritt.ig, jedoch war die 
Anschaffung außerordentlich< dringlich, und 
auch die Erledigung dieses Rechtsstreites wird 
einige Zeit in Anspruch nehmen. 

Ich darf dazu auch noch bemerken, daß 
der vom Amt für Wehrtechnik geforderte 
Kenterraum bei Pölz bereits vorhanden war, 
von der Schiffswerft Korneuburg aber erst zu 
bauen gewesen wäre. 

Ich darf, Herr Abgeordneter, ferner auf die 
Vergaberichtlinien verweisen, hier auf die 
Önorm, Punkt 461. Dort heißt es: 

"Für den Zuschlag ist jenes Angebot zu 
wählen, welches bei Wertung aller technischen 
und wirtschaftlichen Gesichtspunkte am besten 
entspricht, sodaß bei der Wahl nicht allein 
der niedrigste Preis ausschlaggebend ist." 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 
Abgeordneter Libal : Herr Bundesminister! 

Bei der Firma Pölz ist ein Herr Ing. Forro 
beschäft.igt, der bei der Schiffswerft Korneu
burg im Dienstverhältnis gestanden ist, welches 
wegen Fehler bei der Entwicklung dieses 
Pontons im beiderseitigen Einvernehmen 
gelöst worden ist. Diese Firma Pölz arbeitet 
nun in einer Schrebergartenhütte und hat den 
Betrieb erst aufgebaut. 

Sind Sie der Meinung, daß dieses Unter
nehmen auf einem Schrebergartengelände in 
der Lage sein wird, diese Pontons zur Zufrieden
heit des Bundesheeres auch zu bauen? 

Präsident : Herr Minister. 
Bundesminister Dr. Prader : Unsere Tech

niker sind der Auffassung, daß die Ein
richtungen vorhanden l'lind, die benötigt 
werden, dieses Gerät dort sachkundig herzu
stellen. ( Abg. We i k h a r t: In einet· Schreber
gartenhütte ?! - Abg. G las er: Wenn sie niGht 
gut sind, werden sie nicht genommen!) 
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Präsident : 10. Anfrage: Abgeordneter 
Steiner (Ö VP) an den Herrn Bundesminister 
für Landesverteidigung, betreffend Verwen
dung von Äpfeln für die Soldatenverpflegung. 

1177/M. 

Ist das Bundesheer im Hinblick auf die 
große Obsternte des heuri&'!'ln Jahres in der 
Lage, größere Mengen von Apfeln für die Ver
pflegung von Soldaten zu verwenden? 

Präsiden t: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader : Herr Abge
ordneter! Wir haben bekanntlich im Jahre 
1967, also heuer, eine überreiche Äpfelernte 
gehabt. (Abg . Z eillinger : Auch ein Erfolg 
des Bauern b undes !) Es war daher möglich, 
die Verpflegung der Soldaten durch die Ausgabe 
von 1 kg Äpfel wöchentlich zu verbessern. 
Bis Ende 1968 wird das Bundesheer rund 
800 bis 1000 t Äpfel verbrauchen. 

Präsident : 1 1 . Anfrage: Abgeordneter 
Dr. van Tongel (F PO) an den Herrn Ver
teidigungsminister, betreffend Mehrkosten 
durch den Grenzeinsatz des Bun<,lesheeres. 

1130/M 

Konnte bereits geklärt werden, wie die 
10 Millionen Schilling Mehrkosten, die durch 
den Einsatz des Bundesheeres an der öster
reichisch-italienischen Grenze entstanden sind, 
bedeckt werden? 

Präsident :  Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader : Herr Abge
ordneter! Diese Frage ist bereits geregelt, 
und zwar seit 1 4. November im 4. Budget
überschreitungsgesetz, das ja bereits dem 
Hohen Hause vorliegt. Dieses Gesetz sieht 
eine Zuwendung von 6 Millionen Schilling 
an das Bundesministerium für Landesverteidi
gung vor, während 4 Millionen Schilling aus 
eigenen Ressortmitteln zu tragen sind, wobei 
allerdings bemerkt werden muß, daß in diesen 
4 Millionen Schilling auch Aufwendungen 
enthalten sind, die zum Teil auch dann einge
treten wären, wenn dieser Einsatz nicht statt
gefunden hätte. 

Präsident : Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. van Tongel : Herr 
Minister! Ist schon geklärt, ob der Winter
einsatz der Kavallerie finanziell gedeckt ist? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader : Ich habe die 
Frage nicht ganz verstanden, Herr Abge
ordneter. 

Abgeordneter Dr. van Tongel : Ich darf sie 
wiederholen: Sie haben doch erklärt, daß Sie 
während der Winterzeit berittene Patrouillen 
an der Grenze einsetzen werden. Ich frage 
daher : Ist die finanzielle Bedeckung für diesen 
geplanten Einsatz schon geklärt 1 

Präsident :  Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader : Herr Abge
ordneter ! Eine solche Erklärung habe ich nie 
abgegeben. 

Präsident :  12. Anfrage: Abgeordneter Pölz 
(SPÖ) an den Herrn Verteidigungsminister, 
betreffend Diebstahl von Munition. 

1152/M 

Wie war es möglich, daß beim österreichi
schen Bundesheer aus einer bewachten Kaserne 
für den Mobilisierungsfall bereitgestellte Muni
tion gestohlen wurde? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader : Herr Abge
ordneter! Ihre Anfrage bezieht sich offenbar 
auf den am 9. November 1967 festgestellten 
Diebstahl von Heeresmunition aus dem 
Munitionsdepot in der Maria Theresien-Kaserne. 
Die Erhebungen über diesen Vorfall sind noch 
nicht abgeschlossen. Ich kann Ihnen daher 
noch keinen Bericht über die Umstände, 
die zu diesem Diebstahl geführt haben, geben. 

Präsident : Zusatzfrage. 

Abgeordneter Pölz : Herr Bundesminister! 
Welche Maßnahmen haben Sie eingeleitet, 
damit in Zukunft das Verschwinden von so 
ungeheuer großen Mengen an Munition unter
bunden werden kann? 

Präsident :  Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader : Ich habe schon 
vor diesem Fall angeordnet, daß spezifisch 
auf die jeweilige Örtlichkeit unserer Munitions
anlagen zugeschnittene Prüfungen angestellt 
werden, welche Sicherungsmaßnahmen zu
sätzlich getroffen werden können. Das ist 
nicht in jedem Falle gleich. Diese Einrichtun
gen, die dann als wirkungsvoll festgestellt 
wurden, sind derzeit im Bau, zum Teil bereits 
auch schon durchgeführt . 

Präsident :  Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Pölz : Mit welchen Waffen 
kann diese verschwundene Munition ver
schossen werden ? 

Präsident :  Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader : Mit unserem 
Sturmgewehr oder einem Gewehr gleichen 
Kalibers, darüber hinaus auch mit der MP. 

Präsident : 13. Anfrage: Abgeordneter 
Dr. Geißler (Ö VP) an den Herrn Verteidi
gungsminister , betreffend Aufträge an die 
Wirtschaft. 

1179/M 

Wie hoch ist voraussichtlich die Summe aller 
Aufträge, die das Bundesministerium für Lan
desverteidigung im Jahre 1968 an die öster
reichische Wirtschaft vergeben wird? 
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Präsident : Herr Minister. 
Bundesminister Dr. Prader : Herr Abge

ordneter ! Das Bundesheer wird im Jahre 1968 
Aufträge im Werte von etwa 1 140 Millionen 
Schilling an die österreichische Wirtschaft 
vergeben. In dieser Summe sind nicht einge
schlossen die Aufwendungen für den Personal
aufwand, für den Sachgüteraufwand, der sich 
aus der Amtsführung und den Notwendig
keiten ergibt, das sind Summen, die sehr 
bedeutend sind und die natürlich auch zur 
Gänze in den österreichischen Wirtschafts
bereich zurückfließen. 

Präsident : Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Geißler : Herr Bundes
minister! Welche Sparten der österreichischen 
Wirtschaft partizipieren im wesentlichen an 
diesen Aufträgen des Bundesheeres 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader : So ziemlich 
alle Sparten. Ich habe hier auch eine Auf
schlüsselung, wenigstens bezüglich der größten 
Pakete. (Abg. Skritek: Selbstverständlich! 
Ist Ja bestellt!) So etwa für Pioniergerät ein 
Aufwand von zirka 1 1  Millionen Schilling, 
für Kraftfahrzeuggerät ein Aufwand von 
zirka 70 Millionen Schilling, für Anschaffung 
von Kraftstoffen etwa 68 Millionen Schilling, 
für Anschaffung von im Inland hergestellter 
Munition ein Betrag von rund 35 Millionen 
Schilling und für Anschaffung von Bekleidung, 
Mannesausrüstung und Bettensorten etwa ein 
Betrag von 1 1 8  Millionen Schilling. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 
Abgeordneter Dr. Geißler : Herr Minister ! 

Welche Überlegungen bestehen im Bundes
ministerium für Landesverteidigung hinsicht
lich der Anschaffung von Waffen und Aus
rüstung im Ausland? 

Präsident:  Herr Minister. 

Präsident : Zusatzfrage. 
Abgeordneter Zeillinger : Wie erklären Sie 

dann, daß die Öffentlichkeit von diesem Plan 
durch eine "Horizonte" -Sendung erfahren hat, 
bei der, ich glaube, Pioniertruppeninspektor 
Oberst Müller-Elblein mitgeteilt hat, daß ein 
derartiger Plan im Ministerium liege und dort 
der Genehmigung harre � 

Präsident : Herr Minister. 
Bundesminister Dr. Prader : Der Pionier

truppeninspektor hat nie erklärt, daß ein 
Plan für die Aufstellung einer "Donaumarine" 
im Ministerium liege und dort der Genehmigung 
harre. 

Herr Abgeordneter ! Wir sind allerdings 
verpflichtet, unseren Truppen - und hier 
vor allem unseren Pionieren - jenes Gerät 
zur V erfügung zu stellen, das sie zur Be
wältigung ihrer Aufgaben brauchen. Und 
zur Bewältigung dieser Aufgaben brauchen 
sie auch etwas stärkere Pionierboote als die, 
die wir derzeit zur Verfügung ha ben. Wir 
haben derzeit nur ein größeres Boot zur 
Verfügung, und daher ist hier gerade für 
übersetzmanöver eine Verstärkung notwendig. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Zeillinger : Wie ich aus Ihrer 
zweiten Erklärung entnommen habe, erfolgte 
die erste Ablehnung nur wegen des Titels 
"Donaumarine". Ist es also richtig, daß ein 
Plan vorliegt, demzufolge eine bestimmte 
Zahl von Schiffen für die Donau angeschafft 
werden soll, von denen jedes einzelne etwa 
6 Millionen Schilling oder mehr kostet, das 
im Hinblick auf die Schleusen im Kriegsfall 
einen Aktionsradius von etwa 15 km hat 
und, wie wir alle wissen, mehr als leicht 
verwundbar ist � Ist die Ansicht des Oberst 
Elblein richtig, daß eine Flak-Kanone aus
reichen werde, um jeden feindlichen Luft
angriff auf das Schiff abzuwehren � Ist es 
also richtig, daß ein derartiger Plan doch 

Bundesminister Dr. Prader : Solche All- I be,:;teht, Sie ihn nur anders benannt haben 1 
schaffungen werden nur dann getätigt, we.H1 I (Widerspruch bei der ()V P.) Ich muß das 
gleichwertiges Material im Inland nicht zur fragen, nachdem der Herr Minister . .. 
Verfügung steht. 

Präsident : 14. Anfrage : Abgeordneter Zeil
li�g�r (F PÖ) an den Herrn Verteidigungs
mInISter, betreffend "Donaumarine". 

1168/M 

Werden Sie dem in der Horizonte-Senduury 
z� Diskussion gestellten Plan zur Schaffung 
eIner Art "Donaumarine" zustimmen? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader : Herr Abge
.ordneter ! Die Aufstellung einer "Donau
marine" ist nicht geplant. 

• 

Präsident (das Glockenzeichen gebend): Bitte 
eine Frage an den Herrn Minister. 

Abgeordneter Zeillinger : Die Frage an den 
Minister lautet: Ist also das, was ich jetzt 
beschrieben habe, nachdem der Titel für den 
Herrn Minister nicht verständlich war, und 
was der Herr Truppeninspektor merkwürdiger
weise über "Horizonte" mitgeteilt hat, wovon 
wir im Verteidigungsrat noch gar nichts wissen, 
richtig, nämlich daß ein solcher Plan bei 
Ihnen liegt und der Genehmigung harrt � 

Präsident : Herr Minister. 
468 
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Bundesminister Dr. Prader: Herr Abge
ordneter! Der Begriff "Donaumarine" be
inhaltet einen ganz bestimmten taktischen 
Auftrag, den ein solches Gerät zU erfüllen 
hätte. Die Anschaffung eines Gerätes, das 
solche Aufträge zu erfüllen hat, das habe 
ich Ihnen gesagt, wird vom österreichischen 
Bundesheer nicht in Erwägung gezogen. 

Ich habe Ihnen die Aufgabenstellung dar
gelegt, aber auch, wie wir sie bewältigen 
müssen. Diesbezüglich werden Konstruktions
arbeiten durchgeführt. Es wird sich zeigen, 
ob wir eine dieser Aufgabenstellung gemäße 
Konstruktion finden werden oder können, 
die eben dann geeignet ist, diese Schwächen 
zu beseitigen. (Abg. Z eil ling e r: Also im 
Fernsehen hört man mehr als im Parlament, 
Herr Minister!) 

Präsident : Danke, Herr Minister. 

Bundesministerium für Auswärtige Angelegen
heiten 

Präsident: 15. Anfrage: Abgeordneter Müller 
(S pO) an den Herrn Bundesminister für 
Auswärtige Angelegenheiten, betreffend Ent
schädigung für die Minenexplosion in Deutsch
Kaltenbrunn. 

1154/M 

Ist es richtig, daß die Eltern des sm 29. April 
1966 in Deutsch-Kaltenbrunn durch eine un
garische Mine getöteten Kindes noch immer 
keine Entschädigung bekommen haben 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister für Auswärtige Angelegen
heiten Dr. Toncic-Sorinj: Herr Abgeordneter! 
Zu Ihrer Anfrage kann ich mitteilen, daß 
die österreichische Botschaft in Budapest 
im September dieses Jahres unter Hinweis 
auf die Tatsache, daß die Frage der Schaden
ersatzansprüche der Eltern des am 29. April 
1966 in Deutsch-Kaltenbrunn durch die Explo
sion einer ungarischen Tretmine getöteten 
Kindes seit mehr als einem Jahr anhängig ist, 
eine Stellungnahme der ungarischen Behörden 
urgiert hat. Seitens der zuständigen unga
rischen Stellen wurde eine beschleunigte Be
handlung der Frage der Schadenersatz
ansprüche zugesichert. Im Hinblick darauf, 
·daß einer Entscheidung über derartige 
Schadenersatzansprüche keinerlei richterliche 
Entscheidung zugrunde liegt, verstreicht er
fahrungsgemäß ein längerer Zeitraum zwischen 
der Anmeldung und der Genehmigung. 

Der am l. April 1966 ebenfalls durch eine 
ungarische Tretmine schwerverletzte öster
reichische Staatsbürger Stefan Garga erhielt 
bisher einen Betrag von 60.000 S als An
zahlung für seinen geforderten Schadenersatz 

durch das ungarische und österreichische 
Rote Kreuz überwiesen. In diesem Zusammen
hang möchte ich auch erwähnen, daß der 
am 1 .  Juni 1965 durch eine Minenexplosion 
schwerverletzte Schüler Helmut Fazegas aus 
Rattersdorf im Burgenland am 5. August 1966 
einen Entschädigungsbetrag in der geforderten 
Höhe von 29 .850 S erhielt. 

Angesichts der in den beiden letzterwähnten 
Fällen gewonnenen Erfahrungen kann ich 
somit feststellen, daß auch die Schaden
ersatzansprüche der Eltern von Claudia 
Kracher voraussichtlich in absehbarer Zeit 
von den ungarischen Behörden erfüllt werden. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Müller: Herr Bundesminister I 
Bei diesem besagten Minenunglück wurden 
auch zwei Kinder verletzt. Erfolgte für diese 
beiden Kinder eine Entschädigung 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Toncic-Sorinj: Sie ist 
noch nicht erfolgt. Wie ich sagte,· haben wir 
die Erfüllung urgiert. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Müller : Herr Bundesminister! 
Bei diesem besagten Personenkreis handelt 
es sich um sozial bedürftige Menschen. Ich 
darf Sie daher fragen: Sind Sie bereit, diesen 
Fällen auch in Zukunft Ihre Unterstützung 
angedeihen zu lassen 1 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Tontic-Sorinj : Ja, dazu 
bin ich bereit. 

Präsident: 16. Anfrage: Abgeordneter Doktor 
Scrinzi (F pO) an den Herrn Außenminister , 
betreffend Vermögensverhandlungen mit 
Italien. 

1132/M 

Wann ist mit einer Fortsetzung der Ver
mögensverhandlungen mit Italien für die nach 
25 Jahren noch immer nicht entschädigten 
Grundeigentümer in der Nachbarschaft von 
Pontafel zu rechnen! 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Toncic-Sorinj: Italien 
hat bezüglich der durch italienische Ent
eignungsmaßnahmen geschädigten österrei
chisehen Staatsbürger seine Entschädigungs
pflicht grundsätzlich anerkannt. Es bestehen 
jedoch bezüglich der Berechnung der Höhe 
der österreichischen Forderungen sowie der 
gleichzeitig geltend gemachten italienischen 
Gegenforderungen beachtliche Verschieden
heiten in der Auffassung der Verhandlungs
partner. 
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Bundesminister Dr. Toncie-Sorinj 

Österreich beansprucht die volle Valori
sierung des Lire-Wertes der entzogenen Grund
stücke zum Zeitpunkt der Maßnahmen im 
Jahre 1938. Italien wünscht nur die Valori
sierung bis zum Jahre 1948 zuzuerkennen, 
da zu diesem Zeitpunkt wieder der rechtsstaat
liehe Grundsatz bestand. Während also Öster
reich die wertmäßig volle Entschädigung von 
Grundstücken, die sich noch heute im Eigentum 
der Republik Italien befinden, beansprucht, 
wünscht Italien lediglich ein Sechstel dieses 
Wertes zu leisten. 

Bei einer Fülle von italienischen Gegen
forderungen und österreichischen zusätzlichen 
Forderungen, deren wesentlichste auf italie
nischer Seite der Extra-Relief-Kredit, auf 
österreichischer Seite das Diplomaten-Clearing 
bildet, berechnet Italien für seine Forderungen 
unter dem Vorwand der Goldklausel den 
österreichischen Schilling zu 25 Lire und 
wünscht für seine Schulden den Schilling 
nur mit 13 Lire zu begleichen, während nach 
österreichischer Auffassung die Aktiva und 
Passiva einer Gleichung nach den gleichen 
Grundsätzen ermittelt werden müssen. 

Die Verhandlungsdelegation stimmt darin 
überein, daß für den Fall des Scheiterns 
des Versuches, eine gemeinsame Lösung der 
offenen Fragen zu finden, das Gutachten einer 
richterlichen Instanz eingeholt werden sollte, 
wobei die Art und Zusammensetzung dieser 
Instanz bei weiteren Verhandlungen festgelegt 
werden sollen. 

Die für Juli dieses Jahres in Wien vor
gesehenen Verhandlungen wurden von Italien 
aus den bekannten Gründen abgesagt und 
auch dieses Problem in den allgemeinen 
Bereich der österreichisch-italienischen Be
ziehungen gerückt. Von österreichischer Seite 
wird die Angelegenheit mit allem Nachdruck 
verfolgt werden. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi: Herr Minister t 
Wir haben zwar Verständnis dafür, daß sich 
bei der Regelung vermögensrechtlicher An
sprüche österreichischer Staatsbürger gegen
über Oststaaten Schwierigkeiten ergeben, weil 
wir es dort mit einem Verhandlungspartner 
zu tun haben, der ja offensichtlich andere 
Auffassungen von Recht und Eigentum hat. 
Aber es muß von den Interessenten als eine 
Verhöhnung ihres Rechtsanspruches empfun- \ 
den werden, wenn über Verfahrensfragen der 
tatsächliche Rechts- und Vermögensanspruch 
nunmehr 29 Jahre unerledigt bleibt und sich 
nach 29 Jahren offensichtlich keine Annäherung 
der Standpunkte der beiden Partner ergeben 
hat. i 

Herr Bundesminister! Sind Sie in der Lage, 
für die Betroffenen eine wirksame Zwischen
lösung vorzuschlagen, da ja die Eigentümer 
selber zum Teil verstorben sind und schon 
deren Nachfahren langsam in jenes Alter 
gelangen, wo sie nicht mehr damit rechnen 
können, in den Genuß ihres bisher entschädi
gungslos enteigneten Eigentums zu kommen ? 
Können Sie hier eine Zwischenlösung vor
schlagen, die wirksam wird? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Toncic-Sorinj: Auch ich 
finde diese Situation nach 29 Jahren in 
höchstem Grade unbefriedigend und belastend. 
Da auch eine Zwischenlösung die Zustimmung 
des Partners benötigen würde und sich, wenn 
die Zwischenlösung etwas bringen soll, auch 
nachher die Frage der Rechtsstandpunkte 
aufwirft, halte ich den geäußerten Gedanken, 
der offensichtlich auf italienischer Seite Zu
stimmung findet, zu einer richterlichen Instanz 
zu gehen, unter den gegebenen Verhältnissen 
noch für die beste Möglichkeit. Es kann aber 
sein, daß bei einer Wiederaufnahme der Ver
handlungen Italien seinen Standpunkt ändert. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi: Herr Bundes
minister! Sind Sie in der Lage, jetzt schon 
zu sagen, welche Art oder Form diese ins 
Auge gefaßte richterliche Instanz sein könnte ? 
Könnte das unter Umständen der Internatio
nale Gerichtshof sein, weil es sich ja hier 
auch um einen Streitfall aus einem bilateralen 
Vertrag handelt? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Toncic-Sorinj: über 
diese richterliche Instanz wurde noch nicht 
gesprochen, nämlich welche es sein soll, 
denn bevor dies geschehen hätte können, 
hat die geschilderte Entwicklung stattgefun
den. Es ist durchaus möglich, daß der von 
Ihnen genannte Gerichtshof die schiedsrichter
liche Instanz sein wird. Man könnte aber auch 
ein Ad-hoc-Schiedsgericht bilden. 

Präsident: Danke, Herr Minister. 

Bundeskanzleramt 

Präsident: 17. Anfrage: Abgeordneter Moser 
(8 P()) an den Herrn Bundeskanzler, betreffend 
überprüfung von Unzukömmlichkeiten. 

1157JM 

Im Hinblick auf die Tatsache, daß Sie in 
Ihrer Eigenschaft als Bundeskanzler im National· 
rat am 23. November 1966 wörtlich erklärt 
haben, "für die Bundesregierung ergibt sich 
aber auch die Notwendigkeit, eine allgemeine 
Prüfung der Umstände vorzunehmen, wie der· 
artige Unzukömmlichkeiten so viele Jahre 
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hindurch ohne Aufdeckung bleiben konnten", 
frage ich, welohes Ergebni� diese vor mehr als 
einem Jahr angekündigte Uberprüfung ergeben 
hat. 

Präsident : Herr Bundeskanzler, bitte. 

Bundeskanzler Dr. Klaus : In meiner Er
klärung vor dem Hohen Haus am 23. Novem
ber 1966 habe ich neben vielen konkreten 
Maßnahmen auch eine allgemeine Prüfung 
der Umstände, die zu den in Ihrer Anfrage, 
sehr geehrter Herr Abgeordneter, erwähnten, 
seit Jahren schon bestehenden Unzukömm
lichkeiten in der Bauwirtschaft geführt hatten, 
zugebagt. 

Präsident : Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus : Ja, Herr Abge
ordneter. Schon in dem Bericht des Herrn 
Bautenministers ist davon die Rede, daß 
erstens die Schaffung einer Überkontrolle 
und der sogenannten fliegenden Kontroll
kommissionen in Angriff genommen worden 
ist. Das ist bereits angelaufen. Ferner hat 
der Herr Bautenminister Reorganisations
maßnahmen in der Straßenbausektion seines 
Ministeriums eingeleitet. Er hat personelle 
Änderungen vorgenommen. 

Drittens hat er in seinem Ministerium, aber 
auch in den Ämtern der Landesregierungen, 
wo in mittelbarer Bundesverwaltung oder 
überhaupt im Auftrage des :Ministers Straßen
bauverwaltungsagenden durchgeführt werden, 
ebenfalls eine überprüfung und eine Re
organisation veranlaßt. 

Er hat mit den österreichischen Ingenieur
kammern eine Abmachung getroffen, die die 
Möglichkeit einer Heranziehung von Zivil
technikern im Straßenbau, fallweise auch die 
Übernahme von Bauleitungen und Über
wachungsaufgaben zum Ziele hat, und der
gleichen und dergleichen. 

Ich habe mitgeteilt, daß einerseits im Zu
sammenhang mit der Erstellung des Ent
wurfes für ein Vergabegesetz Vorarbeiten 
im Gange sind. Andererseits sind aber in 
der Zwischenzeit auch schon konkrete Maß
nahmen ergriffen worden. So hat, wenn ich 
daran erinnern darf, der Herr Bautenminister 
auf Grund einer Entschließung des National
rates vom 7. Dezember 1966 einen umfassenden 
Bericht über die konkreten Maßnahmen seines 
Ressorts - in diesem Ressort, im Bauten
ministerium sind die meisten Vorfälle ja 
irgendwie enthalten gewesen - vorgelegt. 
In diesem Bericht hat der Herr Bauten
minister konkrete Mitteilung gemacht, was .I�h darf �hnen vielleicht aus der letzten 

bereits veranlaßt ist. Er hat überdies einen I 
MlIl�sterratssltzung, sehr geehrter Herr Ab

ergänzenden Bericht über den Stand der geor dneter, noch etwas sagen: Am meisten 
verursacht waren diese Unzukömmlichkeiten Kollaudierungen und Abrechnungen bei Bau-

vorhaben der Bundesstraßenverwaltung am dadurch - das habe ich, glaube ich, im 

18. April 1967 im Unterausschuß des Bauten- Hohen Hause schon einmal gesagt -, daß 

ausschusses erstattet. wir Bauaufträge hinausgegeben haben, weil 
die Firmen, vielleicht auch unterstützt von 

Meines Wissens ist der erste Bericht, der der Bevölkerung oder sogar vielleicht von 
noch aus dem Dezember des Vorjahres stammt, Mandataren des betreffenden Gebietes, wo 
im Bautenausschuß beziehungsweise im Unter- ein Bau durchgeführt werden soll, dies ge
ausschuß noch anhängig. Ob darüber hinaus wünscht haben, bevor die Finanzierung end
noch weitere Überprüfungen möglich sind, gültig gesichert gewesen ist. Das hat wiederum 
kann erst endgültig beurteilt werden, wenn die Baufirmen gezwungen, teure Zwischen
die anhängigen Strafverfahren, in welcher kredite aufzunehmen, ohne zu wissen oder 
Form immer, beendet sind. Sicherheiten zu bekommen, ob auch die 

Präsident : Eine Zusatzfrage. Kosten dieser Zwischenkredite unter die Bau

Abgeordneter Moser: Herr Bundeskanzler, 
Sie haben heute wie übrigens auch bei meiner 
letzten Frage an Sie auf die Berichterstattung 
des Herrn Bautenministers verwiesen, die 
im Dezember 1966 und im April 1967 statt
gefunden hat. Aber, Herr Bundeskanzler, 
ich erinnere Sie daran, daß Sie damals dem 
Hohen Haus gesagt haben, die Bundes
regierung wird eine allgemeine Prüfung vor
nehmen, wieso derartige Unzukömmlichkeiten 
so viele Jahre hindurch unaufgedeckt bleiben 
konnten. Ich frage nun, Herr Bundeskanzler: 
Hat die Regierung Untersuchungen oder eine 
allgemeine Prüfung vorgenommen, wieso dieser 
Skandal so viele Jahre hindurch unaufgeklärt 
bleiben konnte � 

kosten verrechnet werden können. Da haben 
sich auf dem Wege zwischen dem Bauauftrag 
und der endgültigen Abrechnung Unzukömm
lichkeiten ereignet, an denen wohl auch unser 
System der mangelhaften Finanzierung 
schuld ist. 

Nun hat der Finanzminister gerade für 
das nächste Jahr, auch aus konjunkturpoli
tischen und arbeitsmarktpolitischen Gründen, 
aber auch aus diesen Gründen, die ich eben 
erwähnt habe, einen Bericht gegeben, daß 
schon vorzeitig, also schon vor dem Beginne 
des nächsten Jahres, alle Finanzierungsmög
lichkeiten überprüft und in Gang gekommen 
sind, sodaß die Bauaufträge raschest hinaus
gehen können. 
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Das gleiche hat der Bautenminister hin
sichtlich der Aufträge auf dem Straßenbau
sektor und hinsichtlich der Aufträge im Hoch
bau, Schulbau und dergleichen, ja sogar im 
Erhaltungsbau getan, sodaß wir eine recht
zeitige Finanzierung, eine rechtzeitige Pro
jektierung durchführen, um die Bauaufträge 
wirklich anlaufen lassen zu können. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 
Abgeordneter Moser : Herr Bundeskanzler ! 

Ich habe Sie eigentlich nicht gefragt, welche 
Maßnahmen die Regierung getroffen hat, um 
Schwierigkeiten im Baugewerbe per 1968 
abzuschwächen. Ich wollte von Ihnen wissen, 
ob die Regierung eine solche allgemeine Prüfung 
durchgeführt hat, und Sie sagten : Schuld 
daran, so sagten Sie, sind gewisse offenbar 
personelle Mißstände in dem zuständigen 
Ministerium gewesen und daß Bauaufträge 
hinausgegangen sind, ohne daß eine finan
zielle Sicherung dafür vorhanden war. Ich 
frage Sie jetzt, Herr Bundeskanzler : Welcher 
Minister war für die Hinausgabe solcher Bau
aufträge damals in dieser Zeit verantwortlich ? 

Präsident : Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Der für Handel 
und Wiederaufbau und später der für Bauten 
und Technik zuständige Minister. 

Präsident : 18.  Anfrage : Abgeordneter 
Gabriele ((J VP) an den Herrn Bundeskanzler, 
betreffend Gehaltsgesetz. 

1183/M 

Besteht die Absicht, einen Ressortentwurf 
betreffend ein neues Gehaltsgesetz auszuar
beiten ? 

Präsident : Herr Bundeskanzler. 
Bundeskanzler Dr. Klaus : Im Bundeskanzler-

amt sind die Vorarbeiten für ein neues Ge
haltsgesetz im Gange. Es finden in dieser 
Zeit die Besprechungen mit den Gewerk
schaften des öffentlichen Dienstes statt, um 
auch deren Meinung über die geplanten Neue
rungen im Gehaltsschema und überhaupt in 
der Gehaltsordnung zu beraten. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 
Abgeordneter Gabriele : Herr Bundeskanzler, 

es ist Ihnen ja bekannt, daß gewisse Gruppen 
von Beamten, wie die Exekutivbeamten, 
Lehrer et cetera Sonderwünsche haben. Meine 
Frage daher : Ist beabsichtigt, in diesem neuen 
Entwurf auf diese Beamtenwünsche Rücksicht 
zu nehmen 1 

und zweckmäßig, eine Gehaltsordnung zu 
haben, die nicht zu differenziert ist , weil daraus 
leicht ein Lizitieren entstehen könnte, anderer
seits aber muß - und das wird auch der 
Fall sein - auf gewisse, für einige Gruppen 
des öffentliehen Dienstes notwendige Besonder
heiten Rücksicht genommen werden. 

Präsident : 19. AnfragB : Abgeordneter MeißI 
(F PÖ) an den Herrn Bundeskanzler, be
treffend Sanierungsprojekte der Arland Zell
stoff- und Papierfabrik-AG. 

1160/M 

Wird die wirtschaftlich unbefriedigende 
Situation der derzeit in ausländischer Hand 
befindlichen Arland Zellstoff- und Papierfabrik
AG. im RJ.hm"m der ERP-Kredit-Politik zum 
Anlaß genommen werden, um nunmehr ein 
österreichisches Sanierungsprojekt zu fördern ? 

Präsident : Bitte, Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus : Zufällig wird 
heute, Herr Abgeordneter, eine Tagsatzung 
im Grazer Landes- und Handelsgericht statt
finden, in welcher der Ausgleichsantrag der 
Ausgleichsschuldnerin, eben der Arland Papier
und Zellstoff-Fabriken Aktiengesellschaft, Graz
Andritz, wahrscheinlich angenommen werden 
wird. Es ist vorgesehen, eine Sachwaltung 
einzusetzen, die aus dem bisherigen Ausgleichs
verwalter, dem ERP-Fonds, der einer der 
Hauptgläubiger ist, den anderen am Unter
nehmen interessierten öffentlichen Stellen so
wie aus den Vertretern der unbesicherten 
Gläubiger bestehen wird. Die Aufgabe dieser 
Sachwaltung wird sein, die Erfüllung des 
Ausgleiches zu überwachen und die endgültige 
Sanierung der Arland AG. anzustreben. 

Was den ERP-Fonds, für den ich zuständig 
bin, anlangt, so ist dieser bereit, durch eine 
Herabsetzung seiner hypothekarisch sicher
gestellten Forderungen diese Sanierung zu 
fördern, aber auch andere öffentliche Stellen 
werden Entgegenkommen zeigen müssen, wenn 
wir zu einer wirklichen Sanierung dieses 
Unternehmens gelangen wollen. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 
Abgeordneter MeißI : Herr Bundeskanzler, 

es ist sicherlich kein Zufall, daß eine gesetz
geberische Initiative in dieser Hinsicht auch 
im Hause in Vorbereitung ist. Ich darf an 
Sie die Frage richten, ob, Ihren Worten ent
sprechend, in Zukunft sich wirklich eine 
tatsächliche Sanierung und auch ein betriebs
wirtschaftlicher Erfolg für die Arland durch 
diese Maßnahme einstelIon wird. 

Präsident : Herr Bundeskanzler. 

I 
Präsident : Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus : Das ist eben Bundeskanzlor Dr. Klaus : Darüber kann 
Gegenstand noch sehr, sehr schwieriger und I ich Ihnen keine verbindliche Auskunft geben. 
ernster überlegungen. Einerseits ist es richtig ! Der ERP-Fonds ist nichts anderes als ein 
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Darlehensgeber, und zwar nur für einen Teil 
des Kreditbedarfes solcher Unternehmungen. 
Der ERP-Fonds ist keine Investitionskredit
bank, die ganze Unternehmungen zur Gänze 
finanziert. Aus diesem Grunde hängt es auch 
von anderen Faktoren ab, ob wir zu einer 
Sanierung gelangen. Der ERP-Fonds an sich 
ist aber · bereit, wie ich schon sagte, durch 
Herabsetzung seiner Forderungen an dem 
Sanierungswerk aktiv mitzuwirken. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Meiß1 : Herr Bundeskanzler ! 
Darf ich Sie noch einmal fragen, ob Sie viel
leicht nach Prüfung der Materie - ich nehme 
schon an, daß eine gewisse Prüfung erfolgt 
ist - den Eindruck haben, ob damit wirklich 
der Grundstein dafür gelegt wird, daß durch 
Annahme dieser Ausgleichsquote durch den 
Bund - es handelt sich um ERP-Mittel -
nunmehr die Voraussetzungen für eine erfreu
lichere Entwicklung dieser Arland gegeben 
erscheinen 1 

Präsident : Herr Bundeskanzler. 
Bundeskanzler Dr. Klaus: Herr Abgeordne

ter ! Wenn Sie daraus kein Versprechen ab
leiten, sondern nur meinen persönlichen Ein
druck hören wollen, wie Sie wörtlich sagten, 
so habe ich den Eindruck, daß die Erfahrungen 
einerseits und die Bereitschaft der Beamten 
des ERP-Fonds andererseits dazu beitragen 
können, daß eme wirkliche Sanierung statt
findet. 

Präsident : 20. Anfrage : Abgeordneter 
Dr. Broda (SPÖ) an den Herrn Bundes
kanzler, betreffend Regierungsumbildung. 

1185/M 

Halten Sie Ihre in der Sitzung des National
rates vom 28. November 1 967 gemachte Fest
stellung (Parlamentskorrespondenz vom 28. No
vember, 9. Bogen) aufrecht, daß "Fragen der 
Regierungsumbildung" , also Fragen über die 
Erstattung von Vorschlägen an den Herrn 
Bundespräsidenten, betreffend die Ernennung 
oder Entlassung einzelner Mitglieder der Bun
desregierung gemäß Artikel 70 B.-VG. , "nicht 
Gegenstand der Vollziehung" sind ? 

Präsident: Herr Bundeskanzler. 
Bundeskanzler Dr. Klaus: Laut der von I 

Ihnen, Herr Abgeordneter, zitierten Parla
mentskorrespondenz vom 28. November, 
9. Bogen, habe ich geantwortet , daß die Frage 
der Regierungsumbildung nicht Gegenstand 
der Vollziehung des Bundeskanzlers ist und 
daher nicht in die Debatte zum Budget 
meines Ressortbereiches gehört. 

N ach einer Intervention des Herrn Abge
ordneten Probst in dieser Sitzung habe ich 
deutlich erklärt, daß ich hier über die Bundes
regierung und ihre Umbildung nichts auszu-

sagen habe, wenn ich nicht meine Kompe
tenzen als Bundeskanzler überschreiten will. 
Ich habe wörtlich weiter gesagt : "Die Voll
ziehung des Bundes ist nicht allein die Voll
ziehung des Bundeskanzlers und der übrigen 
Mitglieder der Bundesregierung, sondern 
selbstverständlich auch die des Herrn Bundes
präsidenten." Ich habe wohlüberlegt hinzu
gefügt : "In welche Lage hätten Sie mich 
gebracht, wenn ich über Dinge eine Aussage 
machen würde, die dem Ernennungsrecht des 
Herrn Bundespräsidenten vorgegriffen hätte." 

Ihre Frage kann ich daher heute nur dahin 
beantworten, daß ich die Antwort, die Sie, 
Herr Abgeordneter, zugrunde legen, in der 
Sitzung des Nationalrates am 28. November 
dieses Jahres nicht gegeben habe, denn in 
Ihrer Frage sagten Sie, ich hätte gesagt, daß 
Fragen der Regierungsumbildung, also Fragen 
der Erstattung von Vorschlägen und 80 weiter, 
nicht Gegenstand der Vollziehung sind. Ich 
habe gesagt : Nicht Gegenstand der Voll
ziehung des Bundeskanzlers. Und dabei muß 
ich bleiben. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Broda: Herr Bundes
kanZler ! Die Frage wurde nach der Parla
mentskorrespondenz zitiert. Ich muß klar
stellen, daß der Herr Kollege Probst damals 
durchaus zutreffend richtiggestellt hat, daß 
Ihre erste Antwort an den Abgeordneten 
Pittermann unrichtig war, daß nämlich die 
Fragen der Regierungsumbildung nicht zum 
Gegenstand der Vollziehung des Bundes
kanzlers gehören - nicht n ur zur Vollziehung 
des Bundeskanzlers, und nur · darum ging es 
und geht es. 

Da ich aber annehme, Herr Bundeskanzler, 
daß die Frage der Güte oder der mangelnden 
Güte der Bundesregierung nicht eine Frage 
der Amtsverschwiegenheit ist, stelle ich Ihnen 
die Frage : Sind Sie der Meinung, daß die 
Bundesregierung in ihrer gegenwärtigen Zu
sammensetzung die Garantie dafür bietet, 
daß die lebenswichtigen Fragen der Wirt
schaftspolitik, Innenpolitik und Außenpolitik 
Österreichs positiv gelöst werden können 1 

Präsident : Herr Bundeskanzler. 
Bundeskanzler Dr. Klaus: Diese Zusatzfrage 

kann ich mit einem eindeutigen und über
zeugten Ja beantworten. (Beifall bei der 
Ö VP.) 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 
Abgeordneter Dr. Broda: Halten Sie als 

Bundeskanzler hier vor dem Hohen Hause, 
das zuständig ist, die Erklärung, die Sie als 
Parteiobmann am 13 . November 1967 abge
geben haben, aufrecht, daß nach Abschluß 
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der Budgetdebatte die Frage einer Um
bildung der Bundesregierung geprüft werden 
wird 1 

Präsident : Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus : Herr Abgeordne
ter ! Ich kann nicht etwas aufrechterhalten, 
was ich gar nicht gesagt habe. (Heiterkeit 
bei der Ö V  P.) Ich habe diese damalige Er
klärung selbst formuliert, habe sie daher 
noch im Kopf. Sie hat gelautet, daß wir nach 
dem Beginn des neuen Jahres ein Arbeits
programm für die restlichen Jahre der Legisla
turperiode ausarbeiten, daß die Budget-Neben
gesetze durchgeführt werden und erst dann 
über allfällige personelle Veränderungen in 
der Regierung - über allfällige personelle 
Veränderungen in der Regierung ! - gesprochen 
werden wird. (Abg. Dr. Broda: Also Regie
rungsumbildung: Ja oder nein ? - Rufe bei 
der Ov P: Drei Fragen gibt es nicht ! - Abg. 
Dr. Broda: Das ist keine Zusatzfrage, sondern 
eine Gretchenfrage !) 

Präsident: Danke, Herr Bundeskanzler. 

Bundesministerium für Justiz 

Präsident: Die 21., 23. und 24. Anfrage a.n 
den Herrn Bundesminister für Justiz wurden 
zurückgezogen. 

Die 22. Anfrage : Abgeordneter Dr. Halder 
(0 V P) -an den Herrn Justizminister, betreffend 
Entschädigung ungerechtfertigt verurteilter 
Personen, wird in Vertretung des Herrn 
Justizministers vom Herrn Innenminister be
antwortet. 

1170/M 

Ist, Herr Bundesminister, mit der Aus
arbeitung eines Ressortentwurfes zu rechnen, 
der eine entsprechende Novellierung des Bun
desgesetzes über die Entschädigung ungerecht
fertigt verurteilter Personen, BOBI. Nr. 141/  
1932, vorsieht '/ 

Präsident : Herr Minister. 
Bundesminister für Inneres Dr. Hetzenauer : 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter ! Die gegen
wärtige Gesetzeslage entspricht in der Praxis 
nicht mehr den Notwendigkeiten, und sie 
steht außerdem mit den Grundsätzen der 
Europäischen Menschenrechtskonvention nicht 
mehr im Einklang. Der Herr Justizminister 
hat daher seiner Straflegislativabteilung den 
Auftrag gegeben, einen entsprochenden Gesetz
entwurf auszuarbeiten. Ich bin in der Lage , 
Ihnen, sehr geehrter Herr Abgeordneter, zu 
sagen, daß in diesem neuen Gesetzentwurf 
eine Reihe von Verbesserungen gegenüber der 
gegenwärtigen Rechtslage vorgesehen sind. 
Es soll insbesondere die Entschädigung wegen 
ungerechtfertigter Verurteilung als auch die 

wegen ungerechtfertigter Haft als unbedingter 
Anspruch des Geschädigten konstruiert wer
den, und es soll nicht mehr im Ermessen eines 
Bundesorgans stehen, ob eine solche Ent
schädigung zuerkannt wird . 

Außerdem ist beabsichtigt , lediglich die 
Rechtswidrigkeit der Verurteilung als Grund
lage für einen Entschädigungsanspruch und 
nicht die Entschädigungswürdigkeit auch 
weiterhin als Voraussetzung gelten zu lassen. 
Die Anspruchsvoraussetzungen sollen durch 
eine Beseitigung des größten Teiles der Aus
schlußgründe ebenfalls vereinfacht werden. 

Schließlich soll auch Ausländern ein Ent
schädigungsanspruch nach dem Vorbild des 
Amtshaftungsgesetzes zustehen, allerdings 
unter der Voraussetzung, daß eine materielle 
Gegenseitigkeit in dem betreffenden Herkunfts
land besteht. 

Präsident : Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Halder: Herr Bundes
minister ! Bis wann kann mit der Fertigstellung 
dieses Entwurfes gerechnet werden ? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Hetzenauer : Die legisla
tiven Arbeiten sind im Bundesministerium 
für Justiz bereits weitgehend abgeschlossen, 
sodaß zu gewärtigen ist, daß in den ersten 
Monaten des kommenden Jahres der Entwurf 
zur Begutachtung an die zuständigen Stellen 
versendet werden kann . 

Präsident: Danke, Herr Minister. 
Die Fragestunde ist be end et. 
Den eingelangten Antrag 62/A der Abge

ordneten Suppan, Pansi und Genossen, be
treffend ein Bundesgesetz über die Zustimmung 
zum Ausgleich der Arland Papier- und Zell
stofffabriken AG., w e i s e  ich dem Finanz- und 
Budgetausschuß zu. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, die 
Debatte über die Punkte 1 bis einschließlich 3 
und über die Punkte 5 und 8 der heutigen 
Tagesordnung jeweils unter einem abzuführen. 

Die Punkte 1 bis 3 betreffen : 
die 21 . Novelle zum ASVG., 
die 17. Novelle zum GSPVG. und 
die 1 1 .  Novelle zum LZVG. 
Bei den Punkten 5 und 8 handelt es sich 

um 
die Abänderung des Arbeitslosenversiche

rungsgesetzes 1958 und 
den Entwurf eines Bundesgesetzes, be

treffend die neuerliche Abänderung des Bun
desgesetzes, mit dem Beziehern von Leistungen 
aus der Arbeitslosenversicherung eine Teue
rungszulage gewährt wird. 
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Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden zuerst jeweils die Berichterstatter 
ihre Berichte geben, sodann wird die Debatte 
über die erwähnten Punkte jeweils unter 
einem abgeführt. Die Abstimmungen erfolgen 
selbstverständlich - wie immer in solchen 
Fällen - getrennt. 

Außerdem wird damit die Behandlung dos 
Punktes 8, der, da es sich um keine Regierungs
vorlage handelt, an den Schluß der Tages
ordnung gesetzt werden mußte, vorgezogen. 

Wird gegen meinen Vorschlag ein Einwand 
erhoben 1 - Das jst nicht der Fall. Die 
Debatte über die Punkte 1 bis einschließlich 3 
und über die Punkte 5 und 8 wird daher j eweils 
unter einem abgeführt. 

In der Pensionsversicherung sind es vor 
allem. die Ruhensbestimmungen nach § 94, 
die wesentlich gelockert werden, und zwar 
sind die Grenzbeträge neu mit 1 800 S be
ziehungsweise 3200 S festgelegt . In Zukunft 
werden diese Grenzbeträge nach der Richtzahl 
festgesetzt. 

In dem gedruckten Ausschußbericht hat 
sich bedauerlicherweise ein Druckfehler ein
geschlichen, und zwar soll es im Artikel I 
Z. 45 richtig heißen , , §  158" statt, wie es in der 
Vorlage hei ßt, , , §  148" . (Präsident Wa l l n e r  
übernimmt den Vorsitz.) 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
sich mit der Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung vom 4 . .  Dezember beschäftigt. Ich 
wurde vom Ausschuß bevollmächtigt, im Hause 
General- und Spezialdebatte unter einem zu be

l. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale antragen. Ich stelle daher den Antrag, das Hohe 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (669 Haus wolle in die Beratung über die 2 1 .  Novelle 
der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das zum ASVG. eintreten. Ich darf auf den aus
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz abgeän- führlichen gedruckten Ausschußbericht ver
dert wird (21. Novelle zum Allgemeinen Sozial- weisen und bitte, General- und Spezialdebatte 

versicherungsgesetz) (689 der Beitagen) unter einem durchzuführen. 

2. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale Präsident Wallner : Berichterstatter zum 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (670 Punkt 2 ist der Herr Abgeordnete Dr. Hauser. 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Ge- Ich ersuche ihn um seinen Bericht. 
werbliche Selbständigen-Pensionsversicherungs- Berichterstatter Dr. Hauser : Hohes Haus ! 
gesetz abgeändert wird (17. Novelle zum Ge- Ich berichte über die Regierungsvorlage 670 der 
werblichen Selbständigen-Pensionsversiche- Beilagen : Bundesgesetz, mit dem das Gewerb-

rungsgesetz) (690 der Beilagen) liche Selbständigen-Pensionsversicherungsge-

3. Punkt: Bericht des Ausschusses tür soziale 
setz abgeändert wird. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht im Verwaltung über die Regierungsvorlage (671 Interesse einer Einheitlichkeit der sozial-der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das versicherungsrechtlichen Vorschriften unter BeLandwirtschaftliche Zuschußrentenversiche- dachtnahme auf die mit der 21 .  ASVG.-Novelle rungsgesetz abgeändert wird (11. Novelle zum vorgeschlagenen Änderungen im wesentlichen Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche- analoge Regelungen für den Bereich der 
rungsgesetz) (691 der Beilagen) Gewerblichen Selbständigen-Pensions versiche-

Präsident: Wir gehen in die T ag e s o r d n u n g  rung vor. Darüber hinaus wird noch einigen 
ein und gelangen zu den Punkten 1 bis ein- Besonderheiten im Rahmen dieser Versiche
schließlich 3, über die soeben beschlossen wurde, rung Rechnung getragen. 
die Debatte unter einem abzuführen. Es sind Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
dies die 21 .  Novelle zum Allgemeinen Sozial- die Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom 
versicherungsgesetz, die 17. Novelle zum Ge- 4. Dezember 1967 der Vorberatung unter
werblichen Selbständigen-Pensionsversiche- zogen. Dabei wurde der Gesetzentwurf unter 
rungsgesetz und die 1 1 .  Novelle zum Land- Berücksichtigung von Abänderungsanträgen 
wirtschaftlichen Zuschußrentenversicherungs- der Abgeordneten Kulhanek, Kostroun, Melter 
gesetz. und Genossen sowie eines Abänderungsantrages 

Berichterstatter zum 1 .  Punkt ist der Herr der Abgeordneten Dr. Hauser, Kostroun, 
Abgeordnete Machunze. Ich bitte um den · Melter und Genossen einstimmig angenommen. 
Bericht. Ich darf namens des Sozialausschusses den 

Berichterstatter Machunze : Hohes Haus ! A n tr a g  stellen, der Nationalrat wolle dem dem 
Die 2 1 .  Novelle zum Allgemeinen Sozialver- Au: schu ßbericht. angeschlossenen Gesetzent
sicherungsgesetz bringt in der Krankenver- wurf die verfassungsmäßige Zustimmung 
sicherung eine neue Beitragsgrundlage, und erteilen und General- und Spezialdebatte hier
zwar werden ab l. Jänner 1968 und ab 1. Jänner über unter einem abführen. 
1969 die Höchstbeiträge neu festgesetzt.  Präsident Wallner : Berichterstatter zum 

In der Krankenversicherung sieht die Novelle Punkt 3 ist der Herr Abgeordnete Kern. 
eine Reihe von Leistungsverbesserungen vor. Ich ersuche ihn ebenfalls um seinen Bericht. 
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Berichterstatter Kern : Hohes Haus ! Ich 
berichte über ' die 1 1 .  Novelle zum Landwirt
schaftlichen Zuschußrentenversicherungsgesetz. 
Mit diesem Gesetzentwurf werden im Interesse 
einer Einheitlichkeit der sozialversicherungs
r�chtlichen Vorschriften sinngemäß die gleichen 
Änderungen und Ergänzungen vorgeschlagen, 
wie sie im übrigen Bereiche der Sozialversiche
rung durch die 21 .  Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz beziehungsweise 
durch die 17 .  Novelle zum Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz vor
gesehen sind. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
in seiner Sitzung vom 4. Dezember 1967 
diese Vorlage beraten und einige Abände
rungen, die von den Kollegen Dr. Halder 
und Pfeifer vorgeschlagen wurden, vorge
nommen. 

Abänderungen, die der Herr Abgeordnete 
Machunze vorgeschlagEn hat, wurden ebenfalls 
durchgeführt. 

Ich darf im Namen des Ausschusses bitten, 
General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen und den Gesetzentwurf anzu
nehmen. 

Präsident Wallner : Es ist beantragt, General
und Spezialdebatte unter einem durchzufüh
ren. - Ein Einwand hiegegen wird nicht 
erhoben. General- und Spezialdebatte werden 
daher unter einem vorgenommen. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet hat sich der Herr Abgeordnete 
Vollmann. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Vollmann (ÖVP) : Hohes 
Haus ! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren ! Vor nunmehr rund 12 Jahren haben 
wir hier im Hohen Hause nach jahrelangen 
Vorbereitungen das Allgemeine · Sozialversiche
rungsgesetz verabschiedet. Wir haben es in 
der Zwischenzeit so oft abgeändert, daß wir 
heute bereits die 21. Novelle behandeln. Da 
ich sowohl .zum Stammgesetz als auch in
zwischen fast zu jeder Novelle hier im Hohen 
Hause sprechen durfte, werden das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz und ich in absehbarer 
Zeit ein gemeinsames Jubiläum feiern können. 

Die häufige Novellierung hat u,ns den Vor
wurf eingetragen, daß das Stammgesetz nicht 
viel wert gewesen sein kann, weil es in der 

Wir haben in den letzten Jahren nicht nu,r 
für die Unselbständigen solche Verbesl:l6rungen 
durchgeführt, wir haben vielmehr in dieser 
Zeit auch für die Selbständigen die Kranken
und Altersversicherung geschaffen ; eine Ein
richtung, die sich heute durchaus sehen lassen 
kann, wenn auch dazu gesagt werden muß, 
daß zum Beispiel die landwirtschaftliche Zu
schußrentenversicherung noch ziemlich ver
besserungsbedürftig erscheint. 

Der Zug zur sozialen Sicherheit ist eben 
überall vorhanden und nach den Ereignissen 
der letzten fünf oder sechs Jahrzehnte auch 
begreiflich. Rund 90 Prozent unserer Bevölke
rung sind heute krankenversichert, und fast 
der gesamte Stock dieser Versicherten unterliegt 
auch der Unfallversicherung und der Pen
sionsversicherung. 

Dementsprechend groß sind natürlich auch 
die Beträge, die innerhalb unserer Sozialver
sicherung ausgegeben werden. KraI!ken-, 
Pensions- und Unfallversicherung zusammen 
geben derzeit im Jahr immerhin rund 35 Mil
liarden Schilling aus. 

Die heute in Behandlung stehende 21. Novelle 
zum ASVG. bringt wieder einige sehr wichtige 
neue Bestimmungen. So werden zum Beispiel 
die vielgelästerten Ruhensbestimmungen nach 
§ 94 ASVG. gewaltig erleichtert. 

Im urspr�nglichen Gesetz war ja eine 
wesentlich größere Zahl von Ruhensbestim
mungen vorhanden, die inzwischen fast alle 
aufgehoben wurden. Zusammentreffen von 
Unfallrenten mit Pension, Zusammentreffen 
von Witwenrenten mit Direktrenten, Zu
sammentreffen von Pensionen aus dem öffent
lichen Dienst und aus der Sozialversicherung, 
all das führte seinerzeit zum teilweisen Ruhen 
der Leistung aus der Sozialversicherung. Alle 
diese Bestimmungen sind in der Zwischenzeit 
aufgehoben worden. Geblieben sind die 
Ruhensbestimmungen beim Zusammentreffen 
von Krankengeld und Pension und beim 
Zusammentreffen von Erwerbseinkommen und 
Pension. Daneben gilt allerdings nach wie 
vor die Bestimmung, daß eine Alterspension 
nur dann gewährt wird. wenn jemand aus der 
versicherungspflichtigen Beschäftignng aus
scheidet. 

Zwischenzeit so oft abgeändert und verbessert Wenn man also der Forderung nach Beseiti
werden mußte. Ich darf heute noch einmal gung aller Ruhensvorschriften Rechnu.ng tra
feststellen, daß es sich bei diesen Änderungen gen wollte, müßte früher oder später jeder, 
nicht um Korrekturen im landläufigen Sinn der die Altersgrenze erreicht und die sonstigen 
handelt, sondern es immer wieder darum gegan- Voraussetzungen erfüllt, die Alterspension er
gen ist, eben notwendig gewordene Verbesserun- halten ; eine Auswirkung, die eine finanzielle 
gen und Änderungen durchzuführen, die möglich Mehrbelastung mit sich brächte, die man 
geworden sind, weil die günstige wirtschaftliche angesichts der ohnedies nicht ganz einfachen 
Entwicklung es zugelassen hat, unsere finanziellen Situation unserer Sozialversiche-
Sozialversicherung weiter auszubauen. I rung wohl nicht leicht vertreten kann. 

469 
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Um nun die derzeit tatsächlich bestehenden 
Härten zu beheben, werden mit der vorliegen
den Novelle die Ruhensbestimmungen nach 
§ 94 ASVG. wesentlich gemildert. Unter Zu
gru,ndelegung der Richtzahl für 1 968 werden 
folgende Erleichterungen erreicht : 

N ach den bisherigen Bestimmungen konnte 
ein Pensionist monatlich 1 1 57 S neben seiner 
Pension verdienen, ohne daß er unter die 
Ruhensbestimmungen fiel. Ab 1 .  1. 1968 wird 
dieser Betrag auf 1 9 1 5  S Erwerbseinkommen 
erhöht ; er wird also um 758 S mehr verdienen 
können, ohne befürchten zu müssen, daß ein 
Teil seiner Pension dem Ruhen verfällt. Bei 
kleinen Pensionen kommt noch hinzu, daß 
die Einkommensgrenze, also Pension und 
Arbeitseinkommen zusammen, ebenfalls ent
scheidend erhöht wird. Nach den bisherigen 
Bestimmungen würde dieser Betrag 2892 S 
betragen, durch die 2 1 .  Novelle soll er ab 
1. 1 .  1968 auf 3405 S, also um 513 S monatlich 
angehoben werden. 

Nach den bisherigen Bestimmungen waren 
besonders viele Witwen vom Ruhen ihrer 
Pension betroffen, weil sie zu ihrer meist 
kleinen Witwenpension ja noch dazuverdienen 
mußten, um sich und ihre Kinder erhalten zu 
können. Ihnen kommt nun der Freibetrag, 
den sie pro Kind von ihrem Arbeitseinkommen 
absetzen können, sehr zustatten. Diesen Frei
betrag können natürlich auch sonstige 
Pensionisten erhalten. Er wirkt sich nur bei 
den Witwen, die ja oft schon in jüngeren 
Jahren verwitwet sind, besonders aus. Dieser 
Freibetrag betrug bisher 231 S pro Kind und 
Monat, er wird nun ab 1 .  1. 1 968 auf 532 S, 
also um 301 S angehoben. 

Eine Witwe mit zwei Kindern, die neben 
der Witwenpension von zirka 1000 S - das 
ist die Durchschnittshöhe der Witwenpensio
nen, wie sie derzeit gezahlt werden - ein 
Arbeitseinkommen von zum Beispiel 3400 S 
erzielt, braucht nach der vorliegenden Novelle 
keine Kürzung ihrer Pension zu befürchten, 
weil sie für zwei unterhaltsberechtigte Kinder 
1064 S von ihrem Arbeitseinkommen absetzen 
kann und damit mit ihrem Gesamteinkommen 
unter der Einkommensgrenze von 3405 S 
bleibt. 

Es wurde also zumindest für die Pensionisten 
mit kleineren Einkommen ab 1. 1. 1968 eine 
gewaltige Erleichterung erzielt, weil nach vor
sichtigen Berechnungen fast die Hälfte der 
betroffenen Pensionen nunmehr nicht mehr 
unter die Ruhensbestimmu,ngen fällt. Diese 
Bestimmung ist wohl eine der wichtigsten, die 
die 2 1 .  Novelle beinhaltet, weil echte soziale 
Härten beseitigt werden. 

Nun möchte ich aber zu jenen Bestimmungen 
kommen, welche die Krankenversicherung 
betreffen. Von den vielen Wünschen für eine 
Änderung, die hier angemeldet wurden, konnte 
auch nur ein Teil berücksichtigt werden, 
während der Rest kfmftigen Besprechungen 
vorbehalten bleibt. Wir wollen hoffen, daß 
das Gespräch darüber nicht abreißt. 

Um den Krankenkassen die Mittel für die 
ständig steigenden Ausgaben zu sichern und 
unter Berücksichtigung der inzwischen gestie
genen Löhne und Gehälter - nach den 
Statistiken haben im Jänner 1967 bereits mehr 
als 50 Prozent der unselbständig Erwerbs
tätigen ein Einkommen über der bisherigen 
Höchstbeitragsgrundlage erreicht -, wird die 
Höchstbeitragsgrundlage nunmehr in zwei 
Etappen von derzeit 3000 S ab 1. 1 .  1968 
auf 3600 S und ab 1 .  1 .  1 969 auf 4050 S erhöht. 
Dadurch fließen den ASVG.-Krankenkassen 
im Jahre 1 968 Mehreinnahmen von rund 
550 Millionen Schilling zu. Da gleichzeitig 
auch die Rezeptgebühr von 2 auf 4 S erhöht 
wird, sind weitere Mehreinnahmen von 90 Mil
lionen Schilling zu erwarten, sodaß dieKranken
versicherung 640 Millionen Schilling mehr zur 
Verfügung haben wird als bisher. 

Dies ist auch dringend nötig, weil schon 
im laufenden Jahr die zu erwartenden Ein
nahmen die Ausgaben nicht decken und ohne 
Erhöhung der Einnahmen im nächsten Jahr 
mit einem Abgang von 180 Millionen Schilling 
gerechnet werden müßte. Es stimmt also 
nicht, was gestern eine Wiener Tageszeitung 
geschrieben hat, daß nämlich die Kranken
kassen Überschüsse hä.tten und daher durchaus 
in der Lage wären, auch neue Ausgaben zu 
übernehmen. 

Das vorliegende Gesetz bringt - allerdings 
bedingt durch die Anhebung der Höchst
beitragsgrundlage . - aber auch Leistungs
verbesserungen mit sich. Die zusätzlichen 
Ausgaben werden rund 208 Millionen Schilling 
betragen, sodaß, wenn man den berechneten 
Abgang und die durch diese Novelle ent
stehenden Mehrleistungen zusammenrechnet, 
bereits wieder 388 Millionen von den Ein
nahmen verbraucht sind, also mehr als die 
Hälfte, und dadurch wird natürlich für sonstige 
Maßnahmen nicht mehr allzuviel übrigbleiben. 
Da gleichzeitig die Honorare für Ärzte, die 
Verpflegskosten in den Krankenhäusern und 
andere Ausgaben steigen, kann keine Rede 
da von sein, daß mit der vorliegenden Novelle 
die Krankenversicherung endgültig saniert 
wäre. Wir werden uns also auch weiterhin 
den Kopf zerbrechen müssen, wie wir die 
Krankenversicherung in die Lage versetzen 
können, den steigenden Anforderungen gerecht 
zu werden. 
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Um einen kleinen Überblick über die 
Situation in unserer Krankenversicherung zu 
bieten, darf ich einige Zahlen nennen : In 
der Zeit von 1956, dem Inkrafttreten des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, bis 
1965, also in 10 Jahren, hat sich der Ver
sichertenstand um 12 Prozent erhöht ; die 
Einnahmen der Krankenversicherung haben 
sich um 99 Prozent erhöht ; die Ausgaben 
haben sich allerdings, zum Beispiel das Ärzte
honorar, um 186 Prozent erhöht bei einer 
Steigerung der Krankheitsfälle um 32 Prozent, 
der Zahl der Verordnungen um 34 Prozent, 
der Heilmittel um 112 Prozent, der Zahn
behandlung um 183 Prozent, des Zahnersatzes 
um 129 Prozent und der Krankenhauspflege 
um 123 Prozent. 

Ich glaube, daß diese Zahlen zur Genüge 
zeigen, daß die Ausgaben stärker gestiegen 
sind als die Einnahmen und darin die Begrün
dung dafür liegt, daß unsere Krankenver
sicherung mit ihren Geldern so schwer aus
kommt. 

auf die Hilfe des Ausgleichsfonds angewiesen 
sind oder zumindest in Zukunft darauf ange
wiesen sein werden. 

Die Ä�ztevertreter fürchten allerdings, daß 
durch diese Bestimmungen, die eine Lockerung 
der bisherigen Vorschrift für die Inanspruch
nahme der Hilfe des Ausgleichsfonds mit sich 
bringen, eine Reihe von eigenen Einrichtungen 
der Krankenkassen entstehen könnten, weil 
durch die Lockerungen auch für diese solche 
Zuschüsse erlangt werden können. Da jedoch 
für jede Zuteilung aus dem Fonds eine Reihe 
von Voraussetzungen vorhanden sein müssen 
und diese streng geprüft werden, ist diese 
Sorge, wie ich glaube, nicht allzu begründet, 
und ich glaube nicht, daß deswegen jetzt 
neue Ambulatorien in Massen aus dem Boden 
schießen werden. 

Mit dem in Verhandlung stehenden Gesetz 
werden auch einige besondere Wünsche von 
Dienstnehmern und Dienstgebern erfüllt. So 
kann der Krankengeldanspruch von bisher 
52 Wochen auf 78 Wochen erweitert werden. 
Außerdem werden das Familien- und das 

Wenn wir nun das Gesamtbild der ASYG.- Taggeld als gesetzliche Leistung festgesetzt 
Krankenkassen betrachtet haben, so schauen und erhöht. Zu diesem Punkt habe ich hier 
die Dinge noch wesentlich anders aus, wenn einen Antrag zu verlesen, den die Abgeord
man die Verhältnisse bei den einzelnen Kran- neten Alt enburger, Pfeffer und Melter noch 
kenkassentypen betrachtet. So steigern sich eingebracht haben und der deswegen not
die Einnahmen der besonders notleidenden wendig geworden ist, weil die in der Vorlage 
Landwirtschaftskrankenkassen durch die Er- vorgesehene Bestimmung - allerdings in 
hö�un� der Höchstbeitragsgr�ndlage 

.
kaum, 

I wenigen Ausnahmsfällen - dazu hätte führen 
weIl diese Kassen nur ganz wemge VerSICherte können, daß unter Umständen jemand mehr 
haben, die Einkommen über der Höchst- Tag- oder Familiengeld erhält, als er tatsäch
beitragsgrundlage zu verzeichnen haben. Trotz- lich Krankengeldanspruch hat. Das sollte 
dem müssen auch diese Kassen natürlich alle ja doch nicht eintreten, weswegen dieser 
Leistungsverbesserungen mitmachen, weil ja gemeinsame Antrag gestellt wird. 
ein� unterschie�liche Behandlun� der .. 

v�r- Ich bitte den H�rrn Präsidenten, mir zu 
schledenen VersIchertengruppen mcht moghch gestatten den Antrag iu verlesen. 
ist . Sie werden daher auch in Zukunft weiterhin 

' 

passiv gebaren. 

Wie aus den Erläuternden Bemerkungen 
zu ersehen ist, rechnet man damit, daß die 
neun Landwirtschaftskrankenkassen auch im 
nächsten Jahr insgesamt einen Abgang von 
5 Millionen Schilling aufzuweisen haben. Es 
bleibt ihnen also auch weiterhin nichts anderes 
übrig, als den Ausgleichsfonds in Anspruch 
zu nehmen und sich das fehlende Geld von 
dort zu holen. 

Für diese Aktion sieht nun die 21. Novelle 
eine Erleichterung vor, die allerdings auf 
Grund eines Antrages im Ausschuß vorläufig 
bis 31. 12. 1970 befristet ist, die aber dazu 
führen sollte, notleidenden Kassen einen 
Rechtsanspruch auf Leistungen aus dem Aus
gleichsfonds zu geben. Neben den Landwirt
schaftskrankenkaßsen sind es ja auch einzelne 
Gebietskrankenkassen und die Versicherungs
anstalt des österreichischen Bergbaues, die 

Ant rag  

der Abgeordneten Altenburger , Pfeffer, Melter 
und Genossen auf A'lderung der Regierungs
vorlage 669 der Beilagen (21. Novelle zum 
ASVG.) in der vom Ausschuß für soziale Ver
waltung beschlossenen Fassung (689 der Bei-

lagen).  
Die RegierlUlgsvorlage 669 der Beilagen 

in der vom Ausschuß für soziale Verwaltung 
beschlossenen Faßsung (689 der Beilagen) 
ist zu ändern wie folgt : 

1. Im § 152 Abs. 2 ASVG. in der Fassung 
des Art. I Z .  43 lit. a der 21. Novelle hat 
der letzte Satz zu lauten : "Der Gesamt
betrag des erhöhten Familiengeldes darf 
in keinem Falle den Betrag des sonst ge
bührenden Krankengeldes übersteigen." 

2. Im § 152 Abs. 3 ASVG. in der Fassung 
des Art. I Z. 43 lit. b der 21. Novelle hat 
der Satzteil "in allen Fällen mindestens 
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jedoch 10 S täglich" zu entfallen, der ver- und dem Opferfürsorgegesetz auch das Heeres
bleibende Satzteil ist mit einem Punkt versorgungsgesetz angeführt, sodaß auch Be
abzuschließen. schädigtenrenten nach diesem Gesetz zur 
Ich bitte den Herrn Prä.sidenten, den Antrag Stützung von Versehrtenrenten aus der gesetz-

mit in Verhandlung zu ziehen. lichen Unfallversicherung herangezogen werden 
Erhöht wurde ferner auch das Entbindungs- können. 

geld, das zunächst auf 1000 S angehoben wird, Desgleichen wird im § 292 bestimmt, daß 
ferner werden - ebenfalls über Antrag im bei Berechnung der Ausgleichszulage auch die 
Ausschuß _ .  die einzelnen Krankenversiche- Elternrenten nach dem Heeresversorgungs
rungsträger ermächtigt, im Wege der Satzung gesetz zu zwei Dritteln außer Ansatz bleiben, 
dieses Entbindungsgeld bis auf 2000 S anzu- I das heißt, daß diese Einkommen eben nur 
heben. Dies war deswegen notwendig, weil zu einem Drittel bei Berechnung der Aus
einzelne Krankenversicherungsträger schon gleichszulage als Einkommen gerechnet wer
bisher Entbindungsgelder über 1000 S aus- den und daher eine höhere Ausgleichsz.ulage 
gezahlt haben und diese sonst zu einer Kürzung erzielt wird. 
gezwungen wären. 

Die Zahlung von Krankengeld und Wochen
geld wird insofern erleichtert, daß auch bei 
verspäteter Anforderung über einen Zeitraum 
von einer Woche hinausgehend für die zurück
liegende Zeit Krankengeld und Wochengeld 
gezahlt werden kann. Dies war bisher nicht 
möglich, weil die Frist mit sieben Tagen für 
das Krankengeld festgesetzt gewesen ist. 

Das sind die wichtigsten Bestimmungen, 
die für die Dienstnehmer von besonderer 
Bedeutung sind. 

Aber auch die Dienstgeber erfahren eine 
Begünstigung durch folgende Änderungen : 
Die Verjährungsfrist für nachzuberechnende 
Beiträge wird von zehn auf sieben Jahre 
herabgesetzt, und durch Streichung des § 48 
ASVG. wird bewirkt, daß die Nachberechnung 
nicht mehr zu den im Zeitpunkt der N ach
berechnung geltenden Beitragssätzen zu er
folgen hat, sondern zu den j eweils im Zeit
punkt des Entstehens geltenden Sätzen. Dies 
bewirkt eine gewaltige Entlastung für die 
zur Nachzahlung verpflichteten Dienstgeber. 

Ferner wird die Zahlungsfrist für die Dienst
geber, die bisher acht Tage betragen hat , 
auf elf Tage erstreckt ; außerdem werden 
Sonn- und Feiertage in diese Frist nicht 
eingerechnet. Die Einkommensgrenze, bis zu 
welcher wegen Geringfügigkeit keine Ver
sicherungspflicht besteht, erhöht sich von 
bisher 455 S pro Monat auf 650 S. Klar
gestellt wird, daß An- und Abmeldungen nur 
schriftlich erfolgen können. 

Meine Damen und Herren ! Den in der 
Pensionsversicherung freiwillig Weiterver
sicherten wird bei einem entsprechenden Ein
kommen die Erhöhung der Beitragsgrundlage 
bis zu 6750 S monatlich eingeräumt, sodaß 
auch hier die so viel bekrittelte Unterversiche
rung vermieden wird. 

In der Unfall- und Pensionsversicherung 
wird schließlich - ebenfalls über Antrag im 
Ausschuß - ein Versehen aus früheren 
Novellierungen korrigiert. Im § 210 ASVG. 
wird neben dem Kriegsopferversorgungsgesetz 

Auch die vorliegende Novelle zum ASVG. 
bringt also, wie das liebe Christkind, für 
jeden etwas. Das Christkind trägt in diesem 
Fall allerdings die Züge unserer Frau Sozial
ministel' Rehor, die sich bei den Verhand
lungen über diese Novelle sehr bemüht hat, 
die auseinanderstrebenden Meinungen zusam
menzufassen und eine einheitliche Auffassung 
zu erzielen. Ich glaube, wir müssen ihr dafür 
unseren besonderen Dank sagen. (Beifall 
bei der Ö V P.) 

Hohes Haus ! Nun darf ich noch ein paar 
Worte zu einer weiteren Neuerung sagen. 
Durch eine Ergänzung des § 31 ASVG. werden 
die Kompetenzen des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger we
sentlich erweitert. So soll er einheitliche Ver
sicherungsnummern für alle Versicherten ver
geben und Richtlinien zur Erhebung der 
für die Versicherung bedeutsamen Daten aller 
nach den Vorschriften dieses oder eines 
anderen Bundesgesetzes versicherten Personen 
aufstellen sowie eine zentrale Anlage zur Auf
bewahrung dieser Daten einrichten und führen. 

Es ist uns allen klar, daß damit eine gewisse 
Zentralisierung eingeleitet wird. Im Zeit
alter der Automation ist dies aber kaum zu 
vermeiden, wenn dabei auch gewisse Sonder
interessen der einz.elnen Berufsgruppen früher 
oder später verlorengehen. 

Freilich sind wir mit diesen von mir er
wähnten Änderungen nicht alle Sorgen, die 
wir in der Krankenversicherung haben, los. 
Die Vertragspartner der Krankenkassen, vor 
allem Ärzte und Krankellhäuser, sind mit den 
Leistungen der Krankenversicherung nach 
wie vor unzufrieden und begehren ständig 
möglichst kostendeckende Honorare und Ver
pflegsgebühren. Da nunmehr 90 Prozent der 
Bevölkerung Österreichs bereits einer gesetz
lichen Krankenversicherung angehören, ist 
es auch verständlich, daß diese Vertrags
partner ihre Forderungen an die Kranken
kassen richten. Diese wiederum können ihre 
Einnahmen nur steigern, wenn ihnen einer-
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seits der Gesetzgeber die Möglichkeit dazu 
gibt, und andererseits nur, soweit das Real
einkommen der Erwerbstätigen eine zusätz
liche Belastung verträgt. Dies sind nun 
eiserne Schranken, aus denen man nicht 
leicht heraus kann. 

Wir werden uns daher auch in der nächsten 
Zeit bemühen müssen, einen Ausweg aus 
diesem Dilemma zu finden, weil wir alle 
zusammen an einer befriedigenden Lösung 
der Probleme interessiert sein müssen. 

Während der Verhandlungen im Ausschuß 
wurde die Regierungsvorlage in einer Reihe 
von Punkten abgeändert. Das nunmehr vor
liegende Gesetz ist gemeinsam erarbeitet wor
den, sodaß erwartet werden kann, daß es auch 
die Zustimmung des Hohen Hauses findet. 
Meine Partei jedenfalls wird ihm gern die 
Zustimmung geben. (Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident WalIner : Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Abgeordnete Pfeffer. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Pfeffer (SPÖ) : Herr Präsident ! 
Hohes Haus ! Geehrte Damen und Herren ! 
In der Einleitung des Berichtes des Ausschusses 
für soziale Verwaltung an das Hohe Haus 
heißt es : "Im Mittelpunkt des vorliegenden 
Gesetzentwurfes steht die Erschließung erhöhter 
Einnahmen für die soziale Krankenversiche
rung." 

Ich will nichts verniedlichen, aber ich fühle 
mich doch veranlaßt, in einem Punkt diesen 
Einleitungssatz zu interpretieren. Ich möchte 
feststellen, daß es sich hier - dieses Wort 
ist heute zwar schon so nebenher gefallen -
keineswegs um eine "Sanierung der sozialen 
Krankenversicherung" handelt und fast auch 
nicht nur um die Erschließung neuer Ein
nahmequellen, sondern daß einfach die Ver
pflichtung besteht, das Einnahmen- und Aus
gabengefüge wiederherzustellen sowie ein 
gerechtes Versicherungsverhältnis zwischen 
Beitragseinnahmen und den Versicherungs
leistungen andererseits zu erreichen. 

Trotz fast 80j ährigem Bestand der sozialen 
Krankenversicherung und obwohl sich der 
Umfang in dieser Versicherung in einem un
geahnten Ausmaß vergrößert hat, möchte 
ich hier wirklic h die Feststellung machen, 
daß es sich bei der Krankenversicherung 
- aber bitte, der Vollständigkeit halber 
möchte ich sagen : auch bei der Unfallver
sicherung - noch um eine echte Versicherung 
handelt, bei der das Beitragsaufkommen von 
Dienstnehmern und Dienstgebern geleistet 
wird und dem der schon sehr, sehr umfänglich 
gewordene Leistungskatalog auf gesetzliche 
und satzungsmäßige Leistungen gegenüber
steht. 

Um diese echte soziale Krankenversicherung 
handelt es sich heute, wenn durch die 21 .  No
velle notwendige Maßnahmen ergriffen werden. 
Das Wichtigste - ich bemühe mich sehr, das, 
was bereits von meinem Vorredner gesagt 
wurde, nicht zu wiederholen - ist ohne 
Zweifel die Anhebung der Höchstbeitragsgrund
lagen in zwei Etappen. Ich habe hier nur 
nachzutragen, daß früher, vor 1956, und dann 
im Jahr 1960, die Anpassung der Höchst
beitragsgrundlagen immer wieder in Inter
vallen von etwa vier Jahren und in einem 
Ausmaß von 600 S erfolgt ist und daß jetzt 
eigentlich bereits eine Verspätung zu ver
zeichnen ist, denn seit dem Jahr 1960 sind 
sieben Jahre vergangen. In dieser verlängerten 
Zeitspanne liegt die Begründung, daß nicht 
nur eine erste Etappe - von 3000 auf 3600 S -, 
sondern in diesem Gesetz auch bereits eine 
zweite Etappe auf 4050 S festgelegt wurde. 

Wenn ich gesagt habe, daß hier das eine 
und das andere mit Verspätung behandelt 
wurde, so möchte ich das nur an zwei Zahlen 
illustrieren. Seit dem Jahr 1966 sind nämlich 
629.000 Personen, die in einem Lohnverhältnis 
stehen, und 394.000 Personen im Angestellten
verhältnis über die 3000 S-Grenze bei der 
Höchstbeitragsgrundlage hinausgewachsen. 
Insgesamt handelt es sich hier mn einen 
Personenkreis von 1 ,023 .000. Es kann sich 
jedermann gut ausrechnen, daß diese Tatsache 
sowohl für das Beitragsaufkommen eine große 
Rolle gespielt hat als auch eine echte Unter
versicherung hinsichtlich der Barleistungen 
gegeben war, die, wie ich gesagt habe, für 
über 600.000 Menschen eine Rolle gespielt hat. 

Außer dieser Anhebung der Höchstbeitrags
gru.ndlage ist aber noch der sogenannte 
Pauschbetrag von der Unfallversicherungs
anstalt von 80 Millionen auf 120 Millionen zu
gunsten der Krankenversicherung erhöht wor
den. Auch hier ist es, wie ich glaube, not
wendig festzustellen, daß es sich dabei nicht 
etwa um eine Subvention handelt, sondern 
um einen Betrag, der seit Bestehen einer 
Kranken- u nd Unfallversicherung auf Grund 
des Umstandes berechtigt ist, daß die Unfall
versicherung für Unfallverletzte im.m.er ab 
einem gewissen Zeitpunkt - das war einmal 
der 43. Krankheitstag, das war ein anderes 
Mal der 29., jetzt sind wir schon in der Nähe 
des 20. Tages - die Bar- und Sachleistungen, 
die sich aus einer Unfallverletzung ergeben, 
auf ihre Rechnung zu übernehmen hat. 

W'enn die Anhebung des Betrages von 
80 Millionen auf 1 20 Millionen erfolgt, so 
deswegen, weil das, allerdings nur annähernd, 
etwa der Betrag ist, der seit dem Jahr 1960 
nachgeholt werden muß. Eindeutige Be
rechnungen zeigen sogar, daß diese 120 Millio
nen den wirklichen Aufwand nicht erreichen. 
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Wenn ich von einem Pauschale gesprochen in der Hauptsache sogar gemeinsam, manche 
habe, so möchte ich bei die�er Gelegenheit mit Mehrheit, angenommen wurden. Um 
anmerken, daß durch Jahrzehnte hindurch nicht in die Gefahr zu kommen, daß der 
der wirkliche Aufwand, der den Kranken- Sozialausschuß gar zu bescheiden berichtet, 
versicherungsträgern von der Unfallversiche- möchte ich sagen, daß diese "mehreren" 
rung zu ersetzen war, effektiv berechnet wurde. Abänderungsvorschläge immerhin eine Zahl 
Im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung ist von rund drei Dutzend ausgemacht haben 
man dann aber - auch etwa mit Beginn des und daß die Arbeitssitzung des Sozialaus
ASVG. 1956 - dazu übergegangen, diesen schusses, die einen ganzen Nachmittag und 
Betrag zu pauschalieren. einen ganzen Abend ausgefüllt hat, schon eine 

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß sehr ersprießliche Tätigkeit ausweist. 
im Rahmen dieser Novelle auch eine Erhöhung Ich muß jetzt auf einen Punkt hinweisen, 
der Rezeptgebühr von 2 auf 4 S eintritt, bei dem es nicht möglich gewesen ist, eine 
und ich möchte hier besonders anmerken, Einigung im Sozialausschuß herbeizuführen. 
daß für sozial besonders berücksichtigungs- Bezeichnenderweise betrifft dies einen Punkt, 
würdige Gruppen, wie zum Beispiel die Aus- der mit der Politik des Finanzministers und 
gleichszulagenempfänger oder jene Personen, der Finanzpolitik der Regierung zusammen
die das Unglück haben, besonders schwer zu hängt. Eine Bestimmung der 21 .  Novelle 
erkranken, seit eh und je eine Befreiung von sieht vor, daß 200 Millionen Schilling von der 
dieser Rezeptgebühr überhaupt erfolgt, wobei Unfallversicherungsanstalt als Zuschuß zur 
es auch nach dem Inhalt der vorliegenden Ergänzung des Zuschusses des Bundes zur 
Novelle so bleibt. . I Verfügung gestellt werden. Ich möchte dazu 

So wichtig die Schaffung neuer Einnahms- sagen, daß auch in früheren Zeiten, wie mir 
quellen für die Krankenversichenmg ist , so sehr wohl bekannt ist, Gelder der Unfall
gerecht ist es wohl auch auf der anderen versicherungsanstalt der Pensionsversiche
Seite, wenn lang zurückliegende Wünsche in rungsanstalt zur Verfügung gestellt wurden. 
bezug auf Leistungsverbesserungen im Rahmen Der große Unterschied zwischen der Situation 
dieser Novelle ebenfalls eine Verwirklichung von früher und heute ist aber, daß mittlerweile 
gefunden haben. Ich möchte nur in einem vom Hohen Haus ein Pensionsanpassungs
Punkt vielleicht darauf hinweisen. Es wurde gesetz beschlossen wurde, das Verpflichtungen 
zum Beispiel von meinem Vorredner berichtet, der Dienstnehmer und der Dienstgeber, aber 
daß die Anspruchsdauer bei Krankengeld von auch Verpflichtungen des Bundes enthält. 
52 Wochen auf 78 Wochen hinaufgesetzt Ich habe festzustellen, daß sich der Bund, 
wurde. Dies ist keine absolute Neueinführung, während Arbeitnehmer und Arbeitgeber ihre 
sondern bereits nach dem alten Kranken- Verpflichtungen aus dem Pensionsanpassungs
versicherungsgesetz, das bis zum Jahr 1929 gesetz erfüllen, dieser Verpflichtung entzogen 
Gültigkeit gehabt hat, ist bereits ein 78wöchi- hat. Meine Fraktion ist daher nicht in der 
ger Anspruch auf Krankengeld vorhanden Lage, in diesem Punkt der 21 .  Novelle zuzu-
gewesen. stimmen. 

Ich weiß im Augenblick nicht, ob es von Ich habe in diesem Zusammenhang folgenden 
meinem Vorredner erwähnt wurde, aber eine Antrag  zu stellen : 
f:licherlich sehr begrüßenswerte Verbesserung Antrag der Abgeordneten Pfeffer, Ing. 
ist, daß für Angehörige, die sich in Kranken- Häuser und Genossen zur Regierungsvorlage 
hauspflege befinden, ab dem 29 . Tag die vollen betreffend 21 .  Novelle zum ASVG. (669 der 
Verpflegsgebühren . bezahlt werden, und nicht Beilagen) in der Fassung des Ausschuß-
so wie bisher nur 90 Prozent. berichtes. 

Über den erhöhten Entbindungsbeitrag, Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
über das angehobene Sterbegeld für Angehörige beschließen : 
wurde hier schon gesprochen. Ich möchte Im Artikel IV sind die Absätze 2 und 3 
hier nur anmerken, daß es meine Fraktion zu streichen. Der Absatz 4 erhält die 
gewesen ist, die im Ausschuß darauf hin- Bezeichnung Absatz 2. 
gewiesen hat" daß die vorher vorgesehenen Wie ich schon gesagt habe, bedeckt der 
Ansät ze - 20faches Sterbegeld und 1000 S Finanzminister durch die Wegnahme von 
Entbindungsbeitrag - nicht ausreichen wür- 200 Millionen Schilling aus den zweckge
den, um auch noch die heute bereits be- bundenen Einnahmen der Allgemeinen Unfall
stehende Leistungshöhe bei einzelnen Kassen versic.:herung einen Teil seines Budgetdefizits. 
zu decken, und daß es möglich gewesen ist, Die sozialistische Parlamentsfraktion lehnt 
die entsprechenden Anpassungen v Jrzunehmen. dies aus sachlichen, rechtlich�n und nicht 

Es wird im Bericht des Ausschusses für zuletzt grundsätzlichen Erwägungen ab und 
soziale Verwaltung an das Haus die Erwäh.nung beantragt daher die Streichung der Absätze 2 
gemacht, daß mehrere Abäl1derungsvorschläge, und 3. 
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Ich bitte den Herrn Präsidenten, diesen 
Antrag ebenfalls in Behandlung zu ziehen. 

Ich möchte - damit komme ich schon 
zum Schluß - noch auf eine wichtige Be
stimmung der 21 .  Novelle besonders hin
weisen. Dies ist der hier erfolgte Ausbau des 
sogenannten Ausgleichsfonds für die Kran
kenversicherung , der schon im Jahre 1960 
neu geschaffen wurde. 

Der Ausgleichsfonds bringt der Kranken
versicherung auch Kummer, denn während die 
Beitragsleistung des Bundes zu diesem Fonds 
- das sind die einzigen Bundesmittel, die der 
Krankenversicherung zufließen - mit 50 Mil
lionen Schilling fixiert ist, mußten wir es 
schon in den vergangenen Jahren erleben, daß 
es zweimal - wenn ich mich richtig erinnere, 
sogar dreimal - zu keiner Überweisung dieses 
Bundeszuschusses gekommen ist. 

Leider muß konstatiert werden, daß auch 
in der 2 1 .  Novelle für das Jahr 1968 nur ein 
Betrag von 10 Millionen zur Überweisung 
kommen wird. Sagen möchte ich auch, 
daß bei Zuwendungen aus dem Ausgleichs
fonds schon bisher sehr strenge Maßstäbe 
angewendet wurden. Nicht nur die Instanzen 
der Krankenversicherung bis zum Haupt 
verband, sondern auch das Bundesmini
sterium für soziale Verwaltung und das 
Finanzministerium haben letztlich bei der 
Bewilligung dieser Zuwendungen mitge
sprochen. 

Es ist nun ein weiterer Schritt getan worden, 
die Zuweisungs- und Zuwendungsmöglich
keiten zu erweitern. Außer diesen Zuwen
dungen auf Antrag - gestreift hat dies ja 
mein Herr Kollege Voll mann - ist nun 
auch an automatische Zuschüsse für die Land
wirtschaftskrankenkassen gedacht. Es wurde 
zu diesem Zweck ein neuer Begriff, der Be
griff "Ausgleichsgrenze" , gefunden. Der Sinn 
dieser Formel, die in der 21 .  Novelle fest
gelegt wurde, ist, die durchschnittliche Bei
tragsgrundlage aller beitragspflichtigen Kran
kenkassen zusammenzuzählen und, auf den 
Kopf des Versicherten berechnet, festzustellen, 
wie hoch bei den einzelnen Kassen die durch
schnittliche Beitragsgrundlage ist. Wenn diese 
Beitragsgrundlage den Durchschnitt unter
schreitet beziehungsweise 1 Prozent des Durch
schnittes überschreitet, so erhält die be
treffende Kasse, die auf Grund ihres Bei
tragsaufkommens darunter liegt, einen auto 
matischen Zuschuß in der Höhe der Differenz. 

Es ist naheliegend, daß da mit entsprechen
der Behutsamkeit vorgegangen wurde ; daher 
Begrenzung mit 31 .  Dezember 1970. Denn 
außer den strukturellen Nöten, die bei den 
Landwirtschaftskrankenkassen bestehen, gibt 
es noch einige anfällige Kassen. Ich denke 

an das Burgenland mit der hohen Zahl der 
Kriegshinterbliebenen, der hohen Zahl der 
Pensionisten, oder an die steiermärkische 
Krankenkasse, wo durch die große Anzahl 
der Betriebskrankenkassen eine wichtige Riske 
fehlt. Es könnte also hier leicht notwendig 
sein, den Kreis jener Kassen, die automatische 
Zuschüsse zu erhalten haben, etwas zu ver
größenl. 

Aber nicht nur in diesem Punkt ist eine 
Erweiterung des Ausgleichsfonds eingetreten, 
sondern auch dadurch, daß die ausdrückliche 
Ermächtigung erfolgt ist, daß Darlehen ge
währt werden können und - was sehr wich
tig ist - daß Kassen, die durch die Ge
währung von Sachleistungen eine überdurch
schnittliche Belastung haben oder die durch 
den Betrieb eigener Einrichtungen oder die 
für die Krankheitsverhütung überdurchschnitt
lich große Mittel aufwenden, auch aus diesem 
Titel Zuwendungen erhalten können. 

Ich komme damit schon zu dem weiteren 
wichtigen Punkt der 2 1 .  Novelle, der zwar 
nicht mit der Krankenversicherung zusammen
hängt, aber so vordringlich geworden ist, 
daß man sich entschlossen hat, diese Be
stimmung in diese Novelle aufzunehmen. 
Ich spreche von den Ruhensbestimmungen, 
deren Lockerung von unserer Seite immer 
wieder mit Nachdruck verlangt wurde. Ich 
möchte nicht die Zahlen wiederholen, die von 
meinem Vorredner schon genannt wurden, 
sondern will nur feststellen, daß dann, wenn 
es zur Beschlußfassung der 21 .  Novelle kommt, 
immerhin ein Personenkreis von 10.000 Men
schen in den Genuß dieser Auflockerung 
kommt. 

Ich darf hier, da es sich ausschließlich um 
eine Pensionsversicherungsangelegenheit han
delt, angeregt durch einen Brief, den ich er
halten habe, ein besonderes Anliegen im 
Hohen Haus, aber auch bei der Frau Bundes
minister deponieren. Es geht um den Brief 
eines 87jährigen Pensionisten, der mit seiner 
Frau in 31jähriger Lebensgemeinschaft lebt ; 
18 Jahre hievon ist er effektiv verheiratet. 
Nach den bisher geltenden Bestimmungen 
des § 258 ASVG. besteht für seine Frau im 
Falle seines Todes aber kein Anspruch auf 
einen Ruhegenuß . Mein Anliegen, das ich 
hier deponieren möchte, ist, daß in Anlehnung 
an den § 14 des Pensionsgesetzes für die Bun
desbeamten eine ähnliche Milderung erfolgt, 
damit derartige Härtefälle vermieden werden 
können. 

Zum Schluß nur noch zwei Sätze im Zu
sammenhang mit der l l .  Novelle zUm LZVG., 
die ebenfalls dem Hohen Hause vorliegt . 
Ich will nur feststellen, daß es sich bei den 
Änderungen, die in dieser Novelle enthalten 
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sind, eigentlich nur um Anpassungen an 
die nun erfolgten Änderungen in der 
21.  ASVG.-Novelle und in der 17. Novelle 
zum GSPVG. handelt und daß da keine 
gravierenden Änderungen vor sich gehen. 

Die 21 .  Novelle ist größer geworden, als 
ursprünglich beabsichtigt war. Es sind in 
ihr wichtige Bestimmungen zur Sicherung 
des gesamten Leistungsumfanges in der so
zialen Krankenversicherung enthalten. So 
wie auch in den Erläuternden Bemerkungen 
der ausgesendeten Novelle angeführt ist, daß 
nämlich beabsichtigt ist, bald jene Novelle, 
die eine Gesamtbereinigung aller aufgescho
benen Fragen niit sich bringen wird, die 
22. Novelle, folgen zu lassen, möchte ich 
appellieren, daß es nicht bei dem nun wieder 
einmal ausgesprochenen Vorsatz bleiben soll, 
sondern daß die 22. Novelle wirklich so vor
bereitet wird, daß sie bald in das Haus kommt, 
damit man in Variierung des Sprichwortes 
"Wer rasch gibt, gibt doppelt" vielleicht 
sagen kann : Wer rasch handelt, gibt der so
zialen Krankenversicherung und der Sozial
versicherung überhaupt mehr ! (Beifall bei 
der SPO.) 

Präsident Wallner : Sie haben den Ab 
änderungsantrag der Abgeordneten Pfeffer 
und Genossen zur 21 .  ASVG.-Novelle gehört. 
Dieser Antrag ist ordnungsgemäß unterstützt 
und steht mit zur Debatte. 

Das gleiche gilt für den gemeinsamen Ab
änderungsantrag der Abgeordneten Alten� 
burger , Pfeffer, Melter und Genossen zur 
21 .  ASVG.-Novelle, der vom Herrn Abge
ordneten Vollmann verlesen wurde. Beide 
Anträge stehen mit zur Diskussion. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Ab
geordnete Melter. Ich erteile es ihm. 

Frist, die für die Begutachter unzumutbar 
ist, die ihn�n die Möglichkeit nimmt, sich ge
nügend mit den vorliegenden Problemen zu 
beschäftigen, sich Gedanken darüber zu 
machen, wie eine Regelung erfolgen soll. 

Es ist ein Vorzug, daß gerade im Sozial
ausschuß eine ganze Reihe von Praktikern 
neben Theoretikern sitzt und daß es dem
zufolge möglich war, im Ausschuß noch eine 
ganze Serie von Änderungen gegenüber der 
Regierungsvorlage zu beschließen. Das hat 
dann dazu geführt, daß der SozialausBchuß 
eigene Vorlagen ins Haus gebracht hat. 

Die Ausschußänderungen sind zum Teil 
von größerer Bedeutung. Es ist erfreulich, 
daß man sich im Ausschuß bezüglich der 
Änderungen in den meisten Fällen einigen 
konnte, sodaß praktisch alle drei Parteien 
die Vorlage gutgeheißen haben. 

Wie bereits der Herr Vorredner, Abge
ordneter Pfeffer, betont hat, weist der Be
richt zur Vorlage darauf hin, daß im Mittel
punkt der gesetzlichen Änderungen die Er
schließung höherer Einnahmen stehe. Es 
werden keine neuen Einnahmequellen ge
funden, sondern man hat einfach die Bei
tragsgrundlage erhöht, sodaß ein ganz be
achtlicher Personenkreis, nämlich mehr als 
die Hälfte der Versicherten, durch die nauen 
Vorschriften finanzielle Belastungen in Kauf 
nehmen muß. 

Der Grund für die Erhöhung der Beitrags
einnahmen ist darin zu suchen, daß ver
schiedene Leistungen der Krankenversiche
rungsträger eben mit den bisherigen Einnah
men nicht mehr bedeckt werden können. 

Wissenswert dabei ist, daß an dar ersten 
Stelle der Aufwendungen die Kosten für die 
ärztliche Betreuung stehen. Es folgen die Auf
wendungen für Anstaltspflege und für Heil-

Abgeordneter Melter (FPÖ) : Herr Prä- mittel. Erst am vierten Platz figurieren die 
sident ! Meine Damen und Herren ! Die Krankenunterstützungen, also die Bezahlung 
Sozialgesetze, die heute in Behandlung stehen, von Barleistungen bei Krankenstand. Daraus 
haben eine etwas eigenartige Entwicklung ' kann entnommen werden, daß die höheren 
mitgemacht, die offensichtlich mit der Re- Beiträge, die Empfänger von Einkommen 
gierungspraxis der ÖVP im Zusammenhang von mehr als 3000 S nun zu bezahlen haben, 
steht. Ich betone das deshalb, weil man in erster Linie also nicht dafür vorgesehen 
wiederum wie in vielen anderen Fällen die sind, die Unterstützungen zu verbessern, 
Begutachtungsfrist sehr kurz festgesetzt hat, sondern die erstgenannten drei Aufwands
obwohl die meisten Punkte, die in den Vor- posten so auszugestalten, daß eine Bedeckung 
lagen behandelt werden, schon lange einer gefunden werden kann. 
Erledigung harren und es deshalb hätte Bei der Erhöhung der Bemessungsgrundlage 
möglich sein müssen, wesentlich früher einen sind wieder einmal in erster Linie die Ange
Entwurf auszuarbeiten und die begutachtenden stellten stärker betroffen worden, stellen sie 
Stellen zur Stellungnahme einzuladen. doch 61,8 Prozent der Personen, die hier 

So ist es dazu gekommen, daß verschiedene Mehrleistungen erbringen müssen, Mehrlei
Landesregierungen zum Teil erst an dem Tag, stungen im Ausmaß von monatlich 14,40 S 
an dem die Bundesregierung die Regierungs- im Jahre 1968, von weiteren 10,80 S im 
vorlage beschlossen hat, ihre Beschlüsse zur Jahre 1 969, insgesamt also 25,20 S monat
Stellungnahme gefaßt haben. Das war eine liehe Mehrbelastung für die Angestellten. 
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Die 47,3 Prozent der Arbeiter, die schon im Rahmen des Budgetkapitels Soziales schon 
über einem monatlichen Durchschnittsein- etwas zu dieser Frage gesagt und möchte 
kommen von 3000 S stehen, haben mit kräfti- hier einen Teil wiederholen und einiges er
geren Belastungen zu rechnen, nämlich mit gänzen. Hier muß man wissen - und das er-
21 ,90 S im Jahre 1968 und 1 6,40 S im Jahre gibt sich aus dem Bericht zur Regierungs-
1 969, zusammen also 38,30 S Mehrbelastung vorlage -, daß in der Pensionsversicherung 
monatlich. der Arbeiter derzeit 12.200 Ruhensfälle nach 

Ungut ist in dieser Novelle auch die Er- § 94 verzeichnet werden. Man rechnet damit, 
höhung der Rezeptgebühren. Sie werden daß etwa drei Viertel dieser Ruhensfälle durch 
verdoppelt von 2 auf 4 S je Verschreibung. Das die Einkommensgrenzenerhöhung fortfallen 
soll einen Mehrertrag von etwa 90 Millionen werden. 
Schilling erbringen. In der Pensionsversicherungsanstalt der An-

Gerade im Zusammenhang mit dieser Er- gestellten ist trotz der wesentlich geringeren 

höhung der Rezeptgebühren kommt dem Zahl der Pensionsempfänger die Anzahl der 

§ 136 Abs. 5 eine größere Bedeutung zu, ruhenden Leistungen wesentlich beachtlicher. 

denn dort ist vorgesehen, daß unter Berück- Dort sind es derzeit 10.750 Pensionen, die 

sichtigung eines sozialen Schutz bedürfnisses gekürzt werden. Die Einkommensgrenzen

Gebührenbefreiungen vorgesehen werden sollen. erhöhung wird nur für etwa 1000 eine Ver

Hier glauben wir, daß man insbesondere besserung bringen beziehungsweise ihnen die 

auch neben den Ausgleichszulagenempfängern Möglichkeit eröffnen, die gesamte ungekürzte 

jetzt im Auge haben muß, daß für bestimmte Pension in Empfang zu nehmen. Es verbleiben 

chronische Krankheiten laufende Aufwendun- bei der Pensionsversicherungsanstalt der Ar

gen notwendig sind und daß man den an und beiter etwa 0,45 Prozent der Pensionsbezüge, 

für sich schon ' durch ihren schlechten Gesund- die gekürzt werden müssen. In der Pensions

heitszustand sehr schwer Betroffenen Er- versicherungsanstalt der Angestellten werden 

leichterungen verschaffen sollte. es etwa 4,6 Prozent Ruhensfälle bleiben. 
Hier fragen wir :  Was hat gerade die Gewerk-

Manche Bestimmungen der vorliegenden schaft der Angestellten im Interesse ihrer 
Novellen widersprechen ganz eindeutig dem Mitglieder unternommen, um für ihre eigene 
Leistungsprinzip. Man soll Leistungen der Versicherungsanstalt günstigere Voraussetzun
Erwerbsbätigen anerkennen und sie entspre- gen zu schaffen � Gerade den Angestellten 
ehend ihrer Bedeutung in der Volkswirtschaft kommt ja auch ein wesentlicher Anteil an der 
auch berückSichtigen. Das wird aber von dieser Produktivitätssteigerung zu, und sie sind a.uch 
Regierung unserer freiheitlichen Auffassung am Ertrag dieser Leistung zu beteiligen. nach nicht getan. 

Dazu kommt ja, daß der Bund für die ver-
Wir erwähnen grundsätzlich in erster Linie schiedenen Versicherungsanstalten außeror-

wieder die Ruhensbestimmungen des § 94 dentlich unterschiedliche Leistungen erbringt. 
ASVG. Dort wird nur die Arbeit, die Er- Es sind bei der Pensionsversicherungsanstalt 
werbstätigkeit bestraft, nicht aber eine andere der Arbeiter die Beitragseinnahmen etwa 
Einnahmsquelle als Grund herangezogen, 68,7 Prozent der Gesamteinnahmen, in der 
der zur Kürzung von Pensionsbezügen führen Angestelltenversicherung werden durch die 
soll. Also nur die Erwerbstätigkeit wird be- Beiträge der Versicherten und der Dienst
straft, nicht der Einkommensbezug. Das geber 86 Prozent der Einnahmen sicherge-
ist gerechterweise nicht einzusehen. stellt. 

Wenn schon Kürzungsbestimmungen vor- Das hat zur Folge, daß der Bund seine 
handen sind, unter Hinweis darauf, daß df1l" , Beitragsleistungen für die verschiedenen Ver
Staat Gelder zuschießen muß, um die Pensionen i sicherungsanstalten unterschiedlich bemißt . 
.zu ermöglichen, so wäre die logische Folgerung Es bekommt die Pensionsversicherungsansta.lt 
daraus, daß unter Berücksichtigung der Höhe der Arbeiter nicht weniger als 3047 Millionen 
des Einkommens, ohne Rücksicht auf die Quelle, Schilling, das sind 27,5 Prozent der Einnahmen 
Kürzungsbestimmungen geschaffen werden der Versicherungsanstalt. Bei der Angestell
müssen. Das hat man aber nicht getan, tenversicherung sind es nur 653 Millionen 
sondern nur vorgesehen : Wer weiterhin einer Schilling. (Abg. K u lha nek :  Die haben dafür 
Arbeit nachgehen will, der soll bestraft werden. höhere Beiträge bei den AngesteUten 1 Das ist 
Darüber können auch die erhöhten Einkom- ein gerechter Ausgleich I) Nein, das ist eben 
mensgrenzen nicht hinwegtäuschen. kein gerechter Ausgleich. Wenn man den 

Aber auch die Einkommensgrenzenerhöhun- Arbeitern so viel mehr gibt als den Ange
gen widersprechen dem Leistungsprinzip, ins- stellten, ist das kein gerechter Ausgleich. 
besondere im Hinblick auf den Unterschied, (Abg. Ku lhane k :  Wenn man es so hinstellt ! 
der zwischen Angestelltenpensionisten und Wenn man es aber ziOernmäßig betrachtet, 
Arbeiterpensionisten gemacht wird. Ich habe daß der Pensionistenstand gleichbleibt, die Bei-
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tragseinnahmen bei den Angestellten anwachsen 
und bei den Arbeitern sinken, dann ist es ein 
gerechter Ausgleich !) Es sollte die Eigenlei
stung ebenfalls honoriert werden, Herr Ab
geordneter Kulhanek. Darum geht es. Man 
kann nicht mit der Begründung, daß der Bund 
erhebliche Beitragsleistungen für die Pensions
versicherung zu zahlen hat, gerade für die An
gestellten nachteilige Bestimmungen beibehal
ten. Wir sind der Auffassung, daß man, 
nachdem die Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten einen relativ kleinen Zuschuß 
aus Bundesmitteln erhält, deshalb auch die 
Kürzungsbestimmungen bei den Angestellten 
in erster Linie beseitigen müßte. Die Ange
stelltenversicherung bekommt ja  nur etwas 
mehr als 1 1  Prozent ihrer Einnahmen aus Bun
desmitteln vergütet. 

Der Aufwand der Versicherungsanstalten 
ist bei der Arbeiterversicherung etwa doppelt 
so groß wie bei der Angestelltenversicherung. 
Interessant ist im Vergleich dazu, daß die 
Anzahl der Pensionsempfänger in der Arbeiter
versicherung zweieinhalbmal so groß ist wie 
in der Angestelltenversicherung. Interessant 
ist der Vergleich also sowohl im Zusammenhang 
mit dem § 94 bezüglich der Ruhensbestimmun
gen als auch im Zusammenhang mit dem 
Verwaltungsaufwand. 

Hier ist die bedauerliche Feststellung zu 
treffen, daß der Verwaltungsaufwand bei der 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 
überdurchschnittlich hoch ist. Er ist mit 
140 Millionen Schilling beziffert, im Vergleich 
zu 290 Millionen Schilling bei der Arbeiter
pensionsversicherungsanstalt. Eine Begrün
dung, weshalb gerade die Angestelltenpen
sionsversicherungsanstalt so hohe Verwaltungs
kosten hat, läßt sich kaum finden, weil die 
Pensionsermittlung in der Regel bei den Ange
stellten wesentlich einfacher durchgeführt wer
den kann als bei den Arbeitern, da wesentlich 
weniger Arbeitsplatzwechsel erfolgt, da in der 
Regel doch lineare Erhöhungen der Gehalts
bemessungsgrundlage erfolgen und weil eben 
dadurch die Grundlagen der Pensionsbearbei
tung wesentlich klarer und von vornherein 
schon eindeutiger gegeben sind. Wir glauben 
also, daß bei einer entsprechenden Organi
sation der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten Einsparungen auf dem Verwal
tungssektor möglich sein müßten. 

Die freiheitliche Fraktion hat zum § 94 
einen Abänderungsantrag vorgelegt. Ich werde 
diesen Antrag am Schluß meiner Ausführungen 
bekanntgeben. 

Wir sehen eine weitere Ungerechtigkeit ge
genüber dem Leistungsprinzip darin, daß 
man nun Bestimmungen geschaffen hat, die 
vorsehen, daß in einen Ausgleichstopf Lei-

stungen nach einem bestimmten Schlüssel 
zu erbringen sind und daß gewisse Ansprüche 
gegenüber diesem Ausgleichsfonds erhoben 
werden können. Das nimmt insbesondere den 
Selbstverwaltungskörperschaften der Sozial
versicherungsanstalten, also insbesondere den 
Krankenkassen, die Möglichkeit, im eigenen 
Bereich bei günstigeren wirtschaftlichen Ver
hältnissen den ,Versicherten auf Grund der 
höheren Beitragsleistungen auch Mehrlei
stungen erbringen zu können. 

Wir sehen ein, daß ein gewisses Mindest
ausmaß an Versicherungsleistungen im ganzen 
Bundesgebiet einheitlich gewährleistet sein 
muß.  Wenn man aber darangeht, allgemeine 
Leistungsverbesserungen vorzusehen, sollte man 
zuerst überprüfen, ob in allen Bereichen die 
Voraussetzungen für diese Leistungsverbesse
rungen bereits gegeben sind. Der Ausgleichs
fonds sollte also nicht dazu herangezogen 
werden, gut verwaltete Kassen mit einem 
guten Versichertenstock dazu heranzuziehen, 
anderen Kassen zu helfen. Diese Hilfe wäre 
unserer Auffassung nach auf andere Weise zu 
ermöglichen. 

Hier geht es auch darum, daß die Lei
stungen an Krankenversicherungsträger unter 
Berücksichtigung ihrer Aufwendungen für be
sondere Einrichtungen gewährt werden. Da 
sind die eigenen Krankenhäuser und die ei
genen Ambulatorien zu erwähnen. Die Kran
kenversicherungsträger sehen für die eigenen 
Anstalten kostendeckende Zuwendungen vor. 
Was nicht im VerpHegskostensatz gedeckt 
wird, soll im Notfall aus anderen Mitteln der 
Kasse oder aus dem Ausgleichsfonds bezahlt 
werden. 

Durch diese Regelung haben sich die Kran
kenversicherungsträger selbst eine Vergün
stigung geschaffen, die sie zum Beispiel pri
vaten Krankenhäusern nicht einräumen. Den 
Privaten überlassen sie es, auf irgendwelche 
Art und Weise die Mittel zu beschaffen, die 
notwendig sind, um den Betrieb aufrecht
erhalten zu können. 

Man hat geäußert, man müsse keine Be
denken haben, daß die Kassen auf Grund der 
Ansprüche, die an den Ausgleichsfonds er
hoben werden können, nun darangehen wür
den, aufwendige Anstalten zu schaffen, Kran
kenhäuser oder Kuranstalten zu bauen. Die
ser Äußerung muß, glaube ich, doch mit größter 
Vorsicht begegnet werden. Jedenfalls schaffen 
die neuen Bestimmungen doch einen gewissen 
Anreiz, aus dem Topf Mittel zu holen, die man 
im eigenen Bereich nicht aufzutreiben vermag, 
um auf der anderen Seite jedoch Anlagen zu 
schaffen, die vielleicht nur einem gewissen 
Geltungsbedürfnis entsprechen. Dabei ist nicht 
bestritten, daß natürlicherweise gewisse Son
deranstalten notwendig sind, die geschaffen 
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werden müssen, um die gesundheitliche Be
treuung bestimmter Bevölkerungskreise sicher
zustellen. 

Die Ausgleichsgrenze, die im § 447 b neu 
geschaffen wurde, bringt einen gewissen Wider
spruch zum Leistungsprinzip. Jene Versiche
rungsanstalten, die im eigenen Bereich sehr 
gut wirtschaften könnten, die auch imstande 
wären, in allen Aufgabenbereichen bessere 
Gegenleistungen zu bieten, werden durch diese 
neue gesetzliche Bestimmung wesentlich ein
geschränkt, ihnen werden die Dispositions
möglichkeiten entzogen, und ihnen wird es 
nicht ermöglicht, bessere, in den Satzungen 
geregelte Leistungen zu erbringen. Man hat 
keine neuen freien Bereiche geschaffen, son
dern im Gegenteil mehr reglementiert und 
hat damit die für die Satzungen bisher gegebe
nen -Möglichkeiten eingeschränkt. 

Wir Freiheitlichen sind immer dafür ein
getreten, daß man Selbstverwaltungskörpern 
einen möglichst großen Bereich für verant
wortungs bewußte Entscheidungen einräumen 
soll. Dies wird durch die Novelle jedoch nicht 
gefördert. 

Wir sagen zur Schaffung von Sonderein
richtungen durch Krankenversicherungsträ
ger ja, wenn sie unter Berücksichtigung 
des besonderen Bedarfes vernünftig geplant 
werden und wenn die Finanzierung durch ent
sprechende Beistellung von Eigenmitteln zu
züglich von Mitteln aus dem Ausgleichsfonds 
gesichert wird. Wir sagen aber nein, wenn man 
etwa daran denkt, neue Ambulatorien zu 
schaffen, da schon jetzt eine große Anzahl der
artiger Einrichtungen laufend passiv gebart. 

Ich komme nun im Zusammenhang mit der 
21 .  ASVG.-Novelle und der 17. GSPVG.
Novelle zu einem alten Anliegen der Kriegs
opfersch:aft. Schon bei der Einführung des 
ASVG. hat die Zentralorganisation zu erreichen 
versucht, bei den Bestimmungen über die 
Anrechnung von Leistungen für die Ermittlung 
des Ausgleichszulagenanspruches die Grund
renten in der Kriegsopferversorgung außer 
Anrechnung zu lassen. Im Motivenbericht 
zum Kriegsopferversorgungsgesetz aus dem 
Jahre 1949 wurde ausdrücklich betont, daß 
durch die Grundrentenleistungen die allge
meinen Mehraufwendungen vergütet werden 
sollen, also jene Aufwendungen, die insbeson
dere durch den Verlust der Gesundheit her
vorgerufen werden. Das Einkommen soll also 
nicht angerechnet werden, weil es ja nicht 
für die Fristung des allgemeinen Lebensunter
haltes zur Verfügung steht. Die Forde
rung war auch dadurch noch besonders 
berechtigt, weil bekanntermaßen die Lei
stungen der Kriegsopferversorgung denkbar 
niedrig sind und weil man nicht durch die 

Wechselwirkung zwischen den Kriegsopfer
renten und den Leistungen aus der Sozialver
sicherung diesen Personenkreis neuerlich be
nachteiligen soll. 

Wir haben schon wiederholt versucht, den 
Finanzminister zu etwas mehr Entgegen
kommen für die Kriegsopfer zu bewegen, 
insbesondere bei der Berücksichtigung von 
Mehrbelastungen im Zusammenhang mit 
Steuererleichterungen. Die Steuerfreibeträge 
sind seit 1945 nicht angehoben worden. Wir 
hätten demzufolge die Erwartung gehegt, 
daß man wenigstens bei den Bestimmungen 
über die Anrechnung von Einkommen bei der 
Ermittlung des Ausgleichszulagenanspruches 
etwas mehr Entgegenkommen zeigt. Wir 
Freiheitlichen werden unseren im Ausschuß 
eingereichten Antrag in dieser Sache auch 
im Hohen Hause wiederholen. 

Ich darf darauf hinweisen, daß wir Freiheit
lichen im Ausschuß auch jene sozialistischen 
Anträge unterstützt haben, die sich dagegen 
aussprachen, daß die Allgemeine Unfallver
sicherungsanstalt zur Finanzierung der Auf
wendungen in der Pensionsversicherungsan
stalt der Arbeiter und in der Versicherungs
anstalt des österreichischen Bergbaues mit 
insgesamt 200 Millionen Schilling herangezogen 
werden soll. Wir sehen nicht ein, daß der Bund 
entlastet werden soll, wenn auf anderer Ebene, 
insbesondere bei der Unfallversicherung, da
durch die Möglichkeit entzogen wird, Leistungs
ver besserungen einzuführen oder allenfalls 
auch die Beitragsbelastung herabzusetzen. 
Auch beanstanden wir, daß im Absatz 4 
des Artikels IV die Beiträge des Bundes an 
den Ausgleichsfonds für die Krankenversiche
rung von 50 Millionen auf 10 Millionen Schil
ling herabgesetzt worden sind. 

Auf der anderen Seite begrüßen wir Frei
heitlichen die Verbesserungen, die durch die 
drei Novellen zu den Sozialgesetzen geschaffen 
werden. Besonders erfreulich ist, daß beson
ders die Familien berücksichtigt wurden, die 
in anderer Beziehung durch die Bundesregie
rung nicht besonders gut behandelt werden. 
Erfreulich ist die Verbesserung des Kranken
geldbezuges, erfreulich die volle Verpflegs
kostenzahlung für Angehörige ab dem 29. Tag 
des Krankenhausaufenthaltes, erfreulich die 
Verbesserung des Entbindungsbeitrages, aller
dings etwas bedauerlich die Streichung des 
Stillgeldes, erfreulich die Erhöhung des Sterbe
geldes. Wenn schon unser Antrag bei den 
Ruhensbestimmungen nicht berücksichtigt 
wurde, so ist immerhin erfreulich die fühlbare 
Erhöhung der Grenzen und der Freibeträge 
der Kinder. 

Nicht geklärt wurde im Rahmen der Sozial
gesetznovellen die Frage der angemessenen 
Bemessung der Witwenpension, also das An-
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lieg�n, das wiederholt vorgetragen wurde, 
werugstens erste Schritte zu setzen, die dazu 
führen, daß im Laufe der Zeit die Witwen
pensionen von einem 50prozentigen auf einen 
6Oprozentigen Anteil angehoben werden. 

Ich möchte jetzt zum Schlusse kommen 
und die Wünsche vortragen, die wir im Zu
sammenhang mit der Abstimmung zu den No
vellen vortragen müssen. 

Auf Grund der Ablehnung verschiedener 
Paragraphen der Vorlagen wünschen wir 
gesonderte Abstimmung bei der 21 . ASVG.
Novelle zu Z. 27 - das sind die Ruhensbe
stimmungen -, zu Z. 62 - das sind die Kriegs
opferrenten -, zu Z.  70 - das sind die Zu
·schüsse an den Ausgleichsfonds -, zu Z. 71  
- das sind die Zuwendungen, die für Heil
fürsorge, Krankheitsverhütung, Einrichtungen 
der Krankenbehandlung vorgesehen sind. Bei 
Artikel IV wünschen wir gesonderte Abstim
mung über die Absätze 2, 3 und 4. Bei der 
17.  GSPVG.-Novelle wünschen wir bei den 
�. 9 und 18  gesonderte Abstimmung, hinsicht
hch der l l .  LZVG.-Novelle bei der Z. 5. 

Im gesamten geben wir Freiheitlichen allen 
drei Novellen unsere Zustimmung. 

Und nun die A b ä n de r u n g s a ntr äge: 
Abänderungsantrag der Abgeordneten 

Melter und Genossen zur Regierungsvor
lage, betreffend Bundesgesetz, mit dem 
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert wird · (21 .  ASVG.-Novelle), 
669 d. B., in der Fassung des Ausschuß
berichtes, 689 d. B. : 

Ziffer 27 hat zu lauten : 
, ,27. § 94 hat zu entfallen." 
Ziffer 62 hat zu lauten : 
,,62. § 292 Abs. 2 lit. I hat zu lauten: 
,1) die nach dem Kriegsopferversorgungs-

gesetz 1957, BGBI. NI'. 152, und dem Opfer
fürsorgegesetz, BGBI. Nr. 182/1947, ge
währten Grund- und Elternrenten, ein Drittel 
der nach dem Heeresversorgungsgesetz, 
BGBI. Nr. 27/1964, gewährten Beschädigten
und Witwenrenten sowie zwei Drittel der 
Elternrenten einschließlich einer allfälligen 
Zusatzrente (§§ 23 Abs. 3, 33 Abs. 1 bzw. 
44 Abs. 1 und 45 Heeresversorgungsgesetz) ;' " 

Ab änderungs antrag der Abgeordneten 
Dr. Scrinzi, Melter und Genossen zur Re
gierungsvorlage, betreffend Bundesgesetz, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs
gesetz abgeändert wird (21 .  ASVG.-Novelle), 
669 d. B. : 

In Ziffer 66 der Regierungsvorlage, be
treffend 21 .  ASVG.-Novelle, 669 d. B.,  
ist in lit. b vor dem Wort "Krankenbe
handlung" das Wort "stationäre" einzu-

- fügen. 

Abänderungsantrag der Abgeordneten 
Melter und Genossen zur Regierungsvorlage, 
betreffend Bundesgesetz, mit dem das Ge
wer bliche Selbständigen-Pensionsversiche
rungsgesetz abgeändert wird (17. GSPVG.
Novelle), 670 d. B., in der Fassung des Aus
schuß berichtes, 690 d. B. : 

Ziffer 9 hat zu lauten: 
, ,9. § 42 hat zu entfallen."  
Ziffer 18 hat zu lauten : 
, , 18. § 89 Abs. 2 lit. k hat zu lauten: 
,k) die nach dem Kriegsopferversorgungs-

gesetz 1957, BGBI. Nr. 152, und dem Opfer
fürsorgegesetz, BGBL Nr. 183/1947, ge
währten Grund- und Elternrenten, ein Drit
tel der nach dem Heeresversorgungsgesetz, 
BGBI. Nr. 27/1964, gewährten Beschädig
ten- und Witwenrenten sowie zwei Drittel 
der Elternrenten einschließlich einer all
fälligen Zusatzrente (§§ 23 Abs. 3, 33 Abs. 1 
bzw. 44 Abs. 1 und 45 Heeresversorgungs
gesetz ) ; ' " 

Abänderungsantrag der Abgeordneten 
Melter und Genossen zur Regierungsvorlage, 
betreffend Bundesgesetz, mit dem das Land
wirtschaftliche Zuschußrentenversicherungs
gesetz abgeändert wird ( l l .  Novelle zum 
LZVG.), 671 d. B. : 

Ziffer 5 hat zu lauten : 
,,5. § 40 hat zu entfallen." 

Ich bitte den Herrn Präsidenten, zu diesen 
Anträgen gemeinsam die Unterstützungsfrage 
zu stellen und die Anträge in Behandlung 
zu nehmen. (Beifall bei der F PÖ.) 

Präsident Wallner : Sie haben die beiden 
Abänderungsanträge der Abgeordneten Melter 
und Genossen sowie Dr. Scrinzi und Genossen 
zur 21 .  ASVG.-Novelle gehört, ebenso den 
Antrag der Abgeordneten Melter und Genossen 
zur GSPVG.-Novelle und den Antrag der Ab
geordneten Melter und Genossen zur 1 1 .  LZVG.
Novelle. Diese Anträge sind nicht ordnungs
gemäß unterstützt. Im Einvernehmen mit 
den Antragstellern richte ich die Unterstüt
zungsfrage 'unter einem. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die 
verlesenen Anträge unterstützen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Ich stelle fest, daß die 
Anträge nicht ordnungsgemäß unterstützt sind 
und deshalb nicht mit zur Debatte stehen. 

Zum Wort hat sich weiter gemeldet der Herr 
Abgeordnete Kulhanek. Ich erteile ea ihm. 

Abgeordneter Kulhanek (ÖVP) : Herr Prä.
sident ! Hohes Haus I Ich möchte vorerst auf 
die 21. Novelle zum ASVG. zu sprechen kom
men, in der vorwiegend als eine der Haupt
maßnahmen die Hinaufsetzung der Höchst
beitragsgrundlage auf 3600 und im nächst
folgenden Jahr auf 4050 S festgehalten ist. Ich 
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kann mich deshalb anschließen, weil es irgend
wie verständlich erscheint, daß, wenn ringsum 
die Kosten eine Steigerung erfahren, selbst
verständlich auch bei einer Grenze, die ja 
früher eine bestimmte Relation zu erfüllen 
hatte, nun durch eine Valorisierung die alte 
Grenze wiederhergestellt ist. 

Wir dürfen nicht vergessen, daß es nicht nur 
die Kosten sind, die laufend steigen, sondern 
auf einem anderen Gebiet sich notwendig eine 
Erhöhung für den Krankenversicherungssektor 
ergibt, und zwar schon durch den medizini
schen Fortschritt allein. Denn wir haben 
heute bessere Präparate, die selbstverständ
lich mehr kosten, wir haben neue Instrumente, 
die teurer sind, wir haben kostspieligere Be
handlungsmethoden. Und vor allem, was man 
nicht vergessen soll : die Lebenserwartung der 
Menßchen ist länger geworden. Jener Zeit
raum des Alters, in dem der Mensch anfälliger 
für Krankheit ist, gegenüber den früheren 
Jahren ist wesentlich erweitert. Aus diesem 
Grunde kann ich mich als Wirtschaftstreiben
der nicht gegen eine Erhöhung der Höchst
beitragßgrundlage aussprechen. 

Als Versicherter in einer gewerblichen Selb
ständigenkrankenkasse allerdings bin ich mit 
der 21 . Novelle nicht ganz zufrIeden ; nicbt, 
wie der Vorredner, Herr Kollege Melter, meint, 
etwa aus der Praxis der Regierung, sondern 
deshalb, weil über das System der Kranken
versicherung leider bis zur Stunde zwischen 
den Dienstnehmern und den Dienstgebern noch 
kein einheitlicher Standpunkt erreicht werden 
konnte. 

Allein mit einer Beitragserhöhung wird es 
nicht möglich sein, das Problem zu lösen. Wir 
werden voraussichtlich spätestens in zwei 
Jahren dort halten, wo wir heute stehen. Auch 
die Erhöhung der Rezeptgebühr um 2 S ist 
nicht ausreichend. Es müßte - glaube ich -
das System geändert werden. 

Ich darf sagen, daß wir alß Selbständige, 
sowohl der Kreis der Bauern wie auch der 
Kreis der Gewerbetreibenden, bewußt mit 
einem Beispiel vorangegangen sind, indem wir 
sowohl in der Bauernkrankenkasse als auch 
in den Gewerblichen Selbständigenkranken
kassen den sogenannten Selbstbehalt oder 
die Kostenbeteiligung - wie Sie es nennen 
wollen -..:.. eingeführt haben. Ich darf darauf 
verweisen, daß auch ein im Frühjahr dieses 
Jahres erschienenes Memorandum der Ärzte 
sich auf ähnlicher Basis bewegt, indem es 
vorsieht, daß die Sachbehandlung bis zur 
Höchstgrenze des Pensionsbeitrages, derzeit 
6300 S im Monat, also für die Masse der Ver
sicherten, weiterhin wie bisher aufrechterhalten 
bleibt, daß aber bis zur doppelten Grenze eine 
Kostenerstattung u.nd darüber hinaus eine 
Kostenbeteiligung stattfinden soll. 

Auch der Starexperte der Sozialisten, der 
ehemalige Abgeordnete Hillegeist, hat gesagt, 
daß er der festen Überzeugung sei, daß als 
einziger Ausweg nur eine angemessene Kosten
beteiligung in Frage kommt. Auch ich möchte 
auf das Adjektiv "angemessen" allen Schwer
punkt legen, denn dieses magische Dreieck -
wie es mein Kollege Dr. Mussil bezeichnet -
zwischen Arzt, Patient und Kasse ist äußerst 
diffizil und schwierig. Wir werden bei einer 
Kostenbeteiligung notwendig gewisse Rück
sichten instruieren müssen. Vor allem wird es 
notwendig sein, auch auf die sozialen Bedürf
nisse - wenn ich nur im großen Rahmen die 
Einschränkungen gebe - den notwendigen 
Bedacht zu legen, andererseits auch den ärzt
lichen Standpunkt zu berücksichtigen, der 
davor bangt, daß unter Umständen Früh
diagnosen hintangehalten werden. 

Selbstverständlich muß mit der Einführung 
einer Kostenbeteiligung Hand in Hand die 
Einführung eines sogenannten Einzelhono
rierungssystems in der Bezahlung der Ärzte 
gehen. Denn es ist ja  der eigent liehe Zweck 
der Kostenbeteiligung, daß der Patient nicht 
so wie bisher ein unmündiger Krankenschein
träger ist, sondern daß er tatsächlich mit 
dem Erhalt der Leistu.ng auch das Bewußt
sein von der Größe der Leistung bekommt, 
die ihm durch die Kasse geboten wird. Ich 
glaube, wenn das gelingt, dann könnte man er
warten, daß ein Mißbrauch beim Medika
mentenbezug eingedämmt wird, daß kein 
leichtfertiges Aufsuchen des Arztes erfolgt 
und daß dadurch Kostenersparungen 
zu erwarten sind, daß ferner der einzelne 
Patient eine bessere Betreuung findet, weil 
eben wirklich weniger kommen und die, die 
kommen, tatsächlich Patienten sind . Dadurch 
wird auch die Bedeutung des praktischen 
Arztes wieder mehr zum Vorschein kommen, 
der nun nicht veranlaßt ist, weil er dafür keine 
Gegenleistung bekommt, den Patienten zu 
einem Facharzt zu weisen oder in das Spital zu 
einer Grundul1tersuchung zu schicken, sondern 
diese Untersuchung in seiner Ordination selbst 
durchführen will. Selbstverständlich wird mo.n 
dann auch in der Lage sein, den Ärzten e in 
gerechtes Honorar zu geben. 

Das sind alles Folgerungen, die mit einer 
Beitragserhöhung allein nicht gewährleistet 
erscheinen . Ich frage m ich, wohin es überhaupt 
führen soll, wenn man immer nur vermeint, 
durch eine Erhöhung der Beiträge die Kranken
kassensanierung doch mit der Zeit herbei
führen zu können. Denn ich glaube, eines 
werden mir diejenigen, die damit befaßt sind, 
zugestehen : daß auch in der Zumutbarkeit 
der Höhe der Beiträge, die man einem Ver
sicherten vorschreiben kann, eine Grenze 
liegt. 
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Ich möchte feststellen, daß das Budget 
1968, obwohl es nur ein so enges Kleid hat, 
auf dem Sektor der Sozialversicherung in 
keiner einzigen Sozialmaßnahme auch nur 
einen Groschen Kürzung ausgesprochen hat. 
Das scheint mir eine sehr wichtige Tatsache 
zu sein, wenn man sich vor Augen hält, daß 
im Bundeshaushalt unseres Nachbarlandes, 
in der deutschen Bundesrepublik, sehr wesent
liche Einschränkungen auf dem Sektor der 
Sozialversicherung, und zwar nicht nur für 
1968, sondern schon bis 1971 prognostiziert, 
erfolgt sind, und zwar eine Begrenzung der 
Zuschußpflicht des Bundes zum Mutterschafts
geld, eine Verringerung des Bundeszuschusses 
zur knappschaftlichen Rentenversicherung, 
eine Verringerung des Bundeszuschusses zur 
Arbeiter- und Angestelltenrentenversicherung 
und somit in summa für 1968 allein 1,5 Mil
liarden, die bis 1971 auf fast 3 Milliarden ausge
dehnt werden. 

Wenn man sich das vor Augen hält, sollten 
wir Maßnahmen vermeiden, die dazu führen, 
daß man letzthin, wenn der Beitrag nicht mehr 
erhöht werden kann und die Krankenkassen 
defizitär sind, doch an den Bund appellieren 
muß und damit durch eine Neubelastung des 
Bundes unter Umständen alte Einrichtungen, 
die wir besitzen, die wir geschaffen haben, in 
Frage stellt. 

Ich muß deshalb · auch mit Bedauern fest
stellen, daß sich die Volkspartei nicht in der 
Lage sieht, dem Antrag, den der Kollege 
pfeffer auf Eliminierung der 200 Millionen der 
Unfallversicherung gestellt hat, beizutreten, 
weil · wir froh sind, daß dieses Budget in einer 
Weise erstellt wurde, daß es für die Sozialmaß
nahmen in Österreich nicht die geringste 
Kürzung gebracht hat. 

Seitens des Hauptverbandes der Sozialver
sicherungsträger sagt man : Wenn man zu
sammen mit der Kostenbeteiligung die Sach
leistungsgrenze einführt - wie es der Ärzte
vorschlag vorsieht -, würde eine Diskrimi
nierung der Unselbständigen stattfinden. Ich 
kann kein sachliches Moment finden, das einer 
Diskriminierung das Wort sprechen würde. 
Wir in den gewerblichen Selbständigenkassen 
haben seit Jahrzehnten diese Sachleistungs
grenze, und es ist bislang nicht in einem ein
zigen Fall Kritik daran geübt worden. Ich 
darf weiter fragen, warum man ausgerechnet 
hier eine Diskriminierung sehen würde, wo 
man doch auf dem steuerlichen Sektor diese 
Spaltung und Einteilung in Gruppen ganz 
selbstverständlich hinnimmt, obwohl sie viel
leicht mehr Anlaß geben würde, von einer Dis
kriminierung zu sprechen, wenn ich mir vor
stelle, daß jemand, der 2000 S im Monat 
bezieht, 5 Prozent Einkommensteuer zahlt, 
während jemand, der 20.000 S bezieht, nicht 

5 Prozent, sondern 35 Prozent von 20.000 S 
bezahlt, obwohl er ein und dieselbe Sicherheit 
für seine Person, für sein Eigentum erhält wie 
der andere, der weniger bezahlt. Ich glaube, 
hier ist eine Stichhältigkeit sachlich nicht ge
geben. 

Anders ist es dann, wenn man administra
tive Schwierigkeiten bringt. Kollege Reich 
hat mich da.rüber informiert, daß es tatsächlich 
schwierig ist, diese Kostenbeteiligung im nach
hinein zu verrechnen. Aber auch hier möchte 
ich sagen, daß gewisse Kreise ausscheiden. 
Ich nehme einige Gruppen heraus : die Ange
stellten, die eine kontinuierliche Beschäftigung 
haben, die Selbständigen prakt.izieren es schon 
in der gewerblichen Wirtschaft, ebenso ist es 
bei den Bauern , und die Pensionisten haben 
auch ihren laufenden Bezug. Es bleiben die 
Arbeiter. Ich glaube, es würde sich schon 
lohnen. Ich möchte diese Anregung geben, 
daß wir uns einmal zusammensetzen und ver
suchen, ob nicht auch auf diesem Gebiet eine 
Lösung und ein tragbarer Kompromiß ge
funden werden kann. 

Wir haben seinerzeit, als wir für die Pen
sionsversicherung der Selbständigen das Ge
setz geschaffen haben, auch darum gerungen, 
wie man denn die Beitragsgrundlage berechnen 
Boll, und sind nach langen, langen Überlegungen 
darauf gekommen, den Steuerbescheid des 
drittvorangegangenen Jahres zu nehmen. Das 
war best.immt keine Lösung, die sich sofort 
angeboten hat, sondern sie wurde erst nach 
langem Suchen gefunden. Ich würde bitten, 
daß wir auch hier unsere Arbeit und unsere 
Zeit verwenden, um eine Lösung zu finden. 

Man hat in der Budgetdebatte den Selb
ständigen vorgeworfen - Herr Ing. Häuser 
ist leider nicht hier (Abg. H a  r t l :  Er ist schon 
da!) -, daß wir zuwenig Solidarität besitzen. 
Sie erklärten dazu : "innerhalb der Selbstän
digen". Da muß ich Sie etwas fragen : Bei uns 
in der Krankenkasse geht weder ein Mautner 
Markhof noch ein Meinl - oder wie die Großen 
sonst noch heißen - mit einem Krankenschein 
umsonst zum Arzt. (Abg. Ing. Hä u s e r :  
Dafür bei uns !) Bei Ihnen geht sehr gewiß 
der Herr Generaldirektor mit Mercedes und 
Chauffeur umsonst zum behandelnden Arzt. 
Wollen Sie das vielleicht als eine Solidarität 
empfehlen, die wir als Spiegelbild anschauen 
sollten 1 

Diese Einstellung rührt an das Problem der 
Kassen und des Systems. Ich verstehe es, 
wenn ein Arzt sich empört zeigt, daß er einen 
Generaldirektor genauso zu einem Sozialtarif 
behandeln soll wie den Hilfsarbeiter. Ich 
glaube, das muß er mit einer gewissen Empö
rung empfinden, wenn man sich noch dazu vor 
Augen hält, welcher Aufwand zeitlich und 
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finanziell notwendig ist, bis ein Arzt überhaupt 
einmal dazu kommt, eine Praxis zu eröffnen. 
Er ist fast 30 Jahre alt, hat ein Mittelschul
studium und ein Hochschulstudium absolviert 
und eine dreijährige Spitals zeit hinter sich ge
bracht mit einer Entlohung, die oft geringer 
war als jene des Leichenwäschers im gleichen 
Institut. Dann kann er erst eine Praxis auf
machen. (Präsident Dipl.-Ing. Wa ldbrunner 
übernimmt den Vorsitz.) 

Dann bedenken Sie seine Arbeitszeit : Er 
hat keine 45 Stunden-Woche, er hat keine 
Überstundenentlohnung, er muß Samstag und 
Sonntag Dienst machen und muß ständig 
bereit sein. Auch im Urlaub muß er, wenn ein 
Unfall passimt, zugreifen. Er muß sich lau
fend weiterbilden. Wir wollen ja zu einem 
Arzt gehen, der auch mit den letzten, modern
sten Erkenntnissen auf dem medizinischen 
Gebiet ausgestattet ist. Er muß viel Freizeit 
zur Weiterbildung verwenden. Nehmen Sie 
die Verantwortung ! Es geht um das Leben 
eines Menschen, das ihm allein überantwortet 
ist. Diese Sorge und diese Verantwortung 
nimmt ihm niemand weg. Wenn ich dazu die 
Befassung - wohl untergeordneter Art -
mit oft ekelerregenden, ansteckenden Krank
heiten nehme, so ist das nur ein kleines Detail. 
Wenn ich hinzufüge, daß die Ärzte zu ihrer 
Pensionsversicherung keinen Bundeszuschuß 
bekommen, dann glaube ich doch mit Fug 
und Recht sagen zu können, daß man sich be
mühen sollte, für die Ärzte gerechte Honorare 
zu erreichen. 

Es ist eigentümlich auf diesem Gebiet : 
Wenn heute jemand einen Einkauf macht und 
sein Nachtmahl besorgt, dann ist es für ihn 
eine Tatsache, daß der Schinken mehr kostet 
als die Braunschweiger und die Salami wieder 
teurer ist als der Schinken, und er weiß, daß 
er 30m billigsten mit einer Dürren wegkommt. 
Das wird keine Kritik erregen, das nimmt er 
als selbstverständlich hin. Er nimmt es auch 
als selbstverständlich hin, daß er sich um 
Geld eine moderne Waschmaschine zur Ent
lastung des Haushaltes und '3einer Frau an
schafft. Er nimmt es als selbstverständlich 
hin, daß er einen Fernseher gekauft hat und viel
leicht ein Auto, daß er im Urlaub nach Mal
lorca oder nach den Azoren geflogen wird. 
Aber daß seine Gesundheit, das höchste und 
einzige Gut, das er nur einmal auf dieser Erde 
besitzt, daß die Gesunderhaltung, daß sein 
Leben auch etwas kosten kann, das will er 
partout nicht zur Kenntnis nehmen ! 

Abg. Gram : Horr, fang' keinen Wirbel an !) 
Alte Hüte sind schön für Erinnerungen 
(Abg. Weikh ar t :  Alte Hüte sind schmierig 
und haben Löcher !) , und so alt ist das nicht, 
denn Weinheber ist erst 1945 gestorben ! 
(Abg. Lukas:  Das Zitat war falsch angebracht !) 
Ich als Konservativer werde mich niemals 
irgendwie unangenehm tangiert fühlen, wenn 
man von Dingen spricht, die sc hon eine 
Patina haben. 

Statt sich hier Gedanken zu machen, daß 
man dem Arzt eine gerechte Leistung gibt, 
geht man den umgekehrten Weg, unternimmt 
gleichsam eine Flucht nach vorne und prangert 
den Arzt jetzt in der Öffentlichkeit an : 
"Spitzen verdiener" , "Großverdiener" mit 
300.000 S, 400.000 S Jahreseinkommen ! Man 
verschweigt geschickt, daß j a  dieses "Jahres
einkommen" der Umsatz ist, ein Umsatz, von 
dem wie bei jedem Geschäftsmann alle 
Nebenspesen für Heizung, Licht, Miete, Repa
raturen, Abgaben, Anschaffungen wegkom
men. Wenn dann vielleicht 200.000 S bleiben, 
kommt noch die Einkommensteuer mit einem 
Satz von 35 Prozent bei 200.000 S weg ! Es 
bleiben ihm - sage und schreibe - 120.000 bis 
130.000 S. Und das ist ein Groß verdiener 1 

Ich habe schon gestern erwähnt : Bei Ein
kommen von 94.000 S halten Sie es in unserer 
Pensionsversicherung für gerechtfertigt, daß 
der Staat noch 27 Prozent Bundeszuschuß 
leistet. Aber mit 130.000 S ist er ein "Groß
verdiener" ! Das ist nicht angebracht, und das 
ist nicht gerecht. Wir sollten uns von solchen 
alten Überlegungen - da gebe ich Ihnen 
recht : das Alte war schlecht I - trennen. 
Der Neid ist nie ein gutes und versöhnendes 
Moment gewesen. (Abg. Ing. Häuse r :  Aber 
er spricht aus Ihren Worten !) Aus meinen 
Worten spricht kein Neid. Ich bin kein Arzt, 
ich bin mit meinem Einkommen zufrieden. 
Aber wir sollten uns freuen darüber, daß es 
(Abg. Inf}. Häus e r :  Da sollten Sie zur 21 . No
velle reden, aber nicht zu Grundsatzfragen !) 
in diesem Österreich nicht nur gute Ver
diener gibt, sondern auch Besserverdienende ! 
(Abg. Ing. Häuser :  Hier wird bewußt provo
ziert, Herr Abgeordneter Kulhanek !) Ich pro
voziere nicht, sondern ich trete dafür ein, daß 
in einer Systemänderung auch die gerechte 
Forderung des Arztes berücksichtigt wird. 
(Beifall bei der Ov P.) 

Lassen Sie mich noch eines sagen, Herr 
lng. Häuser, vielleicht regt Sie das wieder ein 
wenig herunter : es ist nur ein bi:mrres Detail. 

Da muß ich sagen : Mit einem solchen Denken Ich habe schon einmal gebeichtet - ich bin 
komme ich nicht mit ! Wenn ich es mit den ein bißchen boshaft, ich hoffe, liebenswürdig 
Worten Weinhebers sagen darf : "Ich komm' 

I 
boshaft. Ich kann mir das nicht versagen. 

nicht mit, zu dünn ist mir die Luft in diesen (Abg. Weikhart :  Verkneifen !) - Verknei
Höhen." (Abg. B orr:  Das ist ein alter Hut ! - fen, bitte. Das ist aber schon ein Ausdruck an 
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der Grenze. (Abg. K onir :  Wir leben ja an der 
Grenze !) Bei uns in Wien . . .  (Zwischenruf 
bei der SP(J.) Ich meine die andere Grenze, 
die weiter weg und nicht näher da ist. - Es 
liegt auch ein Stück Ernst darinnen. E'3 ergibt 
sich die Tatsache, daß man bei fortgesetzter 
Beschäftigung mit einer Materie eine gewisse 
Betriebsblindheit erhält. Ich glaube, es kann 
nichts anderes sein als diese Betriebsblindheit, 
die uns dazu nötigt, im § 164 einen Wortlaut 
zu setzen, wo jeder Fremde fragen wird : Wieso 
kommt denn das in eine Sozialversic herung 1 
Denn dieser § 164 Z. 2 besagt : "In der Kranken
versicherung der Pensionisten wird ein Entbin
dungsbeitrag nicht gewährt." Ich komme da 
nicht ganz mit ! Da muß ich wieder den "alten 
Hut" zitieren : "Zu dünn ist mir die Luft in 
diesen Höhen, ich komm' nicht mit." 

Meine Damen und Herren ! Darf i ch nun 
auf einzelne Dinge getrennt eingehen. Gestern 
ist in der "Presse" ein Artikel mit der Über
schrift "Ärzte verärgert" erschienen. Die 
Ärzte haben sich dagegen ausgesprochen, daß 
ihr Wunsch bezüglich des § 447 c, daß es 
nicht möglich sein soll, aus dem Ausgleichs
fonds auch defizitäre Ambulatorien, mit Aus
nahme des Hanusch-Krankenhauses, zu dotie
ren, nicht Aufnahme gefunden hat. Ich möchte 
dazu feststellen : Diese Forderung haben uns 
die Ärzte leider verspätet, erst während der 
Verhandlungen gegeben. Es war nicht mehr 
möglich, sie mit ihren Konsequenzen zu über
denken, wir mußten sie zurückstellen. Einer 
Delegation, die vor wenigen Tagen vorge
sprochen hat, wurde seitens der ÖVP zuge
sichert, daß man dieses Problem im Jänner 
besprechen wird, und falls es zu einer einheit
lichen Auffassung kommt, wird dann die 
Einigung in der 2�. Novelle Aufnahme finden. 

Ein zweiter Punkt betrifft die Ausnahmen 
von der gewerblichen Selbständigenversiche
rung und der Bauernkrankenversicherung. 
Ich darf daran erinnern, daß wir von Anbe
ginn an - zuerst die Bauernkrankenkasse, 
dann unsere Krankenkasse - immer wieder 
Fälle vorgetragen bekommen, wo sich die 
Kriegsopfer darüber beklagen, daß sie nun
mehr - zum Teil in der Bauernkrankenver
sicherung oder nach den neuen Abstimmungs
ergebnissen vom Juli dieses Jahres in der ge
werblichen Krankenversicherung - pflicht
versichert sind und ihre billige Versicherung 
im ASVG. verlieren. Wir haben wohl eine 
kleine Novelle gemacht, die aber nur einen 
ganz kleinen Teil von Ausnahmen betrifft. 
Ich würde bitten, daß dieser Punkt noch einmal 
zur Debatte gestellt wird. 

Ich würde weiter bitten, daß man gleich
zeitig versucht, Fälle einer Doppelversicherung 
zu vermeiden. Heute ist es so, daß ein 

Bundespensionist, der zusätzlich noch ein kleines: 
Geschäft betrieben hat, solange er dieses Ge
schäft betreibt und aktiv tätig ist, das Ruhen 
der Pflichtversicherung nach dem GSKVG. 
beantragen kann. Wenn er aber in Pension 
geht, muß er für beide Versicherungssparten -
also nach der Bundesseite hin und nach 
der gewerblichen Seite hin - seine Beiträge 
zahlen. Ich glaube, das ist nicht gewollt, und 
hier sollte eine Lösung gefunden werden. 

Der dritte Kreis, der sich bemüht , auch ein 
Entgegenkommen zu finden, ist der, der bislang 
im ASVG. freiwillig versichert war und nun 
durch die Abstimmungen abrupt ab morgen 
ins GSKVG. kommt. Hier sollte - wie wir 
es ja sonst in allen Gesetzen getroffen haben -
eine Übergangsbestimmung gesc haffen werden. 

Ich möchte noch eine Bitte der gewerblichen 
Wirtschaft aussprechen : Es ist so, daß uns, 
wie allen anderen Pflichtversicherten in Öster
reich, für den Fall einer Erkrankung der 
kostenlose Aufenthalt dritter Klasse im Spital 
zusteht. Das schafft eine gewisse Beruhigung, 
weil man weiß : Sollte einmal 80 ein böser Fall 
eintreten, dann ist man finanziell gesichert, 
daß man das tragen kann. Was geschieht aber 
in Wirklichkeit 1 Wenn ein Gewerbetrei
bender heute oder morgen ins Spital einge
liefert wird, wird er bei der Angabe seines 
Berufes, wenn er in irgendeiner Form als 
Selbstä.ndiger deklariert ist, nicht in die dritte, 
sondern in die zweite Klasse gelegt. Zuerst 
sagt er nichts, denn wenn jemand krank ist, 
ist er froh, daß er irgendwo ein Bett findet. 
Wenn ihm aber danach die Kosten zur Vor
schreibung kommen, wird ihm erst bewußt : 
Ja, wofür war ich versichert, wenn ich jetzt 
in der zweiten Klasse liege 1 Ich möchte das 
Ministerium bitten, doch in irgendeiner Form 
die Krankenanstalten zu veranlassen, diese aus 
patriarchalischen Zeiten stammende Einstel
lung gegenüber dem Selbständigen - wo er 
im Durchschnitt noch Haus und Hof besessen 
hat - doch so weit zu korrigieren, daß diese 
Kleingwerbetreibenden auch des Rechtes teil
haftig werden, den Aufenthalt in der dritten 
Klasse nehmen zu können. 

Nun darf ich noch zur 17. Novelle zum 
GSPVG. einen kleinen Antrag  stellen, der 
nur einen Redaktionsfehler korrigieren soll. 
Es hat in der Änderung zu § 1 7  geheißen : 
der erste Satz hat zu lauten, richtig aber 
soll es heißen : der erste Halbsatz hat zu 
lauten. Der Antrag ist von allen drei Par
teien unterstützt, und ich bitte den Herrn 
Präsidenten, ihn mit in die Verhandlungen 
einzubeziehen. 

Hohes Haus ! Ich bin mir dessen bewußt, 
daß ich, da ich mich heute mit dem Problem 
der Krankenkassen in Österreich befaßt habe, 
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an einem Tabu gerührt habe, und es ist für 
keinen Abgeordneten gut, ein Tabu anzu
rühren. Vielleicht werde ich da oder dort an 
Sympathie eingebüßt haben, oder man wird 
sagen : Mein Gott, was versteht er denn schon 
davon ! - je nach Einschätzung meiner 
Person. Ich selbst möchte sagen, daß ich 
dieses Thema aus meiner vollen Verantwortung 
als Wirtschaftstreibender, als einer, der 
fürchtet, daß wir in eine Misere geraten können, 
angeschnitten habe, aber nicht allein aus der 
Verantwortung heraus, sondern auch aus der 
Erkenntnis, die sich in den Worten mani
festiert : "Wenn man niemals das Unmögliche 
versucht hätte, man würde das Mögliche nicht 
erreicht haben. " (Beifall bei der () V P.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Der er
wähnte Antrag liegt mir bisher nicht vor. 
Ich kann also darüber nicht befinden. 

Als nächstem Redner erteile ich dem Herrn 
Abgeordneten Müller das Wort. 

Abgeordneter Müller (SPÖ) :  Herr Prä
sident ! Hohes Haus ! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren ! Ich nehme zur vor
liegenden 17. Novelle zum GSPVG. Stellung 
und möchte gleich eingangs mein Bedauern 
darüber zum Ausdruck bringen, daß in der 
17.  Novelle die Frage der Erwerbsunfähigkeits
pension nicht gelöst wurde. 

Das Gewerbliche Selbatändigen-Pensionsver
sicherungsgesetz kennt bekanntlich den Be
griff "Invalididät" nicht, sondern nur den 
für den betroffenen Personenkreis sehr harten 
Begriff der "Erwerbsunfähigkeit". Der Be
griff "Erwerbsunfähigkeit" bedeutet, daß der 
selbständige Gewerbetreibende zur Gänze ar
beitsunfähig sein muß, um in den Genuß der 
Erwerbsunfähigkeitspension zu gelangen. 

Ich möchte aus der Vielzahl der Härte
fälle einen Fall herausnehmen. Ein 56j ähriger 
selbständiger Schneidermeister ist zu 70 Pro
zent sehbehindert ; er ist Alleinmeister und 
seine einzige Arbeitskraft ist er selbst. Auf 
Grund der Sehbehinderung ist seine Leistung 
enorm gesunken, damit die Leistungsfähigkeit 
seines Geschäfts und dadurch auch sein Ein
kommen. 

Es ist klar : Wenn die physische Arbeits
kraft sinkt, sinkt auch das Einkommen. Man 
kann sich vorstellen, wie hart und schwer 
dieser Mann sein Leben fristen muß.  Bei 

Was sollen nun diese Menschen tun 1 Die 
selbständige Tätigkeit aufgeben und eine Be
schäftigung als Unselbständiger annehmen ? 
Eine Umstellung solcher Art ist für diesen 
Personenkreis eine enorme Belastung. Es 
ist diesem Personenkreis auch gar nicht zu
mut bar, sich bei Berufsunfähigkeit eine Arbeit 
zu suchen, da diese Menschen in der Regel 
keine Arbeit mehr finden. 

Wer seinen Beruf nicht ausüben kann, der 
soll Anspruch auf die Erwerbsunfähigkeitspen
sion erheben können. Das derzeitige Unrecht 
der Erwerbsunfähigkeitspension verlangt eine 
Revision, und die Einführung einer Erwerbs
unfähigkeitspension wäre nur ein Gebot der 
Gerechtigkeit. Wenigstens eine Lockerung der 
überaus harten Anspruchsvoraussetzungen für 
die Erwerbsunfähigkeitspension mü ßte erfol
gen, aber leider - wie ich schon eingangs 
feststellte - fehlt in der vorliegenden N 0-
velle in dieser Richtung j ede zielführende 
Maßnahme. 

Ich verweise darauf, daß auch beim GSPVG. 
auf die Erhöhung der Witw�npension von 
50 auf 60 Prozent nicht vergessen werden 
darf. 

In der Frage der Frühpension für die 
GSPVG.-Versicherten hat die Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft ein Rundschrei
ben an die Landeskammern ergehen lassen 
und dieses Problem zur Diskussion gestellt. 
Nur die Landeskammern Vorarlberg und 
Burgenland sowie die Bundessektionen Ha.ndel 
und Geld- und Kreditwesen haben sich positiv 
für die Lösung dieser Frage ausgesprochen. 
Ich bin darüber verwundert und bedaure 
diese Ablehnung. Es ist mir völlig unver
ständlich, daß eine öffentlich-rechtliche In
teressenvertretung, wie es die Kammerorgani
sation ist, so wenig Verständnis für die Frage 
der Frühpension aufbringt. Es gibt a.ber 
Tausende Wirtschaftstreibende, die darauf war
ten, endlich dieses Recht zu erhalten. Statt 
Kammerpräsidenten und Amtsdirektoren so
wie die Sektionsobmänner und Kammer
sekretäre zu befragen, wäre es wichtiger, auch 
hier eine Befragung der Kammermitglieder 
durchzuführen. Ich bin davon überzeugt, 
daß die überwiegende Mehrheit sich für die 
Einführung einer Frühpension aussprechen 
würde. 

mittleren und größeren Betrieben kann sich Die vorliegende 17 .  Novelle zum GSPVG. 

der Gewerbeinhaber, wenn er nicht voll sieht im wesentlichen eine Angleichung an 

arbeitsfähig ist, vertreten lassen oder nur das ASVG. vor. 
die Aufsicht über den Betrieb übernohmen. Bei den Wanderversicherungsfällen kommt 
Bei kleinen Gewerbetreibenden oder gar bei es gelogentlich vor, daß durch das Zusammen
Alleinmeistern ist dies nicht möglich, denn legen von Unselbständigen-Versicherungs zeiten 
hier wird seine Arbeitskraft gebraucht. Dcm mit den Selbständigen-Versicherungszeiten eine 
kleinen Gewerbetreibenden trifft es am härte- Verminderung der Pensionsleistung eintritt. 
sten, wenn er nicht voll arbeitsfähig ist. Für solche Fälle ist in der Novelle zur Ge-

82. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 31 von 57

www.parlament.gv.at



6708 Nationalrat XI. GP. - 82. Sitzung - 15. Dezember 1967 

Müller 

samtleistung ein Zuschlag in der Höhe des 
Unterschiedes der beiden Leistungen vor
gesehen. Es wird dadurch verhindert, daß 
eine Leistungsverminderung eintritt. Erwor
bene Versicherungszeiten müßten sich aber 
positiv auf die Pensionsleistung beziehungs
weise auf die Pensionshöhe auswirken und 
dürfen nicht außer Betracht bleiben. Bei 
einer umfassenden Revision des Wander
versicherungsrechtes muß auch darauf Be
dacht genommen werden, daß sich sämt
liche erworbenen Versicherungszeiten positiv 
auf die Höhe der Leistungen auswirken. 

Ein echtes Problem ist nach wie vor die 
Krankenversicherung der Selbständigen. Das 
Gewer bliche SeI bständigen -Krankenversi che
rungsgesetz wurde bekanntlich mit 1 .  7. 1966 
in Kraft gesetzt und ist daher bereits über 
ein Jahr in Kraft, sozusagen in Bewegung. 
Wir Sozialisten lehnten dieses Gesetz ab, 
weil es schon bei der Geburt krank war und 
weil schon bei seiner Geburt von einer fort
schrittlichen und gesicherten Kranken vor
sorge nicht gesprochen werden konnte. 

Wie wirkt sich nun dieses Gesetz in der 
Praxis aus 1 Im Gegensatz zur Kranken
versicherung der Arbeiter und Angestellten, 
und nunmehr auch der Bauern, gibt ps im 
Gewerblichen Selbständigen-Krankenversiche
rungsgesetz keine Familienversicherung. Mit 
einem Beitrag ist nur der Gewerbeinhaber 
krankenversichert. Für die Mitversicherung 
auf freiwilliger Basis von Ehegattin und Kin
dern müssen jeweils separate Beiträge bezahlt 
werden, die nahezu untragbar sind. Für 
die Versicherung auf Krankengeld sind neuer
liche zusätzliche Beiträge zu entrichten. 

Die Versicherten stöhnen daher unter dieser 
Beitragslast. Ein Gewerbetreibender zum Bei
spiel, der nach dem GSKVG. krankenver
sichert ist, zahlt bei einer Beitragsgrundlage 
von 3000 S monatlich mit drei Kindern 
324 S - es sind dies 10,8 Prozent -, ein 
Angestellter jedoch ohne Rücksicht auf die 
Zahl der Angehörigen in der gleichen Bei
tragsgrundlage von 3000 S 144 S monatlich, 
Dienstgeber- und Dienstnehmerbeitrag zu
sammen. In der Krankenversicherung der An
gestellten kommt man praktisch ohne Kranken
geldzahlung mit nicht einmal 5 Prozent des 
Einkommens aus, wobei noch sämtliche Lei
stungen beziehungsweise Leistungskosten für 
die Familienangehörigen inbegriffen sind. 

Sicherlich trägt die große Riskengemein
schaft bei den Angestellten dazu bei, daß 
mit rund 5 Prozent des Einkommens das Aus
langen gefunden wird. Trotz allem besteht 
aber zwischen beiden Kassen in bezug auf 
Beitrag und Leistung eine große Diskrepanz. 
Ich komme darauf noch zurück. 

Für den versicherten Gewerbetreibenden 
kommt nun bei einer Beitragsgrundlage von 
3000 S ein Pensionsbeitrag in der Höhe 
von derzeit 8,25 Prozent hinzu - es sind dies 
243,50 S -, sodaß ein Gewerbetreibender 
in dieser Beitragsgrundlage, Pensionsversiche
rung und Krankenversicherung zusammen, 
monatlich 567,50 S zu bezahlen hat. Von 
3000 S hat ein Gewerbetreibender 567,50 S, 
also fast 600 S an Versicherungsbeiträgen zu 
entrichten ! Es verbleiben somit zirka 2400 S 
für den Unterhalt der Familie. Wo sind 
aber die übrigen Abgaben 1 Ich frage : Kam}. 
man auf die Dauer diesem Personenkreis 
derartige Belastungen zumuten ? 

Wie sieht nun das Leistungsrecht in der 
Praxis aus ? In seinem § 47 bestimmt das 
GSKVG.,  daß der Versicherte für die von der 
Kasse gewährten Sachleistungen, mit Aus
nahme der Anstaltspflege, 20 Prozent der 
der Kasse erwachsenen Kosten als Kosten
anteil zu ersetzen hat. Beim Bezug von Heil
mitteln aus den Apotheken sind als Kosten
anteil nicht nur 20 Prozent, sondern für jede 
Verschreibung eine Rezeptgebühr von 5 S zu 
entrichten. Der 20prozentige Kostenanteil 
wird von der Kasse nachträglich eingefordert. 

Ich betone, daß dieser nachträglich einzu
hebende Kostenanteil den Versicherten dann 
belastet, wenn er die Leistung als Sach
leistung in Anspruch nimmt. Nimmt er sie 
als Barleistung in Anspruch, so erhält er 
nach irgendeinem Tarif seine Kosten ver
gütet, jedoch nicht mehr als 80 Prozent der 
ihm tatsächlich erwachsenen Kosten. Nach 
der derzeitigen Regelung hat der Versicherte 
auf Sachleistung nur dann Anspruch, wenn 
sein Einkommen 30.000 S jährlich nicht über
steigt. Dieser Personenkreis muß bei Inan
spruchnahme der Sachleistung, wie ich schon 
sagte, einen 20prozentigen Kostenanteil leisten. 
Es sind dies überwiegend wirtschaftlich 
schwache Kleingewerbetreibende und Pen
sionisten, sofern sie überhaupt in die Kranken
versicherung einbezogen wurden. 

Sicherlich gibt es eine Bestimmung, wonach 
in berücksichtigungswürdigen Fällen von der 
Leistung des 20prozentigen Kostenanteils Ab
stand genommen werden kann, aber wer 
kennt diese Bestimmung schon � Dieser Per
sonenkreis muß zuerst bittlich werden, dann 
erst kann der Kostenanteil nachgelassen wer
den. Ein wahrlich unwürdiger Vorgang ! 

Für eine qualitativ schlechtere Kranken
versicherung gegenüber den ASVG.-Kranken
kassen ist also ein zwei- bis dreifacher Beitrag 
zu leisten. Hier die härtesten Bestimmungen 
zu eliminieren, wäre dringend notwendig. 

Nach dem Monatsbericht der Pensions
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirt
schaft für den Berichtsmonat Oktober 1967 
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gab es 93.741 Pensionisten, alle Pensions
arten zusammengerechnet. Die Durchschnitts
pension aller Pensionsarten betrug in diesem 
Monat, ohne Ausgleichszulage, 797 S, die 
durchschnittliche Ausgleichszulage pro Aus
gleichszulagefall 549 S. Man bedenke : 93 .741 
Pensionisten mit einer Durchschnittspensiol1 
von 797 S sind zum Teil nicht in die Kranken
versicherung einbezogen ; wenn sie nach dem 
GSKVG. versichert sind, müssen sie mit 
ihrer geringen Pension zu den Sachleistungen 
20 Prozent als Kostenallteil, außer Anstalts
pflege, ersetzen ! Ich habe schon betont, daß 
in berücksichtigungswürdigen Fällen auf An
suchen der Kostenanteil nachgelassen werden 
kann. Hiezu kommt aber noch eine Rezept
gebühr von 5 S je Verschreibung. 

Als Abgeordneter wie als Gewerbetreibender 
werde ich täglich mit diesen Fragen kon
frontiert. Ich höre immer wieder die Be
schwerden des betroffenen Personenkreises. 
Besonders die hohe Beitragslast wird als 
drückend empfunden. Trotz dieser hohen Bei
tragslast sind die Leistungen nicht ent
sprechend, sind die Leistungen ungenügend. 

Wenn bei der Urabstimmung in jenen 
Fachgruppen, die noch nicht in die Kranken
versicherung einbezogen wurden, die Mit
glieder dieser Fachgruppen die Kranken
versicherung überwiegend ablehnten, so war 
dafür nach meiner Meinung der Umstand maß
gebend, daß sich die Mitglieder mit einem 
solchen schIech ten Kranken versicherungsge
setz nur sehr wenig befreunden können. 

Der Herr Abgeordnete Reich hat bei der 
Beschlußfassung des Gewerblichen Selbstän
digen-Krankenversicherungsgesetzes erklärt -
ich zitiere wörtlich - :  "Aus den Ausfüh
rungen meiner Vorredner, meiner Freunde 
Kulhanek und Dr. Mussil, ist schon hervor
gegangen, daß auch dieses Krankenversiche
rungsgesetz für die Selbständigen in der ge
werblichen Wirtschaft nichts Endgültiges und 
Abgeschlossenes ist und sein kann, sondern 
daß auch hier das Fließen, die Entwicklung 
zum Ausdruck kommen und zum gegebenen 
Zeitpunkt eine entsprechende Anpassung er
folgen wird, wenn sie erforderlich ist." 

Getan worden ist bisher nichts. Ich frage 
die Frau Sozialminister : Macht sich das 
Sozialministerium keine Gedanken darüber, 
wie man wenigstens die größten Härten durch 
eine Novellierung beseitigen könnte � 

Wir Sozialisten geben der vorliegenden 
17 .  Novelle unsere Zustimmung. Ich möchte 
abschließend sagen, daß die sozialen Ver
besserungen für die Selbständigen nicht von 
der Sicht der großen Industriellen aus be
trachtet werden dürfen, sondern aus der der 
harten Notwendigkeiten bei kleinen und mi�t
leren Selbständigen. (Beifall bei der SPÖ.j 

Präsident Dipl .-Ing. Waldbrunner : Als näch
stem Redner erteile

' 
ich dem Herrn Abge

ordneten Breiteneder das Wort. 

Abgeordneter Breiteneder (ÖVP) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren ! Die 1 1 .  LZVG.-Novelle, 
die heute zur Beratung steht, sieht an sich 
keine spezifisch die LZV. betreffenden Maß
nahmen vor. Wie aus den Erläuternden Be
merkungen zu entnehmen ist, handelt es sich 
in der Hauptsache um eine Anpassung an 
jene Änderungen, die in der 21 .  ASVG.-No
velle und in der 17.  GSPVG.-Novelle vorge
sehen sind. 

Einer der Kernpunkte der drei Novellen 
ist die vorgesehene Auflockerung der Ruhens
bestimmungen. Die bäuerliche Bevölkerung 
wird diese Maßnahme sehr begrüßen, weil sie 
dazu beiträgt, daß sich so mancher Altpensio
nist, der noch rüstig und arbeitsfähig ist, 
nun vielleicht doch leichter entschließen wird, 
fallweise eine Arbeit aufzunehmen und ein 
Dienstverhältnis einzugehen. Die Alters
pensionisten sind gerade für Saisonarbeiten 
oft sehr gefragt. Sie brauchen nun nicht 
mehr zu fürchten, daß ihnen während der 
Zeit eines solchen Dienstverhältnisses ein Teil 
der Pension ruhend gestellt wird. Sicherlich 
ist diese Befürchtung an sich auch nach der 
bisherigen Rechtslage kaum berechtigt ge
wesen, da ja jeder die Möglichkeit hatte, 
einen Jahresausgleich zu beantragen, wonach 
er dann die ruhend gestellte Pension wieder 
ausbezahlt bekommen hätte. 

Ab 1 .  Jänner soll also dem Pensionisten 
die Möglichkeit gegeben sein, 1800 S zusätzlich 
zu verdienen, ohne daß er damit rechnen muß,  
daß seine Pension beeinträchtigt wird. Wenn 
die Pension zusammen mit dem Neben
verdienst 3200 S nicht überschreitet, wird er 
keine Schmälerung zu befürchten haben. 
Wir sind froh, daß im Wege dieser Novelle 
eine sehr wirksame Auflockerung der seit 
langem von beachtlichen Schichten der Pen
sionisten und Rentner geforderten Lockerung 
der Ruhensbestimmungen eintritt. 

Auch die übrigen in der 1 1 .  LZVG. -Novelle 
vorgesehenen Änderungen �ind im wesent��ch�n 
inhaltsgleich mit jenen Änderungen, dIe 1Il 
der 2 1 .  ASVG.-Novelle und in der 17.  GSPVG.
Novelle vorgesehen sind. Meine Herren Vor
redner der ÖVP-Fraktion haben dazu bereits 
Stellung genommen. Ich möchte aber die Ge
legenheit nicht verabsäumen, zu einigen sehr 
wichtigen sozialen Problemen der Landwirt
schaft Stellung zu nehmen. 

In der Regierungserklärung vom 20. April 
1966 ist festgehalten, daß im Laufe dieser 
Legislaturperiode gewisse Härten in der LZV. 
beseitigt werden. Ein Teil dieses Programms, 
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nämlich die Einführung des Hilflosenzuschusses 
seit 1 .  Oktober 1967 für die Hilflosenzuschuß
rentner, wurde bereits erfüllt. Ab diesem 
Zeitpunkt erhalten also Hilflosen-Bezieher 
einen monatlichen Zuschuß von 440 S. Das 
ist ohne Zweifel eine sehr begrüßenswerte 
Entlastung dieser in gewisser Hinsicht sozial 
benachteiligten Menschen. Man hat vielfach 
gar nicht verstanden, daß es in einem sozialen 
Staat möglich war, daß oft im selben Haus
halt oder Haus wohnende Menschen 
unter gleichen Umständen Pflegebedürftige, 
doch verschiedentlich sozial bevorzugt waren. 
Es wird jeder froh sein, daß nun dieses Unrecht 
beseitigt wurde. 

Durch diese soziale Maßnahme sind unge
fähr 9 bis 10 Prozent der Zuschußrentner 
begünstigt. Das macht eine Zahl von zirka 
12.000 aus. 

Bekannt.lich leistet der Bund zur LZV. 
einen Beitrag in der Höhe des Aufkommens 
der Landwirtschaft. Es ist erfreulich, daß 
der Bundesbeitrag zur landwirtschaftlichen 
ZUBchußrentenversicherung von heuer 363 Mil
lionen Schilling auf 474 Millionen Schilling 
im Jahre 1968 gesteigert wird. Die Begründung 
für diese Erhöhung liegt darin, daß der Hilf
losenzuschuß für das gesamte Jahr 1968 
bedeckt werden muß, andererseits die Zahl 
der Zuschußrentner wieder etwas zugenom
men hat, während die Zahl der beitrags
pflichtigen Versicherten abgenommen hat. 
Auch die Zahl der Kinder der Beitragspflich
tigen hat abgenommen. 

Hohes Haus ! Die LZV.-Renten wurden 
seit 9 %  Jahren kaum erhöht - erst einmal, 
und zwar mit Wirkung vom 1. April 1966, 
um 10 Prozent. Sie haben daher bei weitem 
nicht mehr jene Kaufkraft, die sie am 1 .  Juli 
1 958 hatten, als erstmals die Zuschußrenten 
geleistet wurden. Es ist daher an der Zeit, 
eine Nachziehung der landwirtschaftlichen 
Zuschußrenten vorzunehmen, wobei wir uns 
vorstellen, daß man bei dieser Gelegenheit 
die Höhe der Zuschußrenten in ein Verhältnis 
zum Beitragsaufkommen des einzelnen setzen 
könnte. Wir sind zu einer solchen Lösung 
grundsätzlich bereit und werden auch die 
damit verbundene Erhöhung der Beiträge 
in Kauf nehmen, wobei wir wissen, daß auch 
in Zukunft der Bund die Hälfte der Beiträge 
aufzubringen haben wird . 

Ein weiteres vordringliches Anliegen ist die 
Einführung der sozialen Ausgleichszulagen, 
wie sie bereits bei den anderen Beru,fsständen 
eingeführt sind. Es ist so, daß eine Anzahl 
von bäuerlichen Betrieben in Österreich auf 
Grund der gewaltigen Struktur veränderungen 
kaum mehr in der Lage ist , in Zukunft ein 
Ausgedinge sicherzustellen, das den Aus
nehmern ein würdiges Dasein im Verhältnis 

zu den anderen Rentnern und Pensionisten 
verbürgt. Ich darf daher bitten, daß die 
Frau Sozialminister doch schon in abseh
barer Zeit eine brauchbare Vorlage ausarbeitet, 
damit dieses Unrecht den Auszüglern der 
bäuerlichen Bevölkerung gegenüber beseitigt 
und diesen Personen in allernächster 
Zukunft ein würdigeres Dasein geboten wird . 

Mit der bescheidenen Zuschußrente und 
der sehr dürftigen Ausnahme allein kann bei 
den gesteigerten Lebenshaltungskosten künf
tighin kaum mehr das Auslangen gefunden 
werden, denn heute, Hohes Haus, ist auch 
der bäuerliche Mensch schon weitgehend Kon
sument geworden. Der Wert des Ausgedinges, 
das die bäuerliche Bevölkerung erbringt , 
ist gemeinsam mit den Beiträgen zur Zu
schußrente verhältnismäßig hoch. Wenn man 
ihn mit der Leistungskraft der bäuerlichen 
Bevölkerung vergleicht, dann scheint das 
kaum mehr tragbar zu sein. 

Zum Bundesbeitrag selbst : Wie ich bereits 
erwähnte, wird er 1968 474 Millionen Schil
ling ausmachen. Man muß wissen, daß das 
Aufkommen des Bauernstandes aus der Ab
gabe für die land- und forstwirtschaftliche 
Zuschußrentenversicherung die Höhe von 
310 Prozent des Grundsteuermeßbetrages be
trägt. Das sind ungefähr 170 Millionen Schil
ling. Dazu leistet aber jeder Versicherungs
pflichtige noch einen beachtlichen Individual
beitrag, der für 1968 rund 500 S ausmachen 
wird. 

Hohes Hau s !  Meine sehr geehrten Damen 
und Herren ! Ich sage das deshalb, weil ich 
damit den Nachweis führen will, daß die Lei
stung einer Ausgleichszulage für bedürftige 
Zuschußrentner durchaus nicht systemwidrig 
ist und im übrigen von der sozialen Seite her 
eine unbedingte Notwendigkeit bedeutet. 

Ein weiteres Anliegen der Bauernschaft 
ist die schon überfällige Erhöhung der Un
fallrenten für die Selbständigen in der Land
und Forstwirtschaft und ihre Angehörigen. 
Ich sage dies im Zusammenhang mit der 
21 .  ASVG.-Novelle. Auch dazu enthält die 
Regierungserklärung vom 20. April 1966 eine 
wichtige Aussage. Es heißt dort, daß eine 
Neuregelung der landwirtschaftlichen Unfall
versicherung der Selbständigen dringend ge
worden ist und ehestens in Angriff genommen 
werden muß. Das ist eine sehr bestimmte 
Aussage, die uns die Hoffnung gibt, daß auch 
dieses Problem vorrangig und wirklich ehe
stens einer Lösung zugeführt wird. 

Wir sind der Frau Bundesminister für soziale 
Verwaltung sehr zu Dank verpflichtet, weil 
über ihre Veranlassung und nach Einfluß
nahme des Herrn Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft schon in den nächsten 
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Tagen im Sozialministerium die Beratungen 
über die Neuregelung der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung gemeinsam mit den Ver
tretern der Präsidentenkonferenz der Land
wirtschaftskammern Österreichs aufgenommen 
werden. 

Seit 1 .  Jänner 1955 wurde die Bemessungs
grundlage für die landwirtschaftlichen Un
fallrenten der Selbständigen nicht mehr er
höht. Es wurde wohl eine 13.  und 14. Unfall
rente eingeführt ; mit Wirkung vom 1 .  1 .  1967 
an wurden die landwirtschaftlichen Unfall
renten der Selbständigen in Ausführung des 
Pensionsanpassungsgesetzes seit längerer Zeit 
erstmalig wieder um 8,1 Prozent erhöht. 
Seitdem beträgt die Vollrente bei lOOprozentiger 
Erwerbsunfähigkeit durch Arbeitsunfall 432 S 
im Monat, wozu noch die 20prozentige Schwer
versehrtenzulage kommt, die unfallversehrte 
Personen erhalten, wann sie auf Grund eines 
Arbeitsunfalles mindestens zu 50 Prozent 
erwerbsunfähig sind. 

Die Höhe dieser Rente ist äußerst bescheiden 
und entspricht keineswegs mehr jenem Aus
maß ,  das man sich anläßlich der Einführung 
der landwirtschaftlichen Unfallv0rsicherung in 
der Zwischenkri0gszeit vorgestellt hat . Da
mals war man der Auffassung, daß die land
wirtschaftlichen Unfallrenten der Selbstän
digen etwa so hoch sein sollen, daß ein un
fallversehrter, arbeitsunfähiger Bauer mit die
ser Unfallrente den Barlohn eines Land
arbeiters leisten kann. Davon sind wir heute 
bekanntermaßen weit entfernt. 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirt
schaftskammern Österreichs hat zum Problem 
der Neuregelung der landwirtschaftlichen Un
fallversicherung ein umfassendes Memorandum 
erarbeitet, das die Grundlage für eine Re
form dieses Versicherungszweiges bilden soll. 
Man wird vor allem einen Weg finden müssen, 
daß trotz einer wirksamen Nachziehung der 
landwirtschaftlichen Unfallrenten der Selb
ständigen keine unzumutbare Belastung für 
die bäuerliche Bevölkerung von der Bei
tragsseite her eintritt. Der Beitrag der Bauern 
für die Unfallversicherung mußte alle paar 
Jahre erhöht werden, um die höheren Unfall
renten der Dienstnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft und die alle Jahre steigenden 
Spitalskosten und Arztehonorare sowie Medi
kamentenkosten zu bestreiten, ohne daß auch 
eine Erhöhung der Renten für die Selb
ständigen möglich gewesen wäre. 

Dabei ist auch zu bedenken, daß die Arbeiten 
in der Land- und Forstwirtschaft mit einem 
viel größeren Unfallrisiko belastet sind als 
Arbeiten in vielen anderen Berufen. Auf 
1000 unselbständig Erwerbstätige entfallen 
im Durchschnitt 89, in der Landwirtschaft 

hingegen 1 1 1  Unfälle. Dazu ist zu bemerken, 
daß die Unfälle in der Landwirtschaft meistens 
sehr schwere Unfälle sind, ja sogar sehr oft 
solche mit tödlichem Ausgang, weil das Durch
schnittsalter der in der Landwirtschaft be
schäftigten Menschen etliche Jahre höher ist 
und weil es auch sehr schwer ist, ältere Men
schen mit den technischen Errungenschaften 
entsprechend vertraut zu machen. 

Hohes Haus ! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren ! Ich war sehr beeindruckt, als 
während der Budgetdebatte verschiedene Kol
legen sehr eindeutig Stellung bezogen und 
um den Arbeitsplatz ihrer Berufskollegen ganz 
entschieden gekämpft haben. Ich gebrauche 
diesen Ausdruck, weil es eine Selbstver
ständlichkeit ist, daß man es in dem Wohl
stand, in dem wir jetzt leben, als untragbar 
ansehen müßte, wenn eine kleine Gruppe 
von Menschen besonders schwer dadurch 
getroffen würde, wenn sie arbeitslos wird. 
Gerade diese Berufsgruppen, die heute ge
fährdet sind, habon einen sehr wesentlichen 
Beitrag dazu geleistet, daß wir diesen Wohl
stand überhaupt erreichen konnten. Ich finde 
als Bauer absolut eine Parallele zu den Berg
arbeitern. Auch wir in der Landwirtschaft 
haben das gleiche Problem, da ß oft Menschen, 
die bereits 55 und 60 Jahre alt sind, noch 
in diesem Alter gezwungen werden - weil 
ihr Anwesen nicht mehr ausreicht, besonders 
für die alten Tage nicht mehr ausreicht -, 
sich ein entsprechendes Einkommen oder 
eine Versorgung zu sichern. 

Ich habe mich gefreut, als über Initiative 
der Frau Sozialminister das Hohe Haus 
voriges Jahr den Beschluß gefaßt hat, 
es den Bergarbeitern zu ermöglichen, auch 
frühzeitig eine Pension oder eine Rente zu 
bekommen. Es ist durchaus verständlich, 
daß man einem Menschen, der bis zu seinem 
55. oder 60. Lebensjahr in ein und demselben 
Beruf tätig war, nicht mehr zumuten kann, 
einen anderen Beruf zu erlernen. 

Aber glauben Sie mir : Nicht weniger bitter 
sind die vielen Einzelschicksale, die man 
auch in der Landwirtschaft finden kann. 
Viele Bauern, die zeitlebens als selbständige 
Bauern tätig waren, sind heute auf Grund 
der Strukturänderungen gezwungen, als Pend
ler irgendwo in der Industrie tätig zu sein. 
Glauben Sie mir : Das ist bitter ! 

Ich könnte mir vorstellen, daß es so wie bei 
den Bergarbeitern möglich sein: müßte, ein 
Gesetz zu schaffen, das unter bestimmten 
Voraussetz1lllgen auch jenen zugute kommt, 
denen man wirklich nicht mehr zumuten 
kann, daß sie in einer solchen Wohlstands
gesellschaft in ihren alten Tagen noch als 
Pendler ihr Brot verdienen müssen. 

82. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 35 von 57

www.parlament.gv.at



67 12 Nationalrat XI. GP. - 82.  Sitzung - 1 5. Dezember 1967 

Breiteneder 

Frau Sozialminister ! Ich darf daher bitten, 
auch in dieser Hinsicht Untersuchungen anzu
stellen. Ich bin davon überzeugt, daß es 
nicht allzu viele solcher Fälle gibt. Eine 
solche Maßnahme würde das an und für sich 
gigantische Sozialbudget von fast 35 Mil
liarden Schilling nicht über Gebühr belasten. 

Hohes Haus ! Sicherlich ist es ein Zeichen 
einer sehr sozialen Gesetzge bung, wenn wir 
für soziale Maßnahmen, für Renten und Pen
sionen immerhin im Jahr 35 Milliarden Schil
ling ausgeben. Aber wenn wir in die Wohl
standswinkel schauen, dann müssen wir mit 
Enttäuschung feststellen, daß noch immer 
eine beachtliche Gruppe von Menschen mit 
a11 dieser sozialen Gesetzgebung wenig an
fangen kann und daß es auch eine beacht
liche Gruppe von Menschen gibt, die sich sehr 
bemühen, mit den Schwächen unserer Ärmsten 
ein Geschäft zu machen. Ich glaube, wir 
sollten uns sehr damit beschäftigen, Maß
nahmen zu treffen, die verhindern, daß 
manchen ein Verdienen in dieser Hinsicht 
allzu leicht möglich ist . 

Die Jugend unserer Zeit ist besonderen Ge
fahren ausgesetzt. Ich glaube, es wäre höchste 
Zeit, daß wir uns dem Problem des Alkoholis
mus und allen diesen Fragen zuwenden. Es 
reicht heute die Zeit nicht mehr aus, darüber 
zu sprechen, aber ich glaube, Sozialpolitik 
kann nur so verstanden werden, daß wir 
von Zeit zu Zeit immer wieder eine Bestands
aufnahme machen und die Gefahrenstellen 
weitestgehend eindämmen. 

Hohes Haus ! Zum Abschluß meiner Aus
führungen erlaube ich mir, den bereits vor
gebrachten Ab ä n d e r u n g s a n t r a g  des Herrn 
Kollegen Kulhanek vorzutragen : 

Abänderungsantrag der Abgeordneten Kul
hanek, Kostroun, Melter und Genossen, 
betreffend 17 .  Novelle zum GSPVG. (670 

. d. B.) in der Fassung des Ausschußberichtes 
(690 d. B. ) .  

Artikel I Z. 5 der Regierungsvorlage soll 
lauten : 

, ,5. § 1 7  Abs. 1 erster Satz hat zu lauten : 

,Grundlage für die Bemessung der Bei
träge in der Pensionsversicherung ist für 
Pflichtversicherte, soweit im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, ein Zwölf tel der 
Einkünfte aus einer die Pflichtversicherung 
nach diesem Bundesgesetz begründenden 
Erwerbstätigkeit in dem dem Kalenderjahr, 
in das der Beitragsmonat (Abs. 3) fällt, 
drittvorangegangenen Kalenderjahr ; hiebei 
sind die für die Bemessung der Einkommen
steuer herangezogenen Einkünfte des Pflicht
versicherten zugrunde zu legen. '  " 

Ich bitte den Herrn Präsidenten, diesen 
Antrag in die Debatte einzubeziehen. (Bei
fall bei der Ö V P.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Der so
eben vorgetragene Abänderungsantrag ist ge
nügend unterstützt und steht in Behandlung. 

Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. 
Die Debatte ist geschlossen. Wünscht ein 
Berichterstatter das Schlußwort ? - Abge
ordneter Machunze. 

Berichterstatter Machunze (Schl ußwort) : 
Dem Abänderungsantrag der Abgeordneten 
Altenburger, Pfeffer, Melter und Genossen 
trete ich als Berichterstatter bei . 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Danke. 
Ich erteilo dem Herrn Abgeordneten Dr. Hauser 
das Wort. 

Berichterstatter Dr. Hauser (Schlußwort) : 
Dem soeben vom Herrn Abgeordneten Breiten
eder verlesenen Antrag der Abgeordneten 
Kulhanek, Kostroun, Melter und Genossen 
zur 17 .  Novelle zum GSPVG. trete ich als 
Berichterstatter bei. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Danke. 

Damit kommen wir zur A b s t i m mung 
über den Entwurf der 21 .  Novelle zum ASVG. 

Es liegen Abänderungsanträge vor. Ich 
werde daher getrennt abstimmen lassen. Ich 
bitte um Aufmerksamkeit. 

Zu Artikel I bis einschließlich Z. 26 liegen 
keine Abänderungsanträge vor. Ich lasse 
daher hierüber unter einem abstimmen und 
bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist einstimmig angenommen. 

Hinsichtlich der Z. 27 ist getrennte Ab
stimmung verlangt. Ich bitte jene Damen 
und Herren, die der Z. 27 in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Zu den Z. 28 bis einschließlich 42 liegen 
keine Abänderungsanträge vor. Ich bitte 
jene Damen und Herren. die diesen Ziffern 
in der Fassung des Ausschußberichtes ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Das ist einstimmig 
angenommen. 

Zu Z. 43 lit. a, die den § 152 Abs. 2 ASVG. 
neu faßt, liegt ein Abänderungsantrag der 
Abgeordneten Altenburger, Pfeffer, Melter und 
Genossen vor, demzufolge der letzte Satz des 
§ 152 Abs. 2 in der Fassung des Ausschuß
berichtes abgeändert werden soll. Ich lasse 
daher zunächst über Z. 43 lit . a in der Fassung 
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des Ausschußberichtes mit Ausnahme des 
letzten Satzes und sodann über diesen letzten 
Satz getrennt abstimmen. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, 
die der Z. 43 lit. a mit Ausnahme des letzten 
Satzes in der Fassung des Ausschußberichtes 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Das ist einstimmig 
angenommen. 

Ich lasse nunmehr über den letzten Satz 
getrennt abstimmen, und zwar zunächst in 
der Fassung des Abänderungsantrages der 
Abgeordneten Altenburger, Pfeffer, Melter und 
Genossen. Ich bitte jene Damen und Herren, 
die dem letzten Satz der Z. 43 lit. a in der 
Fassung des erwähnten Abänderungsantrages 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Das ist einstimmig 
angenommen. 

Zu Z. 43 lit. b, die eine Neufassung des 
§ 152 Abs. 3 ASVG. zum Gegenstand hat, 
liegt ebenfalls ein Abänderungsantrag derselben 
Abgeordneten vor, demzufolge der letzte Satz· 
teil, das sind die Worte " in allen Fällen, 
mindestens jedoch 10 S täglich", zu entfallen 
hat. Ich lasse zunächst über Z. 43 lit. b ab
stimmen, ausgenommen den soeben angeführ
ten Satzteil, und sodann über diesen Satzteil 
getrennt . 

Ich bitte jene Damen und Herren, die der 
Z. 43 lit. b mit Ausnahme der Worte "in 
allen Fällen, mindestens jedoch lO S täglich" 
in der Fassung des Ausschußberichtes ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Das ist einstimmig 
angenommen. 

Ich lasse nunmehr über die Worte "in allen 
Fällen, mindestens jedoch 10 S täglich" 
getrennt absti mmen und bitte jene Damen 
und Herren, die hiefür ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Ist abgelehnt. (Unruhe.) 

Zu den Z. 44 bis einschließlich 61 liegen 
keine Abänderungsanträge vor. Ich bitte 
daher jene Damen und Herren, die diesen 
Ziffern in der Fassung des Ausschußberichtes 
unter Berücksichtigung der vom Bericht
erstatter zu Z. 45 vorgetragenen Druck
fehlerberichtigung ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Ange
nommen. (Anhaltende Unruhe.) 

Ich glaube, es besteht da Unklarheit über 
den Vorgang der Abstimmung. Damit hat 
dieser Satzteil zu entfallen. Das entspricht 
de:rp. Antrag, daß dieser Satzteil abgelehnt 
worden ist. 

Zu den Z. 44 bis einschließlich 61 habe ich 
abgestimmt. 

Hinsichtlich der Z. 62 ist getrennte Ab
stimmung verlangt. Ich bitte jene Damen und 
Herren, die der Z. 62 in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung erteilen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. Ist 
mit Mehrheit angenommen. 

Zu den Z. 63 bis einschließlich 69 liegen 
keine Abänderullgsanträge vor. Ich lasse über 
diese Ziffern unter einem abstimmen und 
bitte jene Damen und Herren, die diesen Ziffern 
in der Fassung des Ausschußberichtes ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Ist einstimmig angenommen. 

Hinsichtlich der Z. 70 ist getrennte Ab
stimmung verlangt. Ich bitte jene Damen und 
Herren, die der Z. 70 in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Ist mit Mehr
heit angenommen. 

Hinsichtlich der Z. 71 ist ebenfalls getrennte 
Abstimmung verlangt. Ich bitte jene Damen 
und Herren, die dieser Ziffer in der Fassung 
des Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Ist mit 
Mehrheit angenommen. 

Zu den Z. 72 bis einschließlich 78 des 
Artikels I sowie zu Artikel II, III und 
Artikel IV Abs. 1 liegen keine Abänderungsan
träge vor. Ich lasse hierüber unter einem ab
stimmen und bitte jene Damen und Herren, die 
diesen Teilen des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Ausschußberichtes unter Berücksichtigung 
der vom Berichterstatter zu Artikel I Z .  45 
vorgetragenen Druckfehlerberichtigung ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Ist einstimmig angenommen. 

Hinsichtlich des Artikels IV Abs. 2 und 3 
liegt ein Antrag der Abgeordneten Pfeffer 
und Genossen auf Streichung vor. Ich kann 
nur positiv abstimmen lassen. Werden diese 
beiden Absätze in der Fassung des Ausschuß
berichtes angenommen, so ist damit der 
Streichungsantrag gefallen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Artikel IV Abs. 2 und 3 in der Fassung des 
AUBschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Hinsichtlich des Artikels IV Abs. 4 liegt 
ein Antrag auf getrennte Abstimmung vor. Ich 
bitte jene Damen und Herren, die dem 
Artikel IV Ahs. 4 in der Fassung des Ausschuß
berichtes ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist mit Mehrheit 
angenommen. 

Zu den restlichen Teilen des Gesetzent
wurfes liegen keine Abänderungen vor. Ich 
bitte jene Damen und Herren, die 
diesen restlichen Teilen des Gesetzentwurfes 
samt Titel und Eingang in der Fassung 
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des Ausschuß berichtes ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Danke. Das ist einstimmig angenommen. 

Damit ist die z w e i t e  Lesung beendet. 
Der Berichterstatter beantragt die sofortige 

Vornahme der d r i t t e n  Lesung. - Es ist kein 
Einwand. 

Dann bitte ich jene Damen und Herren, 
die dem Gesetzentwurf auch in dritter Lesung 
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Danke. Das ist e i ns t i m m i g  angen o m m e n. 

Nun kommen wir zur Abstimmung über 
den Entwurf der 17 . Novelle zum GSPVG. 

Auch hier liegt ein Abänderungsantrag vor. 
Ich werde ebenfalls eine getrennte Abstimmung 
vornehmen. 

Zu Artikel I bis einschließlich Z. 4 liegen 
keine Abänderungsanträge vor. Ich lasse 
daher hierüber unter einem abstimmen und 
bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. Das 
ist einstimmig angenommen. 

Nun kommen wir zu Z. 5. Hier liegt der 
Abänderungsantrag der Abgeordneten Kul
hanek, Kostroun, Melter und Genossen vor. 
Ich lasse zunächst über den Abänderungs
antrag abstimmen. 

loh bitte jene Damen und Herren, die der 
Z. 5 in der Fassung des Abänderungsantrages 
der genannten Abgeordneten ihre Zustimmung 
erteilen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Danke. Das ist einstimmig angenommen. 

Zu den Z. 6, 7 und 8 liegen keine Abände
rungsanträge vor. Ich lasse hierüber unter 
einem abstimmen und bitte jene Damen und 
Herren, die diesen Ziffern in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Ist einstimmig angenommen. 

Zu Z. 9 liegt ein Antrag auf getrennte 
Abstimmung vor. Ich bitte jene Damen und 
Herren, die der Z. 9 in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Zu Z. 10  bis einschließlich 1 7  liegen keine 
Abänderungsanträge vor. Ich bitte daher jene 
Damen und Herren, die diesen Ziffern in der 
Fassung des Ausschußberichtes zustimmen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Zu Z. 18 liegt ein Antrag auf getrennte 
Abstimmung vor. Ich bitte jene Damen und 
Herren, die dieser Z. 18 in der Fassung des 
l�.usschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
SICh von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist auch mit Mehrheit angenommen. 

Zu den restlichen Teilen des Gesetzentwurfes 
liegen keine Abänderungsanträge vor. Ich 
lasse unter einem abstimmen und bitte 
jene Damen und Herren, die diesen restlichen 
Teilen des Gesetzentwurfes samt Titel und 
Eingang ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Danke. Ist ein
stimmig angenommen. 

Die z we i t e  Lesung ist beendet. 
Der Herr Berichterstatter beantragt die 

sofortige Vornahme der d r i t t e n  Lesung. -
Kein Einwand. 

Dann bitte ich die Damen und Herren, 
die dem Gesetzentwurf in dritter Lesung 
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Danke. Der Gesetzentwurf ist in dritter 
Lesung e i n s t i m m i g  a n g en o m m en. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die 
1 1 .  Novelle zum LZV G. Es liegt der Antrag 
vor, über die Z. 5 eine getrennte Abstimmung 
durchzuführen. Ich bitte daher jene Damen 
und Herren, die dem Artikel I bis einschließ
lich Z.  4 in der Fassung des Ausschußberichtes 
ihre Zustimmung geben, sich von ihren Sitzen 
zu erheben. - Danke. Das ist einstimmig. 

Ich lasse nunmehr über Z. 5 getrennt 
abstimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die dieser Ziffer in der Fassung des Ausschuß
berichtes ihre Zustimmung geben, sich von 
ihren Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist 
mit Mehrheit angenommen. 

Nun bitte ich die Damen und Herren, die 
dem restlichen Teil des Gesetzentwurfes samt 
Titel und Eingang ihr� Zustimmung geben, 
sich von ihren Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist einstimmig. 

Die z w e i t e  Lesung ist beendet. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der d r i t t e n  Lesung. - Kein 
Einwand. 

Dann bitte ich die Damen und Herren, 
die dem Gesetzentwurf in dritter Lesung 
zustimmen, sich von ihren Sitzen zu erheben. -
Danke. Der Gesetzentwurf ist in dritter 
Lesung e i n s t i m m i g  a n g e n o m m en. 

4. Punkt : Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (681 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz, betreffend Abänderung und Er
gänzung des Kleinrentnergesetzes, neuerlich 

abgeändert wird (687 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Wir kom
men nun zum 4. Punkt der Tagesordnung : 
Neuerliche Abänderung und Ergänzung des 
Kleinrentnergesetzes. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Vollmann. Ich bitte um den Bericht. 
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Berichterstatter Vollmann : Hohes Haus ! 
Es geht bei diesem Gesetz um jene Menschen, 
die nach dem ersten Weltkrieg ihr Vermögen 
verloren haben und eine Rente erhalten. 
Die jüngsten männlichen Kleinrentner sind 
89 Jahre alt, die jüngsten weiblichen 84. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen 
analog der im Bereich der Sozialversicherung 
gegebenen Rentendynamik Erhöhu,ngen der 
Kleinrenten erfolgen. Gleichzeitig soll auch 
die seit 1 .  Jänner 1960 nicht mehr geänderte 
Einkommensfreigrenze den gegenwärtigen Ver
hältnissen entsprechend angepaßt werden. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom 
4. Dezember 1967 der Vorberatung unterzogen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
die Annahme zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Verhandlungen stellt 
somit der Ausschuß für soziale Verwaltung 
den A n t r a g : Der Nationalrat wolle dem von 
der Bundesregierung vorgelegten Gesetzent
wurf (681 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Ich bin ferner ermä.chtigt zu beantragen, 
General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Danke. 
Zum Wort ist niemand gemeldet . Wir ge
langen sofort zur Abstimmung. 

Bei der A b s timmung wird die Regierungs
vorlage in zwei t er  und dri t t er  Lesung e i n
s t immig zum Besc hluß erhoben. 

5. Punkt : Bericht des Ausschusses für soziale 
Vel'waltung über die Regierungsvorlage (680 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958 neuerlich 

abgeändert wird (685 der Beilagen) 

8. Punkt : Bericht und Antrag des Ausschusses 
für soziale Verwaltung über den Entwurf 
eines Bundesgesetzes, betreffend die neuerliche 
Abänderung des Bundesgesetzes, mit dem 
Beziehern von Leistungen aus der Arbeits
losenversicherung eine Teuerungszulage ge-

währt wird (686 der Beilagen) 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist der 
Herr Abgeordnete Kabesch, den ich um 
seine Berichte bitte. 

Berichterstatter Kabesch : Hohes Haus ! Ich 
berichte über die Regierungsvorlage (680 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Arbeits
losenversicherungsgesetz 1958 neuerlich ab
geändert wird. Der vorliegende Gesetzentwurf 
sieht unter Bedachtnahme auf die für den 
Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung 
in der 21 .  ASVG. -Novelle (669 der Beilagen) 
vorgesehenen Änderungen der Bemessungs
grundlagen auch für den Bereich der Arbeits
losenversicherung analoge Regelungen vor. 
Hiedurch bedingt ergeben sich auch Änderun
gen im Lohnklassenschema. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom 
4. Dezember 1967 der Vorberatung unterzogen. 
Nach einer Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Horr, Alten
burger, Ing. Häuser, Pansi, Melter und Herta 
Winkler sowie die Frau Bundesminister für 
soziale Verwaltung Grete Rehor beteiligten, 
wurde die Regierungsvorlage einstimmig an
genommen. 

Im Auftrag des Ausschusses für soziale 
Verwaltung stelle ich den A n  t r a g, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregie
rung vorgelegten Gesetzentwurf (680 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich im Auftrag des Ausschusses, General- und 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. 

Ich habe weiters über den Bericht und 
Antrag des Ausschusses für soziale Verwaltung 
über den Entwurf eines Bundesgesetzes, be
treffend die neuerliche Abänderung des Bundes
gesetzes, mit dem Beziehern von Leistungen 
aus der Arbeitslosenversicherung eine Teue
rungszulage gewährt wird, zu berichten. 

Im Zuge der Ausschußberatungen über 
das vorerwähnte Gesetz der Änderung des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes wurde von 
den Abgeordneten Altenburger, Horr, Melter 
und Genossen ein Antrag auf eine neuerliche 
Änderung des Bundesgesetzes, mit dem Be-

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Wir ge- ziehe rn von Leistungen aus der Arbeitslosen
langen nunmehr zum 5. Punkt der Tages- versicherung eine Teuerungszulage gewährt 
ordnung und zu dem vorgezogenen Punkt 8, wird, BGBl. Nr. 257/1963, in der derzeit 
über die ebenfalls beschlossen wurde, die geltenden Fassung, eingebracht. 
Debatte unter einem abzuführen. Es sind Nach diesem Antrag soll eine Anpassung der 
dies : in Betracht kommenden Bestimmungen des 

Neuerliche Abänderung des Arbeitslosen- erwähnten Teuerungszulagen-Gesetzes an die 
versicherungsgesetzes 1958 und in Aussicht genommene Novelle des Arbeits-

neuerliche Abänderung des Bundesgesetzes, losenversicherungsgesetzes 1958 erfolgen. 
mit dem Beziehern von Leistungen aus der 

I 
Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 

Arbeitslosenversicherung eine Teuerungszulage in seiner Sitzung vom 4. Dezember 1 967 bei 
gewährt wird. Anwesenheit der Frau Bundesminister für 
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Kabesch 

soziale Verwaltung Grete Rehor den gegen
ständlichen Antrag in Behandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, den Gesetzent
wurf gemäß § 1 9  des Geschäftsordnungs
gesetzes dem Hohen Hause vorzulegen. 

Ich b e a n t r a g e  im Auftrag des Ausschusses 
für soziale Verwaltung, der Nationalrat wolle 
dem vorliegenden Gesetzentwurf die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Auch hier bin ich ermächtigt, den Antrag 
zu stellen, falls Wortmeldungen vorliegen, 
General- und Spezialdebatte unter einem ab
zuführen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Danke. 
Es ist beantragt, General- und Spezial

debatte für beide Vorlagen unter emem 
abzuführen. - Kein Einwand. Dann gehen 
wir in die Debatte ein. 

Zum Worte gemeldet ist der Herr Abge
ordnete Horr. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Horr (SPÖ) :  Herr Präsident ! 
Frau Minister ! Meine Damen und Herren ! 
Unter Bedachtnahme auf den derzeitigen 
Stand der Sozialversicherung ist es auch 
notwendig, gewisse Härtefälle, die sich er
geben, zu beseitigen. Das gilt auch für das 
Arbeitslosenversicherungsgesetz aus dem 
Jahre 1958 . Es ist daher notwendig, daß hier 
heute eine Novelle beschlossen wird. 

Ich möchte nur erwähnen, daß in der 
Zwischenzeit einige Novellen beschlossen wur
den, die letzte Novelle auf dem Gebiet der 
Arbeitslosenversicherung aber aus dem Jahre 
1964 stammt. Darüber hinaus sind in der 
Zwischenzeit bei verschiedenen anderen Kör
perschaften, Fürsorge und dergleichen mehr, 
gewisse Novellen durchgeführt worden, und 
es ist daher eigentlich sehr spät, wenn wir 
heute diese Novellierung vornehmen. 

Die Berechnungen gehen immer davon aus, 
was die Arbeiter in den letzten zehn Wochen 
und die Angestellten in den letzten drei Mona
ten verdienen. Dieser § 21 ist eigentlich sehr 
unsozial, schon deshalb, weil gerade bei 
Saisonarbeitern oft aus witterungsmäßigen 
Gründen die Stundenlöhne in den letzten 
zehn Wochen oft nicht das Ausmaß aufweisen 
wie in den schönen Monaten. 

Die Grundbeträge - und die Berechnungs
grundlage fußt in erster Linie auf dem Grund
betrag - sind außerdem sehr degressiv. 
Wenn man sicb jetzt diese Arbeitslosen
versicherung ansieht, dann muß man fest
stellen, daß jemand, wenn er mehr verdient 
und auf Grund der Höhe seines Lohnes in die 
höheren Klassen eingeteilt wird, eigentlich 
in den oberen Gruppen weniger bekommt als 
in den unteren Gruppen. Es wäre daher 
notwendig, sich einmal die/3e ganze Frage 
wirklich genau anzusehen. 

Ein Beispiel dafür ist, daß bei einem Wochen
verdienst von 301 S der Prozentsatz 48,5 Pro
zent ist, bei einem Wochenverdienst von 
1200 S sinkt er jedoch auf 22,9, also auf knapp 
23 Prozent ab. 

Das bedeutet eine Konsumverminderung. 
Es sollte gewissermaßen ein Ausgleich ge
schaffen werden, daß auch die oberste Gruppe 
mit dem Grundbetrag ihre Verrechnung findet. 
Ebenso wäre es notwendig, daß die gering
fügigen Beträge erhöht werden, also gerade 
das Gegenteil von dem, was heute der Fall ist. 

Wir müssen noch feststellen, daß die 
Familienzuschläge für den ersten Angehörigen 
das letzte Mal im Jahre 1951 verändert 
wurden, seit dieser Zeit jedoch Veränderungen 
der Lebenshaltungskosten von über 39 Prozent 
vor sich gegangen sind ; selbst für die weiteren 
Angehörigen, für die es die letzte Änderung 
im Jahre 1964 gab, haben sich die Lebens
haltungskosten inzwischen um 13,5 Prozent 
erhöht. Die Lebenshaltungskosten sind dem
nach in der Zwischenzeit ununterbrochen 
gestiegen. Es kann eine richtige Anpassung 
bei diesem Gesetz leider, möchte ich sagen, 
nicht stattfinden. 

Genauso steht es mit dem Mietzinszuschuß. 
Auf Grund des Gesetzes vom 1 .  April 1964 
gibt es erhöhte Betriebskosten. Das Miet
rechtsänderungsgesetz hat das leider gebracht. 
Hier muß festgestellt werden, daß ebenfalls 
das letzte Mal im Jahre 1964 Änderungen vor
genommen wurden. Die Versicherungskosten, 
Wasser-, Kanalgebühren und dergleichen mehr 
können heute mit aufgerechnet werden. 

Aber das entscheidende ist, daß diese 
Fixbeträge doch endlich einmal so wie in der 
Pensionsversicherung dynamisch mitangepaßt 
und von Erhöhung zu Erhöhung mitgezogen 
werden sollten. Man hat bei diesem Gesetz 
das Gefühl, daß wesentlich höhere Beiträge 
eingenommen werden, als auf Grund der 
Arbeitslosigkeit in den Wintermonaten aus
geschöpft wird. 

In Deutschland beispielsweise - weil immer 
wieder auf Deutschland verwiesen wird -
hat man mit 1 .  April 1967 den Grundbetrag 
auf 62,5 Prozent des Nettolohnes erhöht und 
darüber hinaus die Familienzulagen von 9 DM 
auf 12 DM angehoben. Die Begründung war, 
daß eine Konsumverminderung im gegen
wärtigen Zeitpunkt für die deutsche Bundes
republik nicht tragbar sei. Ähnlich notwendig 
wäre es auch bei uns, denn diese Arbeitslosen
unterstützung hat auch wirtschaftliche Be
deutung. So wie die Deutschen sagen, daß 
sie zur Kaufkraftstärkung notwendig sei, 
müßte es auch bei uns sein. 
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Horr 

Zur Frage Karenzurlaubsgeld . Der Mindest
bezug wurde seinerzeit, im Jahre 1960, mit 
400 S festgesetzt. Dieser Betrag überstieg 
die Hälfte des Arbeitslosengeldes ; er betrug 
118 Prozent dieser Hälfte. �Wenn wir das 
auf die nunmehrige Höhe auf Grund der 
heutigen Beschlüsse umrechnen, müßte er, 
legt man wieder die 118 Prozent zugrunde, 
wesentlich höher sein. Es wird notwendig 
sein, daß hier von Zeit zu Zeit eine Durch
rechnung stattfindet, denn mit den Lebens
haltungskosten aus dem Jahre 1960 kann 
man ganz einfach nicht mehr zurechtkommen. 
Auch hier wäre eine Dynamik am Platze. 

Ein paar Worte zur Wartezeit : Wer ein
mal in einigen Jahren arbeitslos wird, für den 
ist es schon notwendig, daß diese Wartezeit 
einmal beseitigt wird. Das Arbeitslosengeld 
wird ja  tagtäglich durchverrechnet, eine Lö
sung müßte doch möglich sein. Es geht nicht 
an, daß die Saisonarbeiter, die vielfach drei
bis viermal jährlich ihren Arbeitsplatz wechseln, 
jedesmal eine achttägige Karenzfrist haben. 

In diesem Zusammenhang muß ich sagen, 
daß man sich hier gewisse Fragen ansehen 
sollte. Es gibt hier gewisse Daten, und es 
besteht nicht immer die Möglichkeit, die or
dentliche Arbeitslosenunterstützung zu bekom
men. Auf Grund des Gesetzes müßten eigent
lich die BedürftigkeitsklanseI oder diese Be
stimmungen geändert werden. 

Es widerspricht auch dem Versicherungs
grundsatz, daß man bei Einzahlung von Bei
trägen auf Grund der Anwartschaft, darüber 
hinaus auf Grund der Arbeitswilligkeit, wenn 
man arbeitslos wird und länger arbeitslos 
bleibt, nicht immer die gleichen Beträge 
bekommt. 

Ich erinnere auch daran, daß die Anrech
nungsbestimmungen nicht den internationalen 
Mindestnormen der Sozialen Sicherheit - Über
einkommen Nr. 102, Teil IV - entsprechen. 
Das muI3 hier festgestellt werden, und es wäre 
gut, wenn man sich auch diese Fragen ansehen 
würde, um dieser internationalen Norm nahe
zukommen. 

Einige Worte zu den Fahrkarten. Ich habe 
bereits im Ausschuß darüber gesprochen und 
muß feststellen, daß auf dem Lande die Arbeits
losen oft 5, 6, 7 und bis zu 10 km zur Arbeits
losenauszahlstelle fahren oder gehen müssen. 
Vielfach müssen sie dort stundenlang auf die 
Rückfahrt warten, und es gibt dafür keine 
Entschädigung. Den einzigen Vorteil, den es 
dabei gibt, hat der Wirt, bei dem stunden
lang gewartet werden muß. Ich bin daher der 
Meinung, daß man die Fahrkarten wenigstens 
für diejenigen, die über 4 km zu diesen Aus
zahlstellen zurücklegen müssen, zur Verfügung 
stellt. 

Ich möchte aber auch etwas zur Berechnung 
sagen. Es gibt eine große Anzahl von Berech
nungen. Die eine stellt fest, die neue zusätz
liche Umlage wird 175 Millionen Schilling ein
bringen. Das Ministerium berechnet 130 Mil
lionen Schilling. Wenn ich llur den Durchschllitt 
nehme, dann stelle ich fest , daß man doch auf 
152,5 Millionen Schilling kommen wird. 

Der Berechnung, die das Ministerium ange
stellt hat, liegen der Arbeitslosenstand Wien 
beziehungsweise die Einnahmen der Wiener 
Gebietskrankenkasse zugrunde. Hier muß 
ich feststellen, daß es vier Länder gibt - Kärn
ten, Burgenland, Steiermark und Niederöster
reich -, die wesentlich geringere Einnahmen 
haben. Daher wird sich hier gerade die Be
rechnung der Ausgaben ganz gewaltig ändern. 
Hier wird man mit höchstens 64, 65 Millionen 
Schilling trotz der Teuerungszulage rechnen 
müssen. Im übrigen werden trotz der Toue
rungszulage und des Nichtanerkennens der 
Verteuerungen auf dem Gebiet des Miet
zinses einzelne Gruppen, und zwar die Lohn
klassengruppen XXVIII bis XXX, um 5,80 S 
weniger haben als derzeit. 

Genau dasselbe trifft bei der Gruppe XXXI 
zu ; hier gibt es um 20 Groschen mehr. Das er
höht sich dann bei der Klasse XXXV um 30 S.  
Dasselbe hat seine Gültigkeit dort, wo das 
Arbeitslosengeld plus Teuerungszulage ohne 
Sorgepflicht besteht. In den Gruppen XXVIII, 
XXIX und XXX ist ebenfalls minus 3,60 S 
zu rechnen. Darüber hinaus gibt es dann Er
höhungen von 2,50 S bis zu 30 S. 

Sie sehen, meine Damen und Herren, daß 
dieses Arbeitslosenversicherungsgesetz eine 
große Anzahl von Mängeln hat und daß diese 
Mängel behoben werden sollten. Es ist not
wendig, daß man sich nach einer gewissen 
Zeit wieder einmal dieses Gesetz ansieht. 

Weil ich gerade gesagt habe, daß diese 
Berechnungen in finanzieller Hinsicht nicht 
richtig sind und wir klar und deutlich fest
stellen können, daß die Einnahmen wesentlich 
höher sein werden, möchte ich einen Antrag 
einbringen. Dieser Antrag sieht Veränderungen 
des Grundbetrages und des Familienzuschlages 
für die Angehörigen vor. Ebenfalls soll damit die 
Änderung des Mietzinszuschusses verbunden 
werden . 

"An t r a g  betreffend Abänderung der Regie
rungsvorlage (680 d. B. ) ,  mit der das Arbeits
losenversicherungsgesetz, BGBL NI'. 199/1958, 
in der geltenden, Fassung abgeändert wird, 
in der Fassung des Ausschußberichtes. 

Im Art. I hat Z. 3 zu lauten : . 
Im § 21 hat Abs . 3 zu lauten : 
(3) Mit Beginn der Beitragsperiode Jänner 

1968 beträgt das Arbeitslosengeld wöchentlich :"  
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Horr 
Gemäß der nun folgenden Tabelle soll der 

Grundbetrag, der in der Fassung der Regie
rungsvorlage mit 90 S beginnt, mit 98 S be
ginnen. Diese Erhöhung um jeweils 8 S soll 
bis zur Lohnklasse XXXV erfolgeil . 

Der Familienzuschlag - hier geht es um die 
Angehörigen -, der in der Regierungsvorlage 
mit 30 S aufscheint, soll ebenfalls, und zwar 
von 30 auf 42 S, erhöht werden ; er soll bis zur 
Gruppe XXXV 42 S betragen. Dasselbe gilt 
für die weiteren Angehörigen, für die derzeit 
24 S vorgesehen sind. Dieser Betrag soll - die 
Differenz beträgt 4 S - von der Gruppe I bis 
zur Gruppe XXXV auf 28 S erhöht werden. 
Weiter lautet der Antrag : 

"Arbeitslosen, die ohne Berücksichti
gung von Sonderzahlungen gemäß § 21  
Abs . 1 in  die 39 .  Lohnklasse fallen würden, 
gebührt, sofern sie eine Sonderzahlung 
bezogen haben, der um 6 S erhöhte Grund
betrag der Lohnklasse 40 ; bei Arbeitslosen, 
die ohne Berücksichtigung von Sonderzah
lungen in die 40. Lohnklasse fallen, ist, 
sofern eine Sonderzahlung bezogen wurde, 
der Grundbetrag dieser Lohnklasse um 12 S 
zu erhöhen." 

Im § 21 hat Abs. 5 zu lauten : 
, , (5)  Arbeitslosen wird neben dem Arbeits

losengeld ein Mietzinszuschuß gewährt. Der 
Mietzinszuschuß beträgt für Arbeitslose, die 
Anspruch auf Familienzuschlag haben, 37 S, 
für die übrigen Arbeitslosen 31 S monatlich. 
Bei einem nachgewiesenen Gesamtmonatszins 
beziehungsweise Annuitäten der Darlehen 
einschließlich Instandhaltungskosten, Be
triebskosten und öffentlichen Abgaben in der 
in tieferstehender Tabelle angeführten Höhe 
wird jedoch ein Mietzinszuschuß in folgendem 
Ausmaß gewährt :" 

Bei einem Gesamtmonatszins von über 
100 bis 200 S beträgt dieser Zuschuß für Ar
beitslose, die Anspruch auf Familienzuschlag 
haben, 55 S, für die übrigen Arbeitslosen 46 S ;  
bei einem Gesamtmonatsmietzins von über 200 
bis 300 S für Arbeitslose, die Anspruch auf Fami
lienzuschlag haben, 76 S, für die übrigen Ar
beitslosen 61 S ;  bei einem Gesamtmonatsmiet
zins von über 300 S 94 S beziehungsweise für 
die übrigen Arbeitslosen 76 S .  

Auf einen Tag entfällt als Mietzinszuschuß 
ein Dreißigstel des monatlichen Betrages. 
Haben mehrere Familienmitglieder, die inner
halb einer Wohnungsgemeinschaft leben, An
spruch auf Arbeitslosengeld, so erhält den 
Mietzinszuschuß von mehr als 37 S beziehungs
weise 31 S nur derjenige, der Hauptmieter ist. 

Ich bitte, daß dieser Antrag ebenfalls mit in 
Verhandlung gezogen wird, und möchte nur 
noch zum Schlusse sagen, daß man aus Ein
nahmen, die für die Arbeitslosen bestimmt sind, 

nicht andere Bereiche - wenn auch nur · in 
geringem Ausmaß - sanieren soll. Es ist ein
deutigerwiesen, daß im Jahre 1968 über 100 Mil
lionen Schilling und im Jahre 1969 weit mehr 
als 100 Millionen Schilling übrigbleiben wer
den, wenn die Zahl der Arbeitslosen, von denen 
man immer wieder behauptet hat, es gäbe keine, 
einigermaßen gleichbleibt . Propaganda auf 
großen Plakaten soll man nicht mit den Geldern 
der Arbeitslosen finanzieren. Das ist meine 
Meinung, die ich hier vertreten will. Ich möchte 
Sie bitten, diesem Antrag zuzustimmen. (Bei
fall bei der S p().) 

Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Der vom 
Herrn Abgeordneten Horr vorgetragene An
trag ist genügend unterstützt und steht zur 
Behandlung. 

Der Antrag hat folgenden Wortlaut : 

A n t r a g  
der Abgeordneten Horr und Genossen, be
treffend Abänderung der Regierungsvorlage 
(680 d. B.) ,  mit der das Arbeitslosenver
sicherungsgesetz, BGBL Nr. 199/1958, in 
der geltenden Fassung abgeändert wird, in 
der Fassung des Ausschußberichtes. 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen : 

Im Art. I hat Z. 3 zu lauten : 
Im § 21 hat Abs. 3 zu lauten : 
"a) (3) Mit Beginn der Beitragsperiode 

Jänner 1968 beträgt das Arbeitslosengeld 
wöchentlich : 

als Familienzu-
schlag für den 

Lohn- bei einem wöchentlichen als zweiten 
klasse Arbeitsverdienst Grundbetrag ersten und 

weiteren 
Angehörigen je; 

S 8 S 8 
1 bis 150 98 42 28 
2 über 150 bis 180 106 42 28 
3 über 180 bis 200 1 14 42 28 
4 über 200 bis 220 122 42 28 
5 über 220 bis 240 130 42 28 
6 über 240 bis 260 138 42 28 
7 über 260 bis 280 146 42 28 
8 über 280 bis 300 154 42 28 
9 über 300 bis 320 162 42 28 

10 über 320 bis 340 170 42 28 
I I  über 340 bis 360 178 42 28 
12  über 360 bis 380 186 42 28 
13  über 380 bis 400 194 42 28 
14 über 400 bis 420 202 42 28 
15 über 420 bis 440 2 10 42 28 
1 6  über 440 bis 460 218 42 28 
17 über 460 bis 480 226 42 28 
1 8  über 480 bis 500 234 42 28 
1 9  über 500 bis 520 242 42 28 
20 über 520 bis 540 250 42 28 
21  über 540 bis 560 258 42 28 
22  über 560 bis 580 266 42 28 
23 über 580 bis 600 274 42 28 
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24 über 600 bis 620 
25 über 620 bis 640 
26 über 640 bis 660 
27 über 660 bis 680 
28 über 680 bis 700 
29 über 700 bis 720 
30 über 720 bis 740 
3 1  über 740 bis 760 
32 über 760 bis 780 
33 über 780 bis 800 
34 über 800 bis 820 
35 über 820 bis 840 

282 
290 
298 
306 
314 
322 
330 
338 
346 
354 
362 
370 

42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 

Arbeitslosen, die ohne Berücksichtigung 
von Sonderzahlungen gemäß § 21 Abs. 1 
in die 34. Lohnklasse fallen würden, gebührt, 
sofern sie eine Sonderzahlung bezogen haben, 
der um 6 S erhöhte Grundbetrag der Lohn
klasse 35 ; bei Arbeitslosen, die ohne Berück
sichtigung von Sonderzahlungen in die 
35. Lohnklasse fallen, ist, sofern eine Sonder
zahlung bezogen wurde, der Grundbetrag 
dieser Lohnklasse um 12 S zu erhöht:}ll . 

b) (3) Mit Beginn der Beitragsperiode 
Jänner 1969 beträgt das Arbeitslosengeld 
wöchentlich : 

Lohn- bei einem wöchentlichen als 
klasse Arbeitsverdienst Grundbetrag 

s s 
1 bis 150 98 
2 über 1 50 bis 180 106 
3 über 1 80 bis 200 1 14 
4 über 200 bis 220 1 22 
5 über 220 bis 240 130 
6 über 240 bis 260 1 38 
7 über 260 bis 280 1 46 
8 über 280 bis 300 154 
9 über 300 bis 320 1 62 

1 0  über 320 bis  340 1 70 
1 1  über 340 bis 360 1 7 8  
12  über 360 bis 380 1 86 
13 über 380 bis 400 1 94 
14 über 400 bis 420 202 
15 über 420 bis 440 2 1 0  
1 6  über 440 bis 460 218 
17  über 460 bis 480 226 
18  über 480 bis 500 234 
1 9  über 500 bis  520 242 
20 über 520 bis 540 250 
21  über 540 bis 560 258 
22 über 560 bis 580 266 
23 über 580 bis 600 274 
24 über 600 bis 620 282 
25 über 620 bis 640 290 
26 über 640 bis 660 298 
27 über 660 bis 680 306 
28 über 680 bis 700 314 
29 über 700 bis 720 322 
30 über 720 bis 740 330 
31 über 740 bis 760 338 

als Familienzu
schlag für den 

zweiten 
ersten und 

weiteren 
Angehörigen je 

S S 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 
42 28 

32 über 760 bis 780 346 42 28 
33 über 780 bis 800 354 42 28 
34 über 800 bis 820 362 42 28 
35 über 820 bis 840 370 42 28 
36 über 840 bis 860 378 42 28 
37 über 860 bis 880 386 42 28 
38 über 880 bis 900 394 42 28 
39 über 900 bis 920 402 42 28 
40 über 920 410 42 28 

Arbeitslosen, die ohne Berücksichtigung 
von Sonderzahlungen gemäß § 21 Abs. 1 
in die 39. Lohnklasse fallen würden, gebührt, 
sofern sie eine Sonderzahlung bezogen haben, 
der um 6 S erhöhte Grundbetrag der Lohn
klasse 40 ; bei Arbeitslosen, die ohne Berück
sichtigung von Sonderzahlungen in die 
40. Lohnklasse fallen, ist, sofern eine Sonder
zahlung bezogen wurde, der Grund betrag 
dieser Lohnklasse um 12 S zu erhöhen." 

Im § 21 hat Abs . 5 zu lauten : 
, , (5) Arbeitslosen wird neben dem Arbeits

losengeld ein Mietzinszuschuß gewährt. Der 
Mietzinszuschuß beträgt für Arbeitslose, die 
Anspruch auf Familienzuschlag haben, 37 S, 
für die übrigen Arbeitslosen 31 S monatlich. 
Bei einem nachgewiesenen Gesamtmonatszins 
beziehungsweise Annuitäten der Darlehen 
einschließlich Instandhaltungskosten, Be
triebskosten und öffentlichen Abgaben in der 
in tieferstehender Tabelle angeführten Höhe 
wird jedoch ein Mietzinszuschuß in folgendem 
Ausmaß gewährt : 

Bei einem Gesamtsmonats
mietzIns von 

s 
über 1 00 bis 200 
über 200 bis 300 
über 300 

für Arbeitslose. 
die Anspruch für die übrigen 
auf Familien- Arbeitslosen 

zuschlag haben 
S S 
55 46 
7 6  6 1  
94 76 

Auf einen Tag entfällt als Mietzinszuschuß 
ein Drei ßigstel des monatlichen Betrages. 
Haben mehrere Familienmitglieder, die inner
halb einer Wohnungsgemeinschaft leben, 
Anspruch auf Arbeitslosengeld, so erhält 
den Mietzinszuschuß von mehr als 37 S 
beziehungsweise 3 1  S nur derjenige, der 
Hauptmieter ist." 
Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Als 

nächstem Redner erteile ich dem Herrn Abge
ordneten Pansi das Wort. 

Abgeordneter Pansi (SPÖ) : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Die vorliegende 
Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz 
beseitigt nur die bestehende Unterversicherung, 
bringt aber darüber hinaus so gut wie keine 
Leistungsverbesserungen, die zweifellos drin
gend notwendig wären . (Zwischenruf des Abg. 
A lten b urger.) 

Wenn wir heute wenigstens diese Novelle 
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz be
schließen können, Ba freuen wir unß darüber. 
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Lange Zeit hat es den Anschein gehabt, daß 
es selbst zu dieser bescheidenen Novelle nicht 
kommen wird. Wenn wir uns nämlich die 
Stellungnahmen der verschiedenen Arbeit
geberorganisationen ansehen, so müssen wir 
die Feststellung treffen, daß diese Arbeit
geberorganisationen bis zum Schluß gegen 
diese Novelle gewesen sind. Ich muß sagen : 
Wir freuen uns darüber, daß es schließlich 
der Frau Sozialminister doch gelungen ist, 
sich durchzusetzen und wenigstens diese Unter
versicherung, wie sie heute in der Arbeits
losenversicherung besteht, zu beseitigen. -
Eindeutig gegen die Novelle haben sich aus
gesprochen : die Bundeshandelskammer , die 
Industriellenvereinigung, die Präsidentenkon
ferenz der Landwirtschaftskammern, das Han
deIsministerium und das Landwirtschafts
ministerium. (Abg. Dr. Gru b er :  Der AAB 
hat's durchgesetzt I) Der AAB kann ja  keine 
Stellungnahme abgeben ! 

Am meisten g�wundert habe ich mich 
darüber, daß die · Prä3identenkonferenz sich 
gegen diese Novelle ausgesprochen hat. Der 
Präsidentenkonferenz müßte es j a  genauso gut 
wie uns bekannt sein, daß wir gerade in der 
Land- und Forstwirtschaft eine ungeheuer 
große Arbeitslosigkeit haben, vor allem bei 
den Forstarbeitern. In den Alpenländern mit 
hoher Schneelage steigt die Arbeitslosigkeit 
bei den Forstarbeitern bis zu 65 Prozent an. 
Trotzdem spricht sich die Präsidentenkon
ferenz gegen eine Beseitigung der Unterver
sicherung E'-US. Meine Herren von der Prä
sidentenkonferenz ! Ich glaube nicht, daß es 
sehr günstig ist, wenn Sie grundsätzlich den 
Standpunkt vertreten : Es darf für die Land
wirtschaft keine Belastung geben. Geht es 
um wen immer, es darf keine Belastung 
geben. Das ist ein starrer Standpunkt, der 
sich, wie Sie selbst nun sehen, zum Nachteil 
Ihrer engsten Mitarbeiter auswirkt. Sie zeigen 
nicht das geringste Verständnis bei den be
scheidensten Wünschen der Land- und Forst
arbeiter. 

Der Kollege Horr hat schon auf eine Reihe 
von Ungerechtigkeiten im Arbeitslosenver
sicherungsgesetz hingewiesen. Die größte Un
gerechtigkeit ist zweifellos die degressive Ge
staltung des Arbeitslosengeldes. Diese de
gressive Gestaltung steht im Widerspruch zu 
allen übrigen Sozialgesetzen. In der Kranken
versicherung und in der Pensionsversicherung 
gilt der Grundsatz, daß derjenige, der eine 
höhere Beitragsleistung erbringt, auch eine 
höhere Gegenleistung bekommen soll. In der 
Arbeitslosenversicherung tun wir das Gegenteil : 
Wer mehr bezahlt, bekommt im Verhältnis 
wesentlich weniger zurück, und dieser Zustand 
ist unserer Meinung nach auf keinen Fall 
aufrechtzuerhalten. 

Ich darf noch einmal einige Ziffern nennen : 
In der 1 .  Lohnstufe beträgt der Grundbetrag 
beim Alleinstehenden 62 Prozent ; bei einem 
Verdienst von 1200 S beträgt der Grundbetrag 
nur mehr 24,5 Prozent. Noch stärker wirkt 
sich die Degression jedoch bei den Familien
erhaltern aus. Bei einer Familie mit zwei 
Kindern beträgt der Grundbetrag bei einem 
Verdienst von 300 S pro Woche 70 Prozent 
und bei 1200 S nur mehr 31 Prozeüt, weil die 
starren Beträge für die Angehörigen die 
Degression noch mehr zur Wirkung kommen 
lassen. Dieser Zustand erscheint keinesfalls 
günstig, und wir werden uns ernsthaft Ge
danken machen müssen, diesen Zustand zu 
beseitigen. 

Ich darf aber neben den von Kollegen Horr 
aufgezeigten Härten auch noch auf einige 
andere zu sprechen kommen. Es erscheint 
mir unbedingt notwendig, daß eine Neu
regelung der Rahmenfristen erfolgt. - Auf 
nähere Begründungen will ich in Anbetracht 
der fortgeschrittenen Zeit verzichten. 

Der Rentenvorschuß sollte unserer Meinung 
nach ebenfalls wiederum neu festgesetzt werden. 
Er ist zum letzten Mal mit 1 .  Dezember 1964 
festgesetzt worden, und in der Zwischenzeit 
war doch eine Steigerung der Lebenshaltungs
kosten von 13,5 Prozent zu verzeichnen. 
Außerdem sind wir der Meinung, daß auch 
beim Rentenvorschuß die Familienzuschläge 
gewährt werden s011en, weil ja auch dort 
vielfach oder zum größten Teil wenigstens 
ein Familienangehöriger vorhanden ist . Aber 
ein Familienzuschlag wird nicht gewährt, 
und daher ist der Rentenvorschuß verhältnis
mäßig niedrig, also noch niedriger als das an 
sich schon niedrige Arbeitslosengeld. 

Die Einkommensgrenze für die Gewährung 
des Mindestkarenzurlaubsgeldes erscheint uns 
ebenfalls ungerechtfertigt, und wir glauben, 
daß diese Einkommensgrenze aufgehoben 
werden soll. Bei dieser starren Einkommens
grenze ergeben sich vor allem große Ungerech
tigkeiten. Diese Einkommensgrenze wider
spricht auch dem Versicherungsprinzip ,  denn 
die Beiträge werden ja von allen Versicherten 
bezahlt, und es ist dann ungerecht, wenn ein 
Teil von den Versicherungsleistungen ausge
schlossen ist, umsomehr, weil nicht nur das 
Einkommen des Versicherten selbst, sondern 
das Familieneinkommen herangezogen wird, 
also gewissermaßen in der Arbeitslosenver
sicherung noch die Sippenhaftung besteht, 
wie wir sie lange Zeit auch im ASVG. gehabt 
haben. 

Schließlich wäre es notwendig, den Mindest
bezug des Karenzurlaubsgeldes doch wieder 
auf die Basis von 1960, also zum Zeitpunkt 
der Einführung, zu bringen. Die derzeitige 
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Regelung, bei welcher das Grundausmaß als 
selbständige Erwerbstätigkeit gilt, ist völlig 
unbefriedigend. Wir haben im Arbeitslosen
versicherungsgesetz die Bestimmung, daß das 
Arbeitslosengeld dann nicht gebührt, wenn 
jemand ein Grundausmaß - sei es nun Eigen
tum oder Pachtgrund, das ist egal - von 
4 ha mittlerer Bonität bewirtschaftet. Durch 
die Aufhebung einer Verordnung durch den 
Verwaltungsgerichtshof ergibt sich nun der 
groteske Zustand, daß jener, der 4 ha mittlerer 
Bonität bewirtschaftet, das Arbeitslosengeld 
nicht bekommt, daß aber derjenige, der ein 
Grundstück - und es gibt solche Fälle - oder 
eine Wirtschaft von 20 ha guter Bonität 
bewirtschaftet, das Arbeitslosengeld bekommt. 
Hier muß eine Regelung erfolgen, weil es 
niemandem verständlich ist, daß man bei der 
Bewirtschaftung von 4 ha mittlerer Bonität 
nichts bekommt, aber bei 20 ha - ja theo
retisch sogar bei 100 ha - trotzdem die 
Arbeitslosenunterstützung bekommen kann. 

Es gibt eine Reihe praktischer Fälle, die sich 
ereignet haben. Hier muß meiner Meinung 
nach, muß unserer Meinung nach unbedingt 
eine Regelung erfolgen. Wir sind der Meinung, 
daß die 4 ha-Grenze . . . (Abg. Nimmervol l :  
Wo ist denn das der Fall ?) Fragen Sie Ihren 
Kollegen Steininger von Oberösterreich, der 
kann Ihnen die Unterlagen sofort zur Ver
fügung stellen, der kann sie Ihnen sofort 
geben. (Abg. Nimmervo l l :  Geh, Pansi, das 
glaubst du doch selber nicht ! ) Ja, er ist dazu 
in der Lage, er hat es im Ausschuß gebracht. 
( Weitere Zwischenrufe bei der Ö V  P.) Die 
Oberösterreicher werden sich untereinander 
verhältnismäßig leicht ausreden, nehme ich 
an. (Erneute Zwischenrufe bei der Ö VP. ) 

Ich bin aber auch der Meinu.ng, daß das 
Ausmaß von 4 ha zu niedrig ist. Seinerzeit, 
als das Arbeitslosenversicherungsgesetz ge
schaffen worden ist, habell die 4 ha noch eine 
ganz andere Bedeutung gehabt als hellte. Im 
Verhältnis zu heute haben damals 4 ha einen 
höheren Ertrag abgeworfen, heute ist der 
Ertrag von 4 ha wesentlich geringer. Das 
werden mir die Herren aus der Landwirtschaft 
sicher alle bestätigen. Daher sind wir der 
Meinung, daß das Ausmaß wesentlich erhöht 
werden soll, aber eine befriedigende Regelung, 
die gleiches Recht für alle bringt, müßte unserer 
Meinung nach doch geschaffen werden. 

Und schließlich muß ich für die Beseitigung 
einer ausgeßprochenen Härte die Land- und 
Forstarbeiter betreffend eintreten. Ich habe 
am Dienstag beim Kapitel Land- und Forst
wirtschaft schon darauf hingewiesen, daß die 
wirtschaftliche Lage der Land- und Forst
arbeiter zu einem großen Teil wesentlich. 
ungünstiger ist als jene der Arbeiter in anderen 
Berufsgruppen. Ich habe festgestellt, daß ihr 

Durchschnittseinkommen im Jahre 1 966 pro 
Monat um 680 S niedriger war als in anderen 
Berufsgruppell. 

Ich darf nUll in diesem Zusammenhang 
kurz abschweifen und nur eine Feststellung 
treffen : Als der Abgeordnete Dr. Staribacher 
gesprochen hat, haben die zwei oberösterreichi
scuen Kollegen einige Zwischenrufe gemacht, 
die nicht ganz richtig waren. Ich freue mich 
durchaus nicht, daß sie nicht richtig waren 
und daß der tatsächliche Zustand nicht so 
ist. Sie haben das so hingestellt, als wären 
die Verhältnisse in Kärnten wesentlich un
günstiger als in Oberösterreich .  Ich darf 
Ihnen sagen : Laut Grünem Bericht - bitte 
die Zahlen auf Seite 100, das ist leicht zu 
merken, nachzulesen (Abg. K i nzl: Nicht 
jetzt !) - betrug die Beitragsgrundlage der 
Landwirtschaftskrankenkasse Kärnten im 
Jahre 1966 1990 S und in Oberösterreich 
1 749 S, sie war also um 241 S niedriger und 
gleichzeitig die niedrigste von al1en Land
wirtschaftskranken kassen von Österreich. 
(Abg. N i m m e r v o l l :  Ist längst erledigt und 
überholt !) Überholt ist es auch in Kärnten ! Ich 
habe hier die Zahlen von 1 966 genannt . 

In Kärnten liegen die Löhne der Land
und Forstarbeiter im Durchschnitt um 578 S 
unter den Löhnen vergleichbarer Berufsgrup
pen. In Oberösterreich liegen sie um 1066 S 
darunter. Leider ist Oberösterreich an letzter 
Stelle in jeder Hin<;icht. Ich freue mich 
durchaus nicht darüber, und ich wünsche, 
daß wir auch in Oberösterreich einen besseren 
Zustand erreichen. Aber es wäre zweckmäßig, 
daß wir in Zukunft etwas mehr bei der Wahrheit 
bleiben und nicht versuchen, durch Zwischen
rufe etwas zu entstellen, was durehal.}.s richtig 
ist.  

Aber nun zurück zu der ausgesprochenen 
Härte für die Land- und Forstarbeiier im 
Arbeitslosenversicherungsgesetz. Die Land
und Forstarbeiter haben trotz dieser wirt
schaftlichen SchlechtersteIlung einen kleinen 
Vorteil gegenüber den anderen Arbeiterberufs
gruppen. Sie haben nämlich eine Abfertigung 
erreicht. (Unruhe. - Präsident Dipl.-Ing. 
Wal  d b run n e r gibt das Glockenzeiohen.) Dieser 
kleine Vorteil wird nun den Land- und Forst
arbeitern zum größten Teil durch die Arbeits
losenversicherung wieder weggenommen. 

Die Forstarbeiter - ich habe schon darauf 
hingewiesen, wie stark arbeitslos sie sind -
bekommen für die Dauer des Abfertigungs
anspruches kein Arbeitslosengeld. Sie be
kommen auch keinen Rentenvorschuß. Die 
Abfertigung hat sich in der Land- und Forst
wirtschaft aUß dem Treuegeld entwickelt. 
Früher haben die Land- und Forstarbeiter 
gesetzlich alle fünf Jahre Treuegeld bekommen. 
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Nun bekommen sie die Abfertigung, also das 
Treuegeld am Ende des Dienstverhältnisses. 
Dieses Treuegeld wird ihnen nun praktisch 
durch das Arbeitslosenversicherungsgesetz 
wieder genommen. 

Es ergeben sich durch das Ruhen des 
Arbeitslosengeldes aber auch noch einige andere 
unangenehme Folgen. Die arbeitslosen Land
und Forstarbeiter, bei denen das Arbeitslosen
geld wegen Anspruchs auf Abfertigung ruht, 
haben keine Krankenversicherung. Dadurch 
ergeben sich ausgesprochene Härtefälle, weil 
sich die Kollegen ja nicht freiwillig weiter
versichern und erst zu einem Zeitpunkt 
daraufkommen, daß sie keine Kranken
versicherung haben, wenn irgendein Unglücks
fall eintritt, wenn sie krank werden oder im 
Krankenhaus "lein müssen. Es entstehen dann 
Kosten, die sie einfach nicht bezahlen können. 
Diese Kosten bringen dann die Kollegen, die 
arbeitslos sind und kein laufendes Einkommen 
haben, in schwierige Verhältnisse. 

Des weiteren ergeben sich durch das Ruhen 
des Arbeitslosengeldes bei einem Abfertigungs
anspruch große Nachteile bei der Frühpension 
infolge langer Arbeitslosigkeit. Um die Früh
pension wegen langer Arbeitslosigkeit zu be
kommen, muß jemand bekanntlich 52 Wochen 
Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung 
erhalten, und er muß 60 Jahre alt sein. Wenn 
nun das Arbeitslosengeld ruht - und das 
kann unter Umständen ein Jahr lang sein, 
weil der Abfertigungsanspruch bis zu einem 
Jahr geht -, so müssen diese Kollegen prak
tisch zwei Jahre arbeitslos sein, um dann diese 
vorzeitige Alterspension in Anspruch nehmen 
zu können. Gerade bei den Angehörigen dieser 
Berufe, die manuell schwer arbeiten müssen, 
spielt die vorzeitige Alterspension wegen langer 
Arbeitslosigkeit eine erhebliche Rolle. 

Auf die großen Nachteile bei der Pension 
durch die Arbeitslosigkeit habe ich schon im 
vorigen Jahre hingewiesen. Ich darf das noch 
einmal unterstreichen. Die Pensionen sind 
bei jenen, die jährlich arbeitslos sind, um 
mehrere 100 S pro Monat geringer. Es wäre, 
Frau Sozialminister, durchaus denkbar, daß 
wir versuchen, schrittweise diese Nachteile 
abzu.bauen. Sie kennen ja die Forderung, daß 
die Zeiten der Arbeitslosigkeit und der Krank
heit als Ersatzzeiten gewertet werden sollen. 
Man weiß, daß das erhebliche Summen kostet, 
daß das nicht so ohne weiteres durchführbar 
ist. Man könnte aber vielleicht nun den Weg 
gehen, den wir bei der Krankenversicherung 
gegangen sind. 

In der Krankenversicherung ist es so, daß 
aus den Mitteln der Arbeitslosenversicherung 
die Krankenversicherungsbeiträge bezahlt 
werden. Es wäre durchaus denkbar, daß wir 
auch in der Pensionsversicherung aus Mitteln 

der Arbeitslosenversicherung die Pensionsbei
träge bezahlen, um dann wenigstens einen Teil 
dieser Härten beseitigen zu können. Die Mittel 
sind ja erfreulicherweise in der Arbeitslosen
versicherung vorhanden. Es würde hier nur 
auf den guten Willen ankommen, um diese 
Härte tatsächlich zu mildern und wenigstens 
teilweise die Härten, die sich aus Krankheit 
und Arbeitslosigkeit ergeben, abzubauen. 

Abschließend darf ich sagen, daß wir in der 
Krankenversicherung und in der Pensions
versicherung in der Vergangenheit eine Reihe 
von Leistung sverb esserungen beschlossen 
haben, so auch heute mit der 2 1 . ,  1 7 .  und 1 1 .  No
velle. Sie waren zweifellos immer in Ordnung, 
sie waren gerechtfertigt, ja sie waren not
wendig, und ich glaube, es ist an der Zeit, 
daß wir darangehen, auch auf dem Gebiete 
der Arbeitslosenunterstützung Verbesserungen 
herbeizuführen, das Arbeitslosenversicherungs
gesetz zu verbessern, die degressive Gestaltung 
des Arbeitslosengeldes in der gegenwärtigen 
Form zumindest zu mildern. Wir dürfen nicht 
vergessen, daß wir in Österreich im Winter 
doch noch immer verhältnismäßig große Ar
beitslosenzahlen haben. In den Jahren 1 964 
bis 1 967 waren im Jänner doch immerhin 
1 20.000 bis 145.000 Arbeitslose zu verzeichnen. 
Im Februar sind die Zahlen nicht wesentlich 
geringer. Auch im März haben wir noch sehr 
hohe Arbeitslosenzahlen. Wir müssen doch 
daran denken, daß wir nach dem gegen
wärtigen System unserer Arbeitslosenversiche
rung diese Leute geradezu auf Hungerration 
setzen. Wenn wir nicht in der Lage sind, 
ihnen ständig Arbeit zu geben - sie würden 
arbeiten, wenn Arbeitsmöglichkeiten bestün
den -, dann ist es zumindest unsere Ver
pflichtung, ihnen eine Arbeitslosenunter
stützung zu gewähren, mit der sie einigermaßen 
ihren Lebensstandard aufrechterhalten können. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Als 
nächstem Redner erteile ich dem Herrn Abge
ordneten AHenburger da<; Wort. 

Abgeordneter Altenburger (ÖVP) : Hohes 
Haus 1 Meine Damen und Herren ! Es hat 
von dieser Stelle bei anderen Gesetzen wieder
holt durchgeklungen, daß das Nachziehen, 
das Verbessern auch in der Frage der Unter
versicherung ein großer Vorteil sei. Wir 
haben das bei einer Reihe anderer Versiche
rungszweige hier als Fortschritt bezeichnet. 
Man muß baß erstaunt sein, daß das in einem 
analogen Fall wie hier bei der Arbeitslosen
versicherung negiert und zum Ausdruck ge
bracht wird : Das ist ja gar nicht::;, das ist 
einzig und allein ein Nachziehen, das ist 
überhaupt bedeutungslos !  (Abg. Borr:  Das 
sowieso, weil nook verdient wird dabei I) Damit 
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war es dann bei den anderen Fällen auch 
bedeutungslos. Man kann doch nicht bei der 
gleichen Materie mit zweierlei Maß messen 
( Abg. Ho r r : Das hat keiner gesagt I) , mit 
einem Maß bei der Krankenversicherung und 
in anderen Körperschaften, wo Sie, weil Sie 
die Verantwortung in der Selbstverwaltung 
tragen, sagen, daß das ein Fortschritt ic;t, 
wenn man eine Unterversicherung überwindet, 
und mit einem anderen Maß in der Arbeits
losenversicherung, wo Sie sagen, daß das eine 
Bagatelle ist, so ein Nixerl, weil hier ein 
Ministerium die Verantwortung trägt, ein 
Ministerium, dem Sie - das ist verständlich -
neidisch gegenüberstehen. Ich glaube, auch 
wenn das Ministerium Gold herlegt, werden 
Sie trotzdem behaupten, daß das nichts ist. 

Ich muß daher feststellen, daß diese schon 
in der Sache selbst völlig unbegründete und 
in keiner Weise gerechtfertigte Darstellung von 
uns nicht zur Kenntnis genommen werden 
kann und zurückgewiesen werden muß. Ent
weder gilt es überall, daß die Beseitigung der 
Unterversicherung ein Fortschritt ist, dann 
gilt es auch bei der Arbeitslosenversicherung, 
'oder es gilt nirgends, dann haben Sie bisher 
in den anderen Versicherungszweigen falsch 
argumentiert. 

Es ist auch nicht richtig, daß die Novelle 
gar nichts bringt. Natürlich bringt sie im 
Nachziehen bei jenen, die nun neu eingestuft 
werden sollen, Fortschritte. Es haben ab 
1. Jänner 1968 beziehungsweise 1969 in der 
höchsten Lohnklasse Eingestu,fte monatlich 
u.m 182 beziehungsweise um 312 S mehr als 
bisher. Ja, warum verschweigen Sie das ? 
Warum wollen Sie das nicht auch gelten lassen, 
daß Verbesseru.ngen von 1 82 bis 312 S drinnen 
sind ? (Abg. Pans i :  Aber, Kollege Altenburger, 
da hättest du nichts zu sagen, wenn wir das 
gesagt hätten !) Ich frage, warum Sie das nicht 
gelten lassen wollen. Ich frage, warum Sie 
über diese Dinge völlig schweigen, warum 
Sie sagen : diese Novelle ist nichts, 'lie ist 
bedeutungslos, daher ist es auch bedeutungslos. 
Das werden wir den Arbeitslosen sagen und 
verständlich machen, daß es für sie "bedeu
tungslos" ist, wenn sie 182 oder 3 1 2  S mehr 
bekommen. (Abg. H o r r :  Daß der Staat 
100 Millionen Schilling ve-rdient, das werden 
wir auch sagen !) Sie selbst weisen dauernd 
darauf hin, daß für die Kleineren, für die in 
Not Befindlichen 10 S geradezu eine solche 
Bedeutung haben, daß ihr Leben daran 
gebunden ist. Und hier sind 312 S, Herr 
Kollege Harr, nichts � Hier sind 3 1 2  S be
deutungslos ? (Abg. H orr : Du hast Gelegen
heit und kannst gleich dem Antrag beitreten I) 
Man muß schon sagen : Die Argumente, 
die hier vorgebracht werden, sind nicht 

nur einseitig, sondern sie sind auch ein 
bewußtes Verschweigen ! Ich bin überzeugt, 
daß morgen oder übermorgen die Zeitung der 
Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter 
sicherlich nicht zu schweigsam sein wird, 
sondern es wird dort stehen : Ein Erfolg des 
gewerkschaftlichen Kampfes, daß wir den 
Arbeitslosen neuerdings 312 S zusätzlich brin
gen konnten ! (Abg. Horr : Daß der Staat 
zusätzlich Millionen verdient, wird auch drin
stehen !) Das wird in der Zeitung der Bau- und 
Holzarbeiter stehen. Ich bin nicht deren 
Redakteur, aber ich bin überzeugt, daß das 
in diesem Sinne ausgelegt wird . Warum hier 
im Hohen Hause, warum hier in der Öffent
lichkeit sich nicht auch zu Tatsachen be
kennen ? (Abg. H orr :  Da hättest du zuhorchen 
müssen, da warst du nicht herinnen !) I(;h war 
immer herinnen. Ich habe nur gehört von 
Kollegen Pansi, daß diese Novelle nichts 
bedeutet und nichts anderes ist als lediglich 
ein Nachziehen. Wenn Sie nun sagen, das ist 
falsch, nehme ich es gerne zur Kenntnis', und . 
wenn Sie nun erklären, daß diese Novelle ein 
Fortschritt ist, dann wäre das sehr erfreulich. 
(Abg. H o r r :  An den Arbeitslosen wird ver
dient ! - Abg. Ste ininger :  Wenn man keine 
Ahnung hat, soll man nicht reden I) Aber bisher 
haben Sie es nicht getan, vielleicht werden 
Sie es in Zukunft tun. (Beifall bei der 0 V P.) 

Wir haben zweitens bei dieser Novelle 
niemals daran gedacht - auch nicht bei den 
Beratungen im Ausschuß -, daß wir ein 
völlig neues, alle Sorgen der Arbeitslosen be. 
treffendes Gesetz zu schaffen haben. Ja, 
glauben Sie von der Sozialistischen Partei 
wirklich, daß einzig und allein Sie die Sorgen 
der Bevölkerung kennen � Wir haben auch im 
Sozialausschuß sehr eingehend eine Reihe der 
Forderungen, die Sie nunmehr im Hause als 
Antrag eingebracht haben, beraten. Wir 
haben sehr eingehend darüber beraten. Sie 
haben im Ausschuß gesagt, Sie können es nicht 
zur Kenntnis nehmen, Sie müssen das im 
Hause anmelden. Nicht deswegen, weil wir es 
dort nicht beraten hätten, sondern weil Sie 
für diese Forderungen die Öffentlichkeit brau
chen, weil Sie in dieser Angelegenheit Pro
paganda brauchen. Für uns sind die Arbeits
losen nicht ein Gegenstand der Propaganda ! 
(Bei/all bei der O v  P.) Für uns sind die Arbeits
losen ein Gegenstand ernstester Sorge (Abg. 
W ei khar t : Ihr macht sie nur, die Arbeits
losen !) , aber nicht dahin gehend, wie ich 
diesen Arbeitslosen in den einzelnen Fällen 
nach Propaganda behandle, sondern wie ich 
die Vollbeschäftigung erhalte und nach Mög
lichlwit überhaupt keine Arbeitslosen in Öster
reich habe. (Abg. Probs t :  Zum Lachen so 
etwas !) Das ist unsere Aufgabe. (Erneuter 
Beifall bei der Ö V  P.) 
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Im Ausschuß haben wir auch darüber ein
gehend gesprochen, Kollege Horr, daß es nicht 
ganz gleichgültig ist, ob ich ein Saisonarbeiter 
in der Bauindustrie oder im Baugewerbe bin 
oder ob ich kein Saisonarbeiter bin. Wir 
haben bei den Saisonarbeitern andere Kollek
tivverträge, wir haben bei den Saisonarbeitern 
deswegen andere Voraussetzungen, weil sie 
eben nur in der Saison arbeiten. Ich kann 
daher die Anliegen der Sai'Sonarbeiter nicht 
völlig gleichziehen mit jenen der Industrie
arbeiter und der anderen Beschäftigten. Da sind 
doch andere Voraussetzungen ! Daher ist es 
auch unmöglich, Anträge zu behandeln, die 
nur einen Teil der Saisonarbeiter herausneh
men. 

Wir alle sind überzeugt, daß in den nächsten 
Monaten wirtschaftliche Schwierigkeiten kom
men werden. Glauben Sie, daß Sie in einer 
solchen Zeit derartige Forderungen vernünftig 
anmelden können, deren finanzielle Bedeckung 
nicht gegeben ist (Abg. Ho rr :  Was heißt 
"finanzielle Bedeckung" ? Der Staat verdient 
dabei, merk dir das I), Kollege Horr, weil ja alle 
unsere Berechnungen auf den bestehenden 
und den aus der Vergangenheit abschätzbaren 
Arbeitslosenzahlen aufgebaut sind 1 (Abg. 
Ho rr:  Nein, das stimmt gar nicht ! - Abg. 
Steininger :  Er hat eine Ahnung 1) Ja, das 
stimmt genau, weil das die Millionenbeträge 
sind, die wir auch im Ausschuß für soziale 
Verwaltung beraten und auch in Diskussion 
stehen hatten. 

Was Sie verlangen, ist ein Vorgriff auf 
kommende fragliche Einnahmen. Und was 
wir hier im Rahmen dieses Gesetzes nicht tun, 
ist, den Arbeitslosen auf Grund unbekannter 
kommender Einnahmen zu sagen : Ihr werdet 
mehr bekommen. Das tun wir nicht, sondern 
was wir hier tun, ist, auf Grund der gegebenen 
Möglichkeiten dieses Problem auch zu be
handeln. ( Abg. H orr :  Entweder ihr wollt 
daran verdienen, oder ihr glaubt, daß wir mehr 
Arbeitslose bekommen ! Eines von beiden !) 

Wir sind nicht die Münzer, die hier wie 
manchmal in der Vergangenheit handeln. 
Wir sehen heute in der Sozialversicherung 
und auch in anderen Zweigen unserer Sozial
politik : Das Vorwegnehmen ist leichter, aber 
das dann einzuhalten, wenn die Situation 
eintritt, ist schwieriger ! (Abg. Pro b s t :  Ich 
habe geglaubt, eine solche Situation kann nach 
Ihrer Meinung nicht eintreten !) In diesen 
Fällen wenden Sie sich dann nicht an jene, 
die hier die Forderung gestellt haben, sondern 
dann wenden Sie sich an den Finaruminister, 
dann wenden Sie sich an die Regierung ! 

Die Regierung hat die Pflicht, zeitgerecht zu 
sagen, was auf Grund der Einnahmen zu tu.n 
möglich ist und was nicht. (Abg. Horr:  Wo 

sind die 1,2 Milliarden, die die Arbeitslosen
versioherung haben müßte ?) Lieber Kollege 
Horr, das ist genauso demagogisch wie vieles 
andere. Denn gerade der Kollege Horr weiß, 
daß es eine Zeit gegeben hat, in der nichts da 
war und wo die Arbeitslosenunterstützung auf 
dem Vorschußweg hat ausgezahlt werden 
müssen. Damals hat niemand gesagt : Herr 
Finanzminister , wo sind Reserven 1 ,  sondern 
damals, Kollege Horr, haben wir hier verlangt : 
Reserven hin oder her - das Geld muß her
kommen, wir können die Arbeitslosen draußen 
nicht hungern lassen ! (Beifall bei der Ö V P.) 
So wurden damals ohne Reserven Zahlungen 
geleistet. Daher kann man heute nicht dem 
Finanzminister sagen : Jetzt hast du ein paar 
Groschen, die mußt du jetzt hergeben ! (Abg. 
Ho r r : Gesetzwidrig hat er die Gelder verbraucht !) 
Man hat ihm auch damals keinen Vorwurf 
gemacht, als er nichts hatte, daß er dennoch 
die Arbeitslosen unterstützt hat. Wir werden 
die Politik der Verantwortung auch auf diesem 
Sektor fortsetzen. (Abg. Moser : Weniger 
geben ist die beste Verantwortung ! - Abg. 
W e i k h art : Zweckbestimmte Beträge anders zu 
verwenden ! - Abg. Dr. Gorbach:  Tut ihn 
nicht reizen !) 

Jetzt zum Schluß darf ich, Herr Staats
sekretär, noch sagen : Es sind ja meine Kol
legen der Gewerkschaft ebenfalls hier. Kollege 
Horr, um wieviel hast du in den letzten 
Jahren die gewerkschaftliche Arbeitslosenunter
stützung erhöht 1 (Abg. H orr:  Der Familien
zuschlag ist um 39 Prozent, der Kinderzuschlag 
um 1 fj Prozent zurückgeblieben !) Auch nicht, weil 
wir auch im Rahmen des Gewerkschafts
bundes nicht die Möglichkeit haben, mehr aus
zugeben, als wir einnehmen, Kollege Horr ! 
(Anhaltende Zwischenrufe bei der SPÖ. -
Präsident Dipl.-Ing. Wal dbru n n e r  gibt das 
Glockenzeiohen.) Das kann auch der Finanz
minister nicht. Daher kann auch der 
Finanzminister und kann auch die 
Regierung keine Zusagen machen. ( Ruf 
bei der SPÖ: Traurig, aber wahr ! - Abg. 
H orr :  Um 39 Prozent ist der Familienzuschlag 
zurückgeblieben !) Ich habe eine andere Frage 
gestellt, Kollege Horr, um wie viel Prozent 
die gewerkschaft liehe Arbeitslosenunterstützung 
bei deiner Gewerkschaft in den letzten Jahren 
erhöht wurde. (Ruf bei der (JV P: Um gar 
nichts !) Und darauf kannst du mir auch 
keine andere Antwort geben als die : Wir 
müssen im Rahmen unserer finanziellen Mittel 
- das ist richtig ! - auch unser Unterstützungs
wesen halten. Einen ähnlichen Weg muß auch 
der Finanzminister gehen. (Abg. H orr : Aber 
er darf nicht verdienen bei der Arbeitslosen
versicherung !) Auch er kann nicht mehr 
ausgeben, als er einnimmt. Das gilt halt 
überall, das stimmt auch hier. (Beifall bei der 
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O VP. - Abg. Weikhart:  Er nimmt ja mehr 
ein, das ist eben der Unterschied !) 

Wir haben zu dieser Novelle festzustellen : 
Sie ist nicht etwa nichts, wie Sie es sagen, 
sondern sie ist eine Verbesserung dahin gehend, 
daß wir die Unterversicherung beseitigen. 
Sie bringt materiell eine Erhöhung von 182 
bis 312 S, sie bringt eine Reihe anderer Ver· 
besserungen, zum Beispiel bei den Haus· 
besorgern. Ja, Herr Kollege, das ist eine 
langjährige Forderung der Hausbesorger, die 
nun in dieser Novelle erfüllt wird. 

Wir können nicht alles auf einmal tun. Wir 
werden die Sorgen nach wie vor erllst prüfen, 
und wir werden als Österreichische Volkspartei 
verantwortlich bei jeder Gelegenheit und bei 
jeder Novelle versuchen, das zu tun, was mög. 
lieh ist. Was aber Sie auch in diesem Fall 
neuerlich an Anträgen gestellt haben, ist 
zum Teil Demagogie und - Sie wissen es 
selbst - undurchführbar. Daher lehnen wir 
sie ab, weil wir mit den Arbeitslosen keine Pro· 
paganda betreiben wollen ! (Lebhafter Beifall 
bei der O v  P.) 

Präsident (den Vorsitz übernehmend) : Zum 
Worte gemeldet ist der Herr Abgeordnete 
Ing. Häuser. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Ing. Häuser (SPO) :  Meine 
sehr geehrten Damen und Herren I Es gibt 
einen Spruch : "Es kann der Frömmste nicht 
in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn 
nicht gefällt. " (Beifall bei der BPO. - Heiter· 
keit bei der O VP. - Abg. Dr. Gruber: 
Bie Bind nicht der Frömmste !) - Wer gut ist, 
ist nach der Kirche auch fromm ; darf ich 
Ihnen das sagen. Ob Sie gut sind, das werde 
ich jetzt gleich hier feststellen. ( Weitere 
Zwi8chenrnje bei der 0 V P.) 

Es war heute eigentlich, so glaube ich, die 
Absicht, die Fragen der Sozialversicherung, 
die ja letzten Endes breite Schichten des 
österreichischen Volkes betreffen, mit den 
Möglichkeiten, die in der derzeitigen Wirt· 
schaftslage und Budgetsituation gegeben sind, 
einer schrittweisen Verbesserung zuzuführen. 
Wir alle haben das schon bei den drei voran
gegangenen Novellen getan. Wir haben, wenn 
auch verschiedene Einstellungen zu diesen 
Fragenbereichen vorhanden sind, diesen Ge
setzen unsere Zustimmung gegeben. 

Es war schon sehr verlockend, jenen schwe· 
ren Angriff, den der Herr Abgeordnete Kul· 
hanek hier im Rahmen der Sozialversiehe· 
rungsfrage gestartet hat, zu behandeln und 
ihm die entsprechende Antwort zu geben. 
Aber es ist für mich noch verständlich, daß 
ein Vertreter der Selbständigen auch dann, 
wenn er mit dem Brustton der überzeugung 
behauptet, er trete für die Kleinen ein, gleich. 

zeitig die Riskengemeinschaft der Hoch. und 
Höchstverdienenden ausschließt, um die Klei· 
nen sozusagen stärker belasten zu können. 
Darüber kaml man eben verschiedener Meinung 
sein. 

Die Problematik im Rahmen der Selbständi. 
genversicherung - Herr Abgeordneter Kul. 
hanek, das habe ich damals am Donnerstag 
bei der Budgetberatung über das Kapitel 
Sozialversicherung gesagt - ist die Frage der 
Riskengemeinschaft. Nehmen Sie zur Kennt· 
nis : Wir Sozialisten werden diese Risken· 
gemeinschaft der unselbständig Erwerbs· 
tätigen - ganz gleichgültig, ob Sie das Ver· 
langen stellen, daß die Versicherten nach 
Einkommen auseinandergerissen werden, oder 
ob Sie das Verlangen nach dem Selbstbehalt 
und der Zuzahlung stellen - immer wieder 
verteidigen. (BeijaU bei der SPO.) 

Aber wenn man das - wie es eben der 
Fall war - aus dem Munde eines Arbeit
nehmervertreters hört, dann muß man schon 
sagen : Das heißt die Dinge auf den Kopf 
stellen. Wir haben in keiner Weise zum 
Ausdruck gebracht, daß mit der vorliegenden 
Gesetzesnovelle nicht ein ähnlicher Schritt 
in bezug auf die Beseitigung der Unter. 
versicherung durchgeführt wird. (Abg. Alten· 
burger: "Nur" hat es geheipen !) Ja, Kollege 
Altenburger ! Ich bitte, ich werde jetzt sehr, 
sehr sachlich werden ( Heiterkeit bei der 0 V P), 
denn in dem Moment, wo ich mit Zahlen 
arbeite, brauche ich nicht politisch zu sein. 
Die Zahlen sprechen für sich. 

Was wir an diesem Gesetz bekrittelt haben, 
was ich auch im Ausschuß bekrittelt habe 
- wenn man sich noch daran erinnern kann -, 
ist, daß wir in den derzeit vorhandenen, noch 
aus der Koalitionszeit stammenden Lohn. 
klassen eine degressive Regelung haben. Ich 
darf in Erinnerung bringen, daß diese degressive 
Regelung schon immer von uns bekämpft 
worden ist. Aber schon immer waren die 
Schwierigkeiten auf der Arbeitgeberseite, auf 
Ihrer Seite, so stark, daß Sie den Grundsatz 
des Versicherungsprinzips in der Arbeits· 
losenversicherung ganz einfach nicht haben 
gelten lassen wollen. 

Dagegen wenden wir uns ! Wir haben jetzt 
- ich weiß jetzt die Ziffern nur sehr grob -
in der ersten Lohnklasse - man kann es sich 
ja ausrechnen -, etwa 150 bis 180 S, 96 S 
Grundbetrag der Arbeitslosenversicherung ge· 
habt. Sie werden sehr leicht daraus erkennen, 
daß das, auf 150 bezogen, etwa 60 Prozent 
sind und, auf 180 bezogen, etwas über 50 Pro. 
zent. Schauen Sie sich nur die 28. Lohnklasse, 
die bisher gegolten hat, an : Da waren es bei 
680 bis 700 S 252 S ;  Sie kommen drauf, daß 
das etwa 36 Prozent sind. Das ist die deo 
gressive Methode, die dadurch entsteht, daß 
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man unten etwa mit 60 Prozent beginnt, aber 
dann nicht mehr in Prozentsätzen weiter
rechnet, sondern den starren Betrag von je 
6 S Erhöhung pro 20 S Lohnanteil gibt, 
wodurch eine ständige Verminderung des 
Arbeitslosengeldes im Zusammenhang mit dem 
Lohn oder Gehalt, den man vorher gehabt hat, 
eintritt. 

Wir haben den langjährigen Wunsch - und 
ich nehme an, Kollege Altenburger, auch die 
Kollegen christlichen Gewerkschafter haben 
ihn -, daß auch das Arbeitslosengeld in eine 
Relation zum Einkommen gebracht wird und 
doch nicht in steigendem Maße sinkt. 

Was ist jetzt mit der Novelle, mit der ver
sucht wird, die Unterversicherung in den 
Grenzen zu beseitigen, wie sie vorliegen � 
Je länger die 6 S-Grenze beibehalten wird, 
desto niedriger wird der Prozentsatz. Stellen 
Sie sich einmal vor : Die Geldwertverdünnung 
wird stärker werden, und wir werden dann 
6000 oder 7000 S als einen Lohnanteil drinnen 
haben, den wir dann auch arbeitslosenver
sicherungsmäßig erfassen müssen. Dann wird 
der Betroffene 25 oder 22 Prozent von dem 
Lohn, den er gehabt hat, bekommen. 

Dagegen kämpfen wir. Ich weiß nicht, 
warum man sich 80 aufregt, wenn hier sach
lich festgestellt wird, daß man, wie eS jetzt 
der Fall ist, im Rahmen der 39. Lohnklasse 
bei einem Einkommen von 920 S 3 18 S be
kommen wird. Kollege Altenburger , das ist 
ja nur mehr ein schwaches Drittel dessen, 
was man an Lohn gehabt hat. Ich glaube, 
gerade in einer Zeit, wo wir leider damit rech
nen müssen, daß ein größerer Teil als bisher 
von unselbständig Erwerbstätigen arbeitslos 
wird, haben wir doch alle zusammen ein 
Interesse, deren soziale Lage so günstig als 
nur möglich zu gestalten. 

Daher unser Vorschlag - das bleibt immer 
noch degressiv -, durch eine Erhöhung des 
Steigerungsbetrages von 6 S auf 8 S eine Er
leichterung herbeizuführen. Wir haben gar 
nicht den Mut gehabt zu sagen : Weg mit der 
Degression, 50 Prozent - ähnlich wie wir es 
beim Krankengeld haben - der Beitrags
grundlage ist das Krankengeld. Hier haben 
wir eine ganz andere Regelung. Man kann 
doch jetzt nicht so tun : Hier verwalten wir 
Sozialisten sozusagen mehrheitlich. Wir ver
walten diese Sozialeinrichtungen alle zusam
men. Ich glaube, wir haben alle zusammen 
aus unserer sozialen Einstellung heraus ver
sucht, Lösungen zu treffen, die die soziale 
Sicherheit der Leute einigermaßen garan
tieren. 

Aber hier wird nicht garantiert. Und man 
darf doch um Gottes willen noch bei einem 
Gesetz eine Unzukömmlichkeit aufzeigen, noch 
dazu, wo wir - und auch das haben wir im 

Sozialausschuß gesagt - sachliche Argumente 
dafür haben, daß man in dem Bereich nicht 
davon reden kann, daß es die Mittel dafür 
nicht gäbe. Das ist ja auch wieder eine voll
kommen falsche Darstellung der Situation. 
Das Arbeitslosengeld - und gleich jetzt 
wieder zu meinem Freund Kollegen Alten
burger -, das man anfänglich in der Krisen
zeit ausbezahlt hat, ist schon lange zurück
gezahlt worden. (Zustimmung bei der SPÖ.j 
Kollege Altenburger, das, was jetzt im Re
servefonds vorhanden sein sollte, ist ein 
kraft Gesetzes zweckgebundener Betrag, den 
sich der Herr Finanzminister überhaupt nur 
ausleihen kann. Er darf ihn gar nicht anders 
verwenden. Wenn der Rechnungshof bericht 
für 1966 feststellt, daß zwar 1 200 Millionen 
Schilling - sehr grob gesprochen - zu 
Buch stehen, aber gleichzeitig auch fest
stellt, daß sie nur zu Buch stehen und nicht 
vorhanden sind, dalUl. darf man doch wahrlich 
jetzt nicht die Sozialisten schuldig sprechen, 
wenn man das Verlangen stellt, soziale Maß
nahmen zu setzen, die bei weitem nicht das 
kosten, was in dem Fonds vorhanden ist. 

Ich möchte noch etwas zu diesem Bereich 
sagen. Wir haben eine Aufstellung über die 
geschätzten Einnahmen bekommen. Die Dif
ferenzen zwischen diesen beiden Beträgen 
sind - der Kollege Horr hat darauf hin
gewiesen - sehr unterschiedlich. Die Ein
nahmen des Finanzministers - und das habe 
ich auch bei der Behandlung des Kapitels 
Soziale Verwaltung bekrittelt - werden be
wußt sehr niedrig geschätzt, um dann sozu
sagen einen entsprechenden Polster zu haben. 
Genau dasselbe ist hier von meinen Freunden 
Pansi und Horr bekrittelt worden. Man nimmt 
mit Absicht einen niedrigen Geldeingang, 
damit man leichter begründen kann, warum 
man den Antrag der Sozialisten ablehnt. 
Aber ich muß es Ihnen überlassen, meine 
Damen und Herren : Wenn Sie die Dinge 
sachlich prüfen, dann werden Sie darauf
kommen, daß das weder ein Wahlschlager 
war, was hier vorgetragen wurde, noch ein 
politischer Affront gegen die Österreichische 
Volkspartei. Es war der Appell an Sie, ein 
soziales Verhalten an den Tag zu legen, 
mit der Begründung, daß das Forderungen sind, 
die wir seit langem gemeinsam erhoben 
haben, und mit der Feststellung, daß die 
.Mittel für die Erfüllung dieses unseres Ver
langens vorhanden wären. An Ihnen liegt es 
jetzt, die politische Konsequenz zu ziehen 
und diesem Antrag zuzustimmen oder nicht. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident : Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht 
der Herr Berichterstatter das Schlußwort � 
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Berichterstatter Kabesch (Schlußwort) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Dem vom Herrn 
Abgeordneten Horr eingebrachten Antrag trete 
ich nicht bei . (Rufe bei der SP(j: Das ist ein 
Gewerkschafter !) 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zur A b
s t i m m u ng, die ich über jeden der beiden 
Gesetzentwürfe getrennt vornehmen werde. 
( Weitere Zwischenrufe bei der SP(J. - Der 
Präsident  gibt das Glockenzeichen.) - Bitte, 
wir sind bei der Abstimmung. 

Wir kommen zunächst zur Abstimmung 
über den Entwurf des Bundesgesetzes, mit dem 
das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958 
neuerlich abgeändert wird. Da ein Abände
rungsantrag vorliegt, werde ich getrennt ab
stimmen lassen. 

Zu Artikel I bis einschließlich Ziffer 2 
liegen keine Abänderungsanträge vor . Ich 
lasse hieiüber unter einem abstimmen und 
bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung der 
Regierungsvorlage ihre Zustimmung geben, 
sich VOll den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Zu Ziffer 3 liegt ein Abänderungsantrag der 
Abgeordneten Horr und Genossen vor. Diesem 
zufolge soll sowohl die im Ausschußbericht 
festgelegte Fassung des Absatzes 3 geändert 
werdell als auch der Absatz 5 eine neue 
Fassung erhalten. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die 
sofortige Vornahme der dritten Lesung. -
Einwand wird nicht erhoben. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, 
die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
dr i  t t e r  Lesung ihre Zustimmung erteilen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - E i n
s t i m m i g  angen o m m en. Der Gesetzentwurf 
ist somit auch in dritter Lesung angenommen. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Gesetzentwurf, betreffend die neuer
liche Abänderung des Bundesgesetzes, mit 
dem Beziehern von Leistungen aus der Arbeits
losenversicherung eine Teuerungszulage ge
währt wird. 

Bei der A b st immung wird der Gesetz
entwurf in der Fassung des A u8schußberichtes 
in zwe i t e r  und dri t t er  Lesung e i nst immig 
zum Beschluß erhoben. 

6. Punkt: Bericht des Handelsausschusses 
über die Regierungsvorlage (668 der Beilagen): 
Bundesgesetz zur Sicherung des Bestandes 
von Kohlen- und Buntmetallerzbergbauen und 
zur Deckung von Aufwendungen für die Still
legung einschlägiger Bergbaubetriebe (Berg
bauförderungsgesetz 1968) (697 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 6. .Punkt der 
Tagesordnung : Bergbauförderungsgesetz 1968 . 

Berichterstatter ist Abgeordneter Dr. Bas
setti. Ich bitte um den Bericht. 

Ich lasse zunächst über Ziffer 3 in der I Berichterstatter Dr. Bassetti: Hohes Haus ! 
Fassung des Abänderungsantrages abstimmen Namens des Handelsausschusses habe ich 
und, falls dieser keine Mehrheit findet, über I über das Bergbauförderungsgesetz 1968 zu 
Ziffer 3 in der Fassung der Regierungsvorlage. berichten. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die der Das Bergbauförderungsgesetz 1963 war vor 
Ziffer 3 in der Fassung des Abänderungs- allem erlassen worden, um den Kohlenbergbau 
antrages der Abgeordneten Horr und Ge- und den Buntmetallerzbergbau in ihrem Be
nossen ihle Zustimmung geben, durch den stand zu sichern. 
sowohl die Ausschußfassung des Absatzes 3 Da das Bergbauförderungsgesetz 1963 mit 
als auch der Absatz 5 des § 21 ASVG. ge- Ablauf des 3 1 .  Dezember 1967 außer Kraft 
ändert werden sollte, ihre Zustimmung geben, tritt, ergibt sich die Notwendigkeit, für 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist I weitere fünf Jahre gesetzliche Maßnahmen 
die Minderheit. Abgelehnt. zur Sicherung des Bestandes von Kohlen- und 

Ich bitte nunmehr jene Damen und Herren, 
die der Ziffer 3 in der Fassung der Regierungs
vorlage ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehrheit. 
Angenommen. 

Zu den restlichen Teilen der Vorlage liegen 
keine Abänderungsanträge vor. Ich bitte 
jene Damen und Herren, die dem restlichen 
Teil der Vorlage samt Titel und Eingang in 
der Fassung der Regierungsvorlage ihre Zu
stimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Einstimmig angenommen. 

Damit ist die z w e i t e  Lesung beendet. 

Buntmetallerzbergbauen und zur Deckung 
von Aufwendungen für die Stillegung ein
schlägiger Bergbaubetriebe vorzusehen. Da 
die Handhabung des Bergbauförderungs
gesetzes 1963 einzelne Anderungen nahegelegt 
hat, wurde von einer Verlängerung des bis 
Ende 1 967 befristeten Gesetzes abgesehen 
und die Erlassung eines neuen Bergbauförde
rungsgesetzes in Betracht gezogen. 

Der Handelsausschuß hat die Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 1 1 .  Dezember 
1967 in Verhandlung gezogen. In der Debatte 
ergriffen außer dem Berichterstatter die Ab
geordneten Pay, Dr. Tull und Neumann 
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sowie der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie Vizekanzler Dr. Bock das 
Wort. 

Bei der Abstimmung wurde die Regie
rungsvorlage mit Stimmeneinhelligkeit ange
nommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Handelsausschuß somit durch mich den 
A n t r a g, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(668 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Für den Fall von Wortmeldungen bitte 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident : Der Herr Berichterstatter bean
tragt, General- und Spezialdebatte unter 
einem vorzunehmen. - Einwand wird nicht 
erhoben. 

Wir gehen somit in die Debatte ein. Als 
erster zum Wort gemeldet ist der Abgeordnete 
Neumann. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Newnann (ÖVP) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Sehr verehrte Damen 
und Herren ! Die Regierung der Österreichi
schen Volkspartei hat seit ihrem Bestande der 
Sicherun� der Arbeitsplätze, die heute nicht 
nur in Österreich, sondern auch in v ielen 

. anderen Ländern der Welt gefährdet sind, 
ihr ganzes Augenmerk zugewendet. Innerhalb 
dieser Politik ist es im besonderen der Berg
mannstand gewesen, für den eine Reihe von 
Initiativen zur Existenzsicherung ergriffen 
wurden. (Abg. Ozet te l :  Zum Beispiel ?) 
Ich erinnere zum Beispiel an die ERP-Kredite 
in einer Größenordnung von 300 Millionen 
Sohilling und daran, daß praktisch das ganze 
ERP-Programm 1 967 abgestimmt war und 
abgestimmt ist auf Btrukturpolitische Maß
nahmen und damit auf die Sicherung der 
Arbeitsplätze. 

Ich erinnere weiter an das Gesetz über die 
Sonderunterstützung für Bergleute im Be
reiche der sozialen Verwaltung und daran, 
daß die Umschulungsprämien im Rahmen 
der Maßnahmen einer aktiven Arbeitsmarkt
politik verdoppelt wurden. 

Durch a11 diese Initiativen haben wir 
erreicht, daß mit Stand vom 1. Oktober 1967 
bei den Arbeitsämtern nur insgesamt 24 Berg
leute als arbeitslos gemeldet waren. (Abg. 
Sekanina:  Ab 1. Jänner 1968 kommen 
409 aus der LAKOG dazu !) Darüber werden 
wir noch reden, Herr Kollege Sekanina ! 
Die Voraussagen der Sozialistischen Partei 
haben sich seit Kar! Marx noch nie bewahr
heit�t !  (Beifall bei der Ö V P.- Ruf bei der 
SP() : Du meine Güte ! - Abg. S e k a n i n a :  
409 kommen dazu !) 

Hohes Haus ! Mit dem vorliegenden Gesetz 
über die Bergbauförderung haben die Initia
tiven der ÖVP-Regierung für den Bergmann
stand einen weiteren Höhepunkt erreicht. 
(Abg. Pay : Was habt ihr über den Weg der 
Koalitionsregierung gemacht ? Gekürzt um 
20 Prozent !) Dazu kommen wir auch noch, 
Herr Kollege ! (Ruf bei der () V P..  Lassen Sie 
ihn raunzen !) Ich bitte, etwas zuzuhören. 
Ich habe die ganze Woche und das ganze 
Jahr auch der sozialistir:ochen Opposition sehr 
aufmerksam zugehört, ich nehme das gleiche 
Recht auch für mich in Anspruch ! ( Beifall 
bei der () V  P.) 

Hohes Haus ! Lassen Sie mich nun zum 
Bergbauförderllngsgesetz, das uns heute zur 
Behandlung vorliegt, eImge Bemerkungen 
machen. So gegen Ende der fünfziger Jahre 
wurde die Forderung nach einer staatlichen 
Bergbauförderung immer größer. Es deckt 
sich dieser Zeitpunkt ungefähr mit jener Zeit, 
wo andere Energieträger als die Kohle auf 
dem Energiemarkte in zunehmendem Maße 
aufgetreten sind. 

Man könnte darüber sehr viel sagen. Ich 
möchte nur feststellen : Nicht die Absatz
schwierigkeiten bei der Kohle waren die 
Ursache, warum uns diese neu aufgetretenen 
Energieträger in zunehmendem Maße in der 
Kohlenwirtschaft Sorge bereiteten, denn unge
fähr gleioh mit dem Auftreten dieser neuen 
Energiequellen ist in Österreich auch der 
Energiebedarf angestiegen, und er hat sich ja 
bekanntlich in den letzten zehn Jahren in 
unserem Lande, aber auch sonst in der Welt 
mehr als verdoppelt, sondern die Bequemlich
keit und wohl auch der Preis sind die Ursache, 
daß der Kohlenwirtschaft diese neuen Energie
quellen in zunehmendem Maße zur Konkurrenz 
geworden sind. 

Obwohl auch die Kohlenwirtschaft im Laufe 
der Zeit ihre Preise ständig erhöhte - seit den 
fünfziger Jahren ungefähr um 100 Prozent -, 
sind auf Grund dieser Konkurrenz die Markt
erlöse der Kohle auf dem Energiemarkt schon 
lange nicht mehr kostendeckend. Von Ge
winnen für notwendige Investitionen, vor 
allem bei den Kohlengruben, war schon lange 
nicht mehr die Rede. 

Aber auch die bescheidenen Gewinne der 
Tagbaue haben nicht ausgereicht, um 8011 die 
notwendigen Investitionen, um die notwendige 
Rationalisierung der Kohlenwirtschaft vorzu
nehmen. 

Das alles - man könnte noch viel mehr 
darüber ausführen - sind die Gründe, warum 
der Ruf nach einer staatlichen Bergbau
förderung immer lauter geworden ist. Es 
wurde gefordert, der Staat möge durch eine 
staatliche Bergbauförderung einen Preisaus
gleich schaffen, er möge beitragen zu den 
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notwendigen Investitionen, und er möge auch 
durch eine staatliche Bergbauförderung zu den 
unumgänglich notwendigen Stillegungen einen 
Beitrag leisten. 

Begründet wurde diese Forderung nach der 
staatlichen Bergbauförderung mit Recht nicht 
nur damit, daß es trotz dieser neuen Energie
quellen gilt, die rund 10.000 Arbeitsplätze 
unserer heimischen Bergleute zu sichern, 
sondern auch damit, daß der heimische 
Kohlenbergbau trotz der neuen Energiequellen 
über die Sicherung der Arbeitsplätze hinaus 
eine wichtige staatspolitische, eine wichtige 
volkswirtschaftliche Funktion zu erfüllen hat. 
Eine zu starke Einschränkung unseres heimi
schen Kohlenbergbaues kann vom Standpunkt 
der Wehrpolitik, vor allem vom Standpunkt 
der Wehrpolitik eines neutralen Staates, der 
i m  Ernstfall nicht sofort auf die Hilfe von 
Verbündeten zurückgreifen kann, nicht ver
treten werden. Es gelten in dieser Richtung 
die gleichen Grundsätze wie für unsere heimi
sche Landwirtschaft. 

Aus all diesen Gründen, Hohes Haus, 
ist es im Laufe der Jahre zur offiziellen 
Bergbauförderung durch den Staat, zum Berg
bauförderungsgesetz 1963 gekommen. 

Jetzt komme ich zur Beantwortung des 
Zwischenrufes des Kollegen Pay : Jährlich 
wurden seither dem Kohlenbergbau im 
Rahmen dieses Bergbauförderungsgesetzes 
finanzielle Mittel zugeführt. Vom Jahre 1963 
bis einschließlich des Jahres 1966 waren es 
insgesamt 232 Millionen Schilling, das sind 
im Jahresschnitt rund 60 Millionen Schilling. 
Im Jahre 1967, also schon in der Zeit der 
ÖVP-Regierung, sind es jedoch bereits 
1 1 6,9 Millionen Schilling, die - also im 
heurigen Jahre - der Bergbauförderung schon 
zugeführt wurden ( Abg. Pa y : Im Vorjahr 
waren es 43 Millionen !),  und weitere 6 Millionen 
Schilling sind noch für die LAKOG, wo nach 
Beginn der Budgeterstellung die Katastrophe 
eingetreten ist, schon jetzt vorgesehen. 

Hohes Haus ! Ich bin fest davon überzeugt, 
daß es genauso wie im Jahre 1967 auch im 
Jahre 1968 vor allem infolge der gewaltigen, 
furchtbaren Katastrophe bei der LAKOG 
zu einer weiteren Aufstockung der Bergbau
förderungsmittel kommen wird. Ich glaube 
sagen zu können : Das alles sind leuchtende 
Beweise dafür, daß die ÖVP-Regierung unseres 
Landes zum österreichischen Kohlenbergbau 
eine sehr, sehr positive Einstellung hat ! 
(Abg. Pay: 60 Millionen Schilling fehlen 
ohne die Katastrophe bei der LAKOG !) über 
das, was ich soeben gesagt habe, werden wir 
nächstes Jahr weiterreden, Herr Kollege Pay I 

Hohes Haus ! Daß die ÖVP-Regierung nicht 
nur zum Kohlenbergbau eine sehr positive 
Einstellung hat, sondern auch zu diesem 

Hause . . . (Abg. Pay : Herabsetzung der 
Förderung auf 3 Millionen Tonnen !) Ich stelle 
nur fest, daß die sozialistische Regierung von 
England weit mehr Kohlengruben zugesperrt 
hat als die ÖVP-Regierung in Österreich. 
( Beifall bei der Ö V P.) Seit der Verstaatlichung 
des Kohlenbergbaues in England wurden 
von der englischen sozialistischen Regierung 
insgesamt 300 Gruben geschlossen. Die 
Sozialdemokraten in Schweden haben den 
Kohlel1bergbau überhaupt zur Gänze aufge
geben. Das möchte ich dazu festgestellt 
haben. 

Hohes Haus ! Der § 1 des uns heute zur 
Beschlußfassung vorliegenden Bergbauförde
rungsgesetzes beweist, daß die Regierung 
nicht nur zum Kohlenbergbau, sondern auch 
zu diesem Hause und damit zur Demokratie 
eine sehr positive Einstellung hat. In diesem 
§ 1 heißt es nämlich, daß die Höhe der Berg
bauförderungsmittel zwischen dem Kohlen
bergbau und dem Buntmetallerzbergbau nicht 
mehr wie bisher durch die Regierung, sondern 
durch das Parlament, und zwar bereits im 
Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes, 
festzulegen ist. Diese Tatsache ist überhaupt 
der wichtigste Fortschritt des uns heute vor
liegenden Bergbauförderungsgesetzes 1968. 

Lassen Sie mich noch einige Bemerkungen 
zu den Abänderungswünschen machen, die von 
der sozialistischen Opposition im Handels
ausschuß vorgetragen wurden. Leider können 
wir diesen Abänderungswünschen aus grund
sätzlichen Erwägungen nicht beitreten. 

In einem Abänderungsantrag wurde die 
Forderung erhoben, die Bergbauförderungs
mittel von jedweder Steuer zu befreien. Diese 
Forderung widerspricht dem Gleichheits
grundsatz und würde außerdem dem Kohlen
bergbau nichts bringen, weil die geförderten 
Gruben in Zukunft vor allem durch die Zu
sammenlegung der Grube Fohnsdorf mit 
der GKB kaum mehr Gewinne abwerfen 
werden und somit auch keine Steuern zu ent
richten sind. 

Die zweite Forderung, das Sozialministerium 
in die Vollziehung dieses Gesetzes miteinzu
beziehen, bringt dem Kohlenbergbau ebenfalls 
nichts und würde, wenn sie verwirklicht würde, 
zu einer weiteren Verkomplizierung der Kompe
tenzen der Verwaltung führen, die wir ja 
vereinfachen wollen. ( Abg. P ay : Das war 
ein Verlangen des Sozialministeriums ! A us
drücklich in der Stellungnahme des Sozial. 
ministeriums !) Ich komme noch darauf zurück. 
Ich wiederhole noch einmal, was ich bereits 
an dieser Stelle ausgesprochen habe 
(Abg. Pay: Sie sprechen gegen Ihr Sozial
ministerium !) : Die Vereinfachung der Ver
waltung muß bei der Vereinfachung der Gesetze 
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beginnen, auch bei der Vereinfachung jener 
Gesetze, die vom Hohen Haus hier in Wien 
beschlossen werden ! (Beifall bei der (j VP.) 

Abschließend möchte ich zu diesen Ab
änderungswüuschen festhalten, daß aus diesen 
Anträgen eigentlich eine Inkonsequenz der 
Sozialistischen Partei gegenüber dem Kohlen
bergbau herausspricht. (Abg. Ozet te l :  Wieder 
einmal !) In Ihrem Initiativantrag zur Ver
längerung des Bergbauförderungsgesetzes vom 
21.  Juni 1966, den ich mir sehr genau ange
schaut habe, ist von diesen Abänderungs
wünschen mit keinem einzigen Wort die Rede. 
Die Sozialistische Partei weiß also anscheinend 
auch heute noch nicht, was sie eigentlich für 
den Kohlenbergbau wirklich tun will. (Abg. 
Pa y : Das ist Demagogie, was Sie treiben !) 
Das ist keine Demagogie ! Bitte in diesem 
Initiativantrag nachzulesen, dort ist von diesen 
Wünschen keine Rede ! Und da erlaubt sich 
die Sozialistische Partei noch ständig, unserer 
Regierung eine oberflächliche und wider
sprüchliche Vorbereitung von Gesetzesvorlagen 
vorzuwerfen. (Abg. Pay : Da muß man 
lachen !) 

Hohes Haus ! Ich kann das Kapitel Berg
bauförderungsgesetz doch nicht abschließen, 
ohne vorher mit einer - das StichwOl't ist 
gefallen - Demagogie abzurechnen, die, ich 
möchte sagen, wie ein roter Faden durch die 
ganze BUdgetverhandlung 1 968 gegangen ist, 
nämlich mit der Demagogie, daß man ständig 
zwischen Bergbauförderung und Landwirt
schaH. förderung Vergleiche anstellt (Ruf bei 
der SPÖ : Natürlich ! - Abg. Pay : Sie 
haben ja auch früher verglichen !) - ich werde 
diesen VeI-gleich fortsetzen - und daß man 
ständig versucht, den Bergmann gegen den 
Bauern und umgekehrt auszuspielen. (Abg. 
Pay : Aber woher denn! Das hat kein Mensch 
gesagt !) Man braucht sich da aber keine 
Hoffnungen zu machen (Abg. Pay : Lächerlich, 
so was I) , denn die Bergleute und die Bauern 
sind bessere Rechner, sie sind bessere V olks
wirtschaftler als jene, die diese Demagogie 
betreiben. Bergleute und Bauern sind Jahr
hunderte hindurch durch eine gemeinsame 
Geschichte, durch eine gemeinsame Aufgabe 
verbunden, die darin besteht, daß beide die 
Früchte ihrer Existenz dem heimatlichen 
Boden in schwerer Arbeit abzuringen haben, 
daß beide, der Bergmann und der Bauer, bei 
der Ausübung ihres Berufes täglich und stünd
lich mit den Gefahren und den Unbilden der 
Natur konfrontiert sind. 

Die Bergleute und die Bauern wissen sehr 
genau, daß, was die staatliche Förderung 
anlangt, ein großer Unterschied besteht. 
Wir haben nämlich in Österreich in der Land
wirtschaft über 700.000 Berufstätige, im 
Kohlenbergbau sind es nur insgesamt rund 

10.000. Wir wissen, daß die heimische Land
wirtschaft 82 Prozent 4es heimischen 
Nahrungsmittelbedarfes erzeugt, während 
der heimische Kohlenbergbau nur mit 14 Pro
zent am Rohenergieverbrauch dieses Landes 
beteiligt ist. 

Hohes Haus I Dem letzten Bergmann leuch
tet es ein, daß auf Grund dieser Tatsachen die 
Landwirtschaftsförderung eine andere Größen
ordnung als die des Kohlenbergbaues haben 
muß. Wenn hier schon Vergleiche angestellt 
werden und man in dieser Frage objektiv 
sein will, dann muß man auf Grund dieser 
Unterschiede die Kohlenbergbauförderung und 
die Landwirtschaftsförderung nicht in der 
Summe, sondern pro Kopf betrachten. 

Pro Kopf, pro Bergmann, beträgt die 
Kohlenbergbauförderung im Jahre 1967 
13.900 S, die Landwirtschaftsförderung macht 
im Jahre 1967 pro Berufstätigem in der Land
wirtschaft insgesamt 1662 S aus. (Abg. Pay : 
Das ist eine Milchmädchenrechnung !) 

Über diese Tatsachen muß man also reden, 
wenn man die Frage Kohlenbergbauförderung 
und Landwirtschaftsförderung einer objektiven 
Betrachtung unterziehen will. Mit einer Dem
agogie in dieser Frage wird weder dem Bergmann 
noch dem Bauern noch diesem Lande, dem 
wir alle dienen wollen, ein guter Dienst er
wiesen. ( Beifall bei der Ö V P. - Abg. 
Dr. Pi t t ermann : Dann hören Sie auf zu 
reden I) 

Hohes Haus ! Ich möchte noch festhalten, 
daß es auch mit den finanziellen . . . (Abg. 
Pro b s t : Womit wollen Sie dann helfen ?) 
Davon rede ich ja schon eine Viertelstunde, 
Herr Minister ! Da haben Sie sehr schlecht 
zugehört, und ich möchte Sie bitten, das 
nächste Mal besser zuzuhören. Ich habe Ihnen 
auch immer sehr aufmerksam zugehört ! 

Die ÖVP-Regierung beweist, daß sie für die 
Bergbauförderung mehr tut, als früher geschah, 
als die Sozialisten noch in der Regierung 
gesessen sind. ( Abg. P ay : 40 Millionen 
Schilling für Plakatpropaganda ! Genau 40 M il
lionen fehlen uns !) 

Meine Herren von der sozialistischen Oppo
sition, ich bin sehr, sehr froh, daß Sie diese 
Frage angeschnitten haben. Auch diese Frage 
geht bei Ihrer Fraktion wie ein roter Faden 
durch die Budgetverhandlungen. Ich darf -
sagen, Herr Kollege Pay, daß die Beträge, 
die die Stadtgemeinde Wien für die Informa
tion ausgibt, viermal so hoch sind wie die der 
Bundesregierung. (Abg. Gzet t e l :  Haben Sie 
die Bergbauförderungsmittel erhöht oder nicht ? -
Abg. Pay:  Nicht erhöht 1) Natürlich, wir 
haben sie erhöht, sehr beachtlich erhöht ! 
Die Stadtgemeinde Wien - das möchte ich 
auch noch sagen - gibt viermal soviel für 
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die Information aus, Ausgaben, derentwegen 
Sie die Bundesregierung kritisiert haben, aber 
keinen einzigen . . .  (Abg. W e i k hart : Wieso 
wissen Sie denn das ? Beweisen Sie das durch 
Ziffern 1 Sie kennen ja nicht einmal das Budget 
von da drüben 1 Reden Sie nicht über Wien, 
wenn Sie keine " Wiener Idee" haben I) Herr 
Staatssekretär ! Die Stadtgemeinde Wien gibt 
für die Information bei einem Budget von 
1 1  Milliarden Schilling insgesamt 20 Milliarden 
aus (Heiterkeit), das macht - in Relation 
gebracht - viermal soviel aus wie die dies
bezüglichen Ausgaben der österreichischen 
Bundesregierung ! (Abg. W e i k hart : Die geben 
mehr aus, als sie einnehmen 1 - Ruf bei der 
SP() : Das sind ja Zauberer I) Das möchte 
ich also dazu festgestellt haben. 

Ich möchte zum Schluß noch festhalten, 
daß es durch die Bergbauförderung . . .  (Abg. Li
b a l :  Sie werden über den roten Faden stolpern, 
wenn Sie so weitermachen !) Passen Sie auf, daß 
Sie nicht stolpern ! Lassen Sie das meine Sorge 
sein. 

Hohes Haus ! Ich möchte noch feststellen, 
daß es mit der finanziellen Bergbauförderung 
allein gar nicht möglich sein wir:d, das eigent
liche Kohlenproblem, das ja ein Feinkohlen
problem darstellt, hier stimme ich mit der 
Opposition überein, einer Lösung zuzuführen. 
Hier stimme ich mit vielen Pressestimmen, 
auch der Sozialistischen Partei, überein, die es 
nicht verstehen können, daß trotz der großen 
Feinkohlenvorräte, die sich in Österreich in 
einer Größenordnung von 3 Millionen Tonnen 
bewegen, die in Österreich auf die Verstromung 
warten, jährlich beachtliche Kohlenmengen 
aus dem Ausland zur Verstromung nach 
Österreich gebracht werden. (Abg. S te in in
g e r :  Da müssen Sie den Handelsminister fra
gen I) Moment, bitte, ich komme schon an die 
richtige Adresse. 

Ich habe mit großem Befremden, ja mit 
Erschütterung zur Kenntnis genommen, daß 
beispielsweise die Wiener Stadtwerke zusätzlich 
zu ihrem Erdöl- und Erdgasverbrauch jähr
lich über 200.000 t Kohle aus dem Ausland zur 
Verstromung importieren ! (Abg. Pay: Sie 
verwechseln Steinkohle mit Braunkohle I) Kein 
einziger (Abg. W e ikh art : Aber jetzt 
versagen Sie vollkommen 1 Sie müssen doch 
wissen, daß ein Unterschied ist zwischen der 
notwendig gebrauchten Steinkohle und der Braun
kohle, daß es Kalorienunterschiede gibt 1 -
Weitere Zwischenrufe. - Der Präs ident  gibt 
das Glockenzeichen.) 

Ich bin sehr froh, daß Sie auch dieses Stich
wort genannt haben ! Aber, verehrte Kollegen 
von der sozialistischen Opposition, geben 
Sie mir eine Antwort darauf, daß beispielsweise 
die KELAG jugoslawische Braunkohle - nicht 
Steinkohle ! -, die auch in Kärnten gefördert 

wird, jährlich in einer Größenordnung von 
7000 bis 8000 t importiert. (Abg. 
Pro b s t :  Da wird sich die Schaumayer freuen 1 -
Ruf bei der Ö V P : Die kann ja nichts dafür 1 -
Anhaltende Unruhe . - Abg. E b erhard : Die 
hat doch überhaupt kein kalorisches Werk 1 Das 
ist doch die Höhe 1 - Zahlreiche Zwischenrufe.) 

Präsident (das Glockenzeichen gebend) : Meine 
Damen und Herren ! Bitte etwas Ruhe ! 
Bitte sich etwas zu beruhigen ! Am Wort ist 
der Redner ! Bitte die Zwischenrufe einzustel
len ! 

Abgeordneter Neumann (fortsetzend) : Hohes 
Haus ! Die Frage der Kohlenimporte wirdalso bei 
der Erstellung des Energieplanes, über den jetzt 
flüssig verhandelt wird, sehr, sehr ernstlich 
zu prüfen sein. 

Ich möchte abschließend sagen : Energieplan, 
Bergbauförderung, strukturpolitische, arbeits
marktpolitische und sozialpolitische Maß
nahmen, das sind die Schlüssel zum Erfolg ! 
(Abg. M o s e r :  Ein würdiger Vertreter der Ö V  P I) 
Das sind die Schlüssel, daß die Arbeitsplätze in 
den Bergbaugebieten und in der ganzen Repu
blik Österreich auch in der Zukunft gesichert 
bleiben. 

Aus diesem Grunde werden wir von der Öster
reichischen Volkspartei dem vorliegenden Berg
bauförderungsgesetz 1968, das einen gewaltigen 
Schritt nach vorne bedeutet, gerne unsere 
Zustimmung geben. (Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident : Zum Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Eberhard. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Eberhard (SPÖ) :  Herr Präsi
dent ! Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Zu den Ausführungen meines Vorredners möchte 
ich nichts anderes sagen als : Schuster, bleib 
bei deinem Leisten ! (Beifall bei der SPÖ.) 
Es muß einem irgendwie sehr, sehr 
(Ruf bei der Ö V P :  Der Oberkohlenhändler 
spricht I) Entschuldigen Sie ! Wie muß einem 
zumute sein . . . (Abg. Harwali k : Das ist 
Arroganz 1 - Weitere anhaltende Zwischen
rufe.) 

Präsident : Meine Damen und Herren ! Wenn 
wir auch schon seit 9 Uhr sitzen, werden wir es 
doch noch die Stunde aushalten ! Etwas mehr 
Ruhe ! 

Abgeordneter Eberhard (fortsetzend) : Mein 
Vorredner hat über Bergbauprobleme ge
sprochen, sodaß man glauben konnte : Hier 
spricht ein echter Bergmann. Das ist diesen 
demagogischen Ausführungen des . .  , (Abg. Dr. 
Gruber : Sind Sie ein Bergmann ? - Ruf bei 
der Ö V P :  Wenn nicht, dann gehen Sie heim I) 
Herr Dr. Gruber ! Da kann ich Sie befriedigen, 
ich kann Ihnen sagen : Ich war fünf Jahre lang 
Bergar beiter ! Ich kenne das Schicksal des 
Bergarbeiters ! Sie kennen es nur vom Hören
sagen ! (Neuerliche anhaltende Zwischenrufe.) 
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Präsident (das Glockenzeichen gebend) : Viel- nisse im Lavanttal, glaube ich, doch besser kenne 
leicht wollen wir jetzt etwas sachlicher dis- als Sie in der Steiermark draußen. (Zu
kutieren und den Redner nicht unterbrechen. stimmung bei der SPÖ. - Gegenrufe bei der 

Ö VP.) 
Abgeordneter Eberhard (fortsetzend) : Meine 

sehr verehrten Damen und Herren ! Ich möchte 
mich nicht in geschichtlichen Ergüssen über das 
Bergbauförderungsgesetz ergehen. Ich will 
auch nicht so sehr über den Inhalt dieser Regie
rungsvorlage sprechen, denn dieses Gesetz bildet 
die Fortsetzung des Bergbauförderungsgesetzes 
1963, mit einigen Abweichungen, wobei ich 
bedauere, daß darin arbeitsmarktpolitische 
Aspekte bei der Bergbauförderung keine Be
rücksichtigung finden. 

Heute wurde in diesem Hohen Hause schon 
einmal der Satz geprägt, man solle keine Un
wahrheiten im Raum stehen lassen. So darf 
auch ich mich einer Rede zuwenden, und zwar 
einer sehr großen Rede, die gestern der Herr 
Abgeordnete Krempl in diesem Hause gehalten 
hat, eine Rede, in derer in demagogischester Art 
und Weise versucht hat, die Damen und Herren 
dieses Hohen Hauses falsch zu informieren. 
Ich habe hier einen Auszug aus dem stenogra
phischen Protokoll. 

Herr Kollege Krempi ! Sie haben gestern von 
dieser Stelle aus erklärt, daß Sie die Fabriken 
nennen können, die im Raume des Bezirkes 
Wolfsberg in der letzten Zeit neu gegründet 
worden sind. Sie haben hier eine Werkzeug
fabrik angeführt, eine Textildruckmaschinen
fabrik, ein Baustoffunternehmen, eine Bau
fertigteilfabrik (Abg. Suppan: Nach dem 
ERP- Gesetz ist es untersagt, diese Firmen zu 
nennen !) und ein Unternehmen, das Holz- und 
Aluminiumfenster erzeugt. Sie haben auch die 
Orte angeführt, in denen diese Fabriken stehen, 
zum Beispiel in St. Paul, das 1 4  km von 
Wolkersdorf entfernt liegt, in Mittlern in 
40 km Entfernung, in Maria Rojach in 10 km 
Entfernung, in St. Leonhard in einer Entfer
nung von 13 km und schließlich in Klagenfurt 
in einer Entfernung von 60 km . (Abg. K remp l :  
Rund !) 

Ich darf Sie jetzt von dieser Stelle aus fragen : 
Herr Kollege KrempI ! Wo ist in Bad St. Leon
hard, das nach Ihren guten Ortskenntnissen, 
von denen Sie dann später sprachen, nur 13 km 
von Wolkersdorf entfernt liegt, ein Betrieb ge
gründet worden, und zwar in diesem echten 
Notstandsgebiet, um das es sich dort handelt 1 
(Abg. Krempl :  Kommen Sie nachher zu mir ! 
Ich zeige es Ihnen !) Was heißt, Sie werden es 
mir zeigen ? Sie können es mir nicht zeigen 
(Abg. K remp l .· Natürlich I) , denn ich sage 
Ihnen, Herr Kollege Krempl : Nehmen Sie zur 
Kenntnis, ich maße mir nicht an, Ihnen zu 
sagen, ich kenne die Verhältnisse am steirischen 
Erzberg besser als Sie, aber ich maße mir das 
Recht an, hier zu sagen, daß ich die Verhält-

Es gäbe heute noch viel zu der Rede des 
Herrn Abgeordneten Neumann und auch zu 
der Rede des Herrn Abgeordneten Krempl zu 
sagen. So hat zum Beispiel der Herr Abgeord
nete Krempl gestern die Frage angeschnitten : 
Was hat die Känltner Landesregierung zur 
Lösung der Frage LAKOG überhaupt beige
tragen 1 Herr Kollege KrempI ! Passen Sie gut 
auf! Die Kärntner Landesregierung hat im Jahre 
1966 70 Millionen Schilling für Betriebsneu
gründungen als Darlehen zu einer Verzinsung 
von 4 Prozent und mit einer Laufzeit von 
15 Jahren zur Verfügung gestellt, von denen 
bisher nur 13 Millionen Schilling in Anspruch 
genommen worden sind. Für das Jahr 1967 
sind 100 Millionen Schilling für Betriebsneu
gründungen zur Verfügung gestellt worden, 
und zwar zu denselben Bedingungen : also 
4 Prozent Verzinsung und 15 Jahre Laufzeit. 

Daß es die private Unternehmerinitiative nicht 
verstanden hat, aus diesem Angebot etwas zu 
machen, das ist nicht unsere Schuld, sondern 
die Schuld daran liegt anderswo. 

Die Kärntner Landesregierung hat noch an
dere Leistungen vollbracht, und zwar mit 
Rücksicht auf die Existenz der Bergarbeiter und 
der LAKOG. Ich erinnere nun daran, daß 
seinerzeit die Landesregierung die Kärntner 
Elektrizitätsgesellschaft davon abgehalten hat, 
im Raume von Brückl ein kalorisches Werk auf 
Heizölbasis zu errichten, daß dieselbe Kärntner 
Landesregierung später im Verhandlungswege 
die KELAG dazu gebracht hat, mit einem 
zusätzlichen Stromlieferungsvertrag von der 
ÖDK zusätzlich Strom zu beziehen, was zur 
Folge hatte, daß bei der ÖDK in St. Andrä 
der Kohlenberg um 300.000 t abgebaut werden 
konnte. Erst in jüngster Zeit hat die Kärntner 
Landesregierung in der Marktgemeinde Sankt 
Stefan ein großes Industriegrundstück ge
kauft, damit sich ein privates Unternehmen 
dort etablieren kann. 

Das sind die Lei�tungen, die die Kärntner 
Landesregierung auf diesem Gebiete erbracht 
hat. Und Sie fragen : Was hat die Kärntner 
Landesregierung getan ? Nichts ! - Ich habe 
Ihnen nun gesagt, was die Kärntner Landes
regierung geleistet hat. 

Kollege Neumann sagte, daß die KELAG 
Kohle aus Jugoslawien bezieht, um ihr kalori
sches Kraftwerk zu heizen. Herr Kollege Neu
mann ! Wissen Sie denn nicht, daß die KELAG 
überhaupt kein kalorisches Werk besitzt 1 
Es ist eine Unwahrheit, was Sie von dieser 
Stelle aus gesagt haben. So kann man doch 
einem echten Problem nicht begegnen. 
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Eberhard 

Heute hat Herr Vizekanzler Dr. Bock in 
seinen Ausführungen zu den einzelnen Reden 
und vor allem zu den Ausführungen meines 
Kollegen Pay einen Ausspruch in bezug auf 
die Lösung des Problems LAKOG getan. 
Von diesem Ausspruch bin ich sehr befriedigt. 
Herr Vizekanzler ! Sie haben gesagt : 

"Seien Sie aber versichert, daß das persön
liche Schicksal der betroffenen Bergarbeiter 
den ersten und wichtigsten Programmpunkt 
bei diesen Überlegungen auch im Rahmen der 
Regierung darstellt." 

Herr Vizekanzler ! Ich darf Ihnen sagen : 
Am Dienstag dieser Woche hat der Aufsichts
rat der LAKOG den einstimmigen Beschluß 
gefaßt, sowohl der ÖIG als auch der österreichi
schen Bundesregierung den Vorschlag zu unter
breiten, daß der Betrieb als solcher mit redu
ziertem Belegschaftsstand - was unausbleib
lich sein wird - bis zum Jahre 197 1  weiter
geführt werden soll. Denn man hofft, bis dahin 
entsprechende Ersatzarbeitsplätze für die nun 
zu entlassenden Bergarbeiter zu schaffen. 

Ich darf Sie, Herr Vizekanzler, und alle Mit
glieder der österreichischen Bundesregierung 
bitten : Helfen Sie mit, daß dieses ernste Problem 
des Bezirkes Wolfsberg, von dem 1300 Existen
zen abhängen, im Sinne einer gerechten, einer 
sozialen, vor allem aber auch im Sinne einer 
menschlichen Einstellung gelöst wird ! Das 
wäre in diesem Zusammenhang meine Bitte 
an die österreichische Bundesregierung. (Leb
hafter Beifall bei der SPÖ.j 

Präsident : Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Der 
Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schluß
wort. 

Wir gelangen somit zur Abstimmung. 
Bei der A bstimmung wird die Regierungs

vorlage in zweit er und drit ter  Lesung e in
st immig zum Beschluß erhoben. 

7. Punkt : Bericht des Ausschusses für wirtschaft
liche Integration über die Regierungsvorlage 
(661 der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem 
das 4. EFTA-Durchführungsgesetz abgeändert 

wird (684 der Beilagen) 

Präsident : Wir gelangen zum 7. Punkt 
der Tagesordnung : Abänderung des 4. EFTA
Durchführungsgesetzes. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dok
tor Fiedler. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Fiedler : Hohes Haus ! 
Mit Beschluß des Rates der EFTA Nr. 1 1/1967 
und des Gemeinsamen Rates der FINEFTA 
Nr. 10/1967 wurden Österreich und die Schweiz 
ermächtigt, den Zollabbau bei gewissen Waren 
der Zolltarifnummern 17 .04, 18.06 und 19 .08 
auf der bisherigen Höhe, also bei 40 Prozent 
der am 1 .  Jänner 1960 bestandenen Ausgangs
zölle beziehungsweise des damals bestandenen 
Schutzelementes im Fiskalzoll auf Schokolade, 
zu belassen. Damit von dieser Ermächtigung 
innerstaatlich Gebrauch gemacht werde, hat 
die Bundesregierung am 14. November 1967 
den gegenständlichen Gesetzentwurf im 
Nationalrat eingebracht, durch den die im § 3 
Abs. 1 des 4. EFTA-Durchführungsgesetzes 
festgelegte Geltungsdauer um ein weiteres Jahr, 
also bis 30. Dezember 1968, verlängert werden 
soll. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Integra,
tion hat die Regierungsvorlage in seiner Sit
zung am 4. Dezember 1967 der Vorberatung 
unterzogen. Dieser Sitzung wohnten auch 
Vizekanzler Dr. Bock und Bundesminister 
Dr. Tonci6-Sorinj bei. In der Debatte ergriffen 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
DDr. Pittermann und Dr. Staribacher sowie 
Vizekanzler Dr. Bock das Wort. 

Der Gesetzentwurf wurde unverändert mit 
Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Integra
tion stellt somi:!; den A n t r a g, der Nationalrat 
wolle dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (661 der Beilagen) die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, darf ich 
den Herrn Präsidenten bitten, General- und 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. 

Präsident : Zum Wort ist niemand gemeldet. 
Wir gelangen somit zur Abstimmung. 

Bei der A bst immung wird die Regierungs
vorlage in zwei t er  und dri t ter  Lesung e in
s t immig zum Beschluß erhoben. 

Präsident : Die Tagesordnung ist e r s c h ö p ft. 
Die n ä c h s t e  Sitzung berufe ich für Montag, 

den 18.  Dezember, um 14 Uhr mit folgender 
Tagesordnung ein : Bericht des Finanz- und 
Budgetausschusses über die Regierungsvorlage 
(630 und Zu 630 sowie 656 der Beilagen) : 
Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1968 (650 der 
Beilagen) : Spezialdebatte über die Beratungs
gruppe XII. Diese umfaßt : Kapitel 40 : Mili
tärische Angelegenheiten. 

Die Sitzung ist g e s c h l o s s e n .  

SchlUß der Sitzung : 18 Uhr 5 Minuten 

österreichische Staatsdruckerei 1 1  952 67 
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